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§ 1 

Die Pfarrstelle Lübbenow wird aufgehoben. 

§ 2 
Die Kirchengemeinde Lübbenow wird in den Pfarr
sprengel Trebenow eingegliedert. 

§ 3 
Die Kirchengemeinde Milow wird in den Pfarrsprengel 
Papendorf eingegliedert. 

§ 4 
Eine Vermögensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 5 
Diese Urikunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1976 in 
Kraft 

Greifswald, den 24. März 1976 

Evangelisches Konsistorium 

lJS Dr. Blath 
E Lübbenow Pfst. 3/76 Oberkonisistoria!lrat 
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gel Rollwitz, Kirchenkreis Pasewalk. 

Auf Grund des Artikels 30 der Kirchenordnung wird 
nach Anhören der Beteiligten bestimmt: 

§ 1 
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§ 2 

Die Kirchengemeinden Wetzenow, Polzow und Roggow 
werden in den Pfarrsprengel Zerrenthin eingegliedert. 
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§ 3 
Die Kirchengemeinde Broellin wird in den Pfarrspren
gel Rollwitz eingegliedert. 

§ 4 
Eine Vermög.ensauseinandersetzung findet nicht statt. 

§ 5 
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. April 1976· in 
Kraft. 

Greifswald, den 24. März 1976 

Evangelisches Konsistorium 
LS Dr. Rlath 

E Wetzenow Pfst. 5/76 Oberkonsistori.aJrat 

B. Hinweise auf staatliche Gesetze und 
Verordnungen 

Nr. 4) Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 

Die Konferenz über Sicherheit uind Zusammenarbeit in 
Europa, die am 3. Juli 1973 in Helsinki eröffnet und 
vom 118. September 1973 bis zum 21. Juli 1975 in Genf 
fortgesetzt wurde, fand ihren Abschluß in Helsinki am 
1. August 1975 durch die Hohen Vertreter Belgiens, Bul
gariens, Dänemanks, der Deutschen Demokratischen Re
publik, der Bundesrepublik Deutschlands, Finnlands 
Frankreichs, Griechenlands, des Heiligen Stuhls, Irlands, 
Islands, Italiens, Jugoslawiens, Kanadas, Liechtensteins, 
I.mxembu11gs, Maltas, Monacos, der Niederlande, Nor
wegens, Österreichs, Polens, Portugals, Rumäniens, San 
Marinos, Schwedens, der Schweiz, Spaniens, der 
TschechosiLowakei, der Türkei, Ungarns, der Union der 
Soziailisti!schen Sowjetrepubliken, des Vereini.g1Jen Kö
nigreiJchs, der v;ereinigten Staaten von Amerika, Zy
perns. 
Während der Eröffnungs- und Schlußphase der Konfe
rem: richtete der Generalsekretär der Vereinten Natio
nen als Ehrengast das Wort an die Teilnehmer. Der 
Generaldirektor der UNESCO und der Exekutivsekre
tär der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Eu11opa leisteten wäh11end der zweiten Phase der 
Konferenz Beiträge. 
Lm Verlauf der Beratungen der zweiten P.hase erfolgten 
auch .Beiträge zu einzelnen Punkten der Tagesordnung 
durch die Vertreter der folgenden nichtteilnehmenden 
Mittelmeerstaaten: Demokratische Volksrepublilk Alge
rien, Arabische RepUJblik Ägypten, Israel, Königreich 
Marokko, Syrische Arabische Republik, Tunesien. 
Von dem politischen Willen getragen, im Intersse der 
Völker ihre Beziehungen zu verbessern und zu verstär
ken, in Europa zum Frieden, zur Sicherheit, zur Gerech
tigkeit und zt11r Zusammenarbeit, sowie zur Annäherung 
zwischen ihnen und zu den anderen Staaten der Welt 
beizutragen. 
Demzufolge entschlossen, den Ergebnissen der Konfe
renz volle Wirksamkeit zu verleihen und die Vorteile, 
die aus diesen Ergebnissen hervorgehen zwischen ihren 
Staaten und in ganz Europa zu gewährleisten und da
durch den Prozeß der Entspannung zu erweitern, zu 
v.ertiefen und ihn fortschreitend und dauerhaft zu 
machen, 
Haben die Hohen V:ertreter der Teilnehmerstaaten fei
erlich folgendes angenommen: 

Fragen der Sicherheit in Europa 
Die Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, 
Unter Bekräftigung ihres Zieles, bessere Beziehungen 

untereinander zu fördern sowie Bedingungen zu ge
währleisten, unter denen ihre Völker in echtem und 
dauerhaftem Frieden, frei von jeglicher Bedrohung oder 
Beeinträchtigung ihrer Sich·erheit leben können: 

Uberzeugt von der Notwendigkeit, Anstrengungen zu 
unternehmen, u:m die Entspannung im universellen Sin
ne sowohl zu einem dauevhaften als auch zu einem im
mer lebensfähigeren und umfassenderen Prozeß zu 
machen und üiberzeugt daV'on, daß die Durchführung 
der Ergebnisse der Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa ein bedeutender Beitrag zu 
diesem Prozeß sein wird; 

In der Erwägung, daß die Solidarität zwischen den 
Völkern s'Owie das gemeinsame Anliegen der Teilneh
merstaaten, die Ziele zu erreichen, Wie sie von der 
Konforenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa gesetzt worden sind, zur Entwicklung besserer 
und engerer Beziehungen untereinander auf allen Ge
bieten und damit zur Überwindung der aus dem Cha
rakter ihrer früheren Beziehungen herrührenden Kon
frontation .sowie zu besserem gegenseitigem Verständ-
nis führen sullten; , 

Eingedenk ihver gemeinsamen Geschichte und in der 
Erkenntnis, daß die v-orhandenen gemeinsamen Elemen
te ihrer Traditionen und Werte bei der Entwicklung 
ihrer Beziehungen dienlich sein können, und von dem 
Wunsch geleitet, unter voller Berücksichtigung der Ei
genart und Vielfalt ihrer Standpunkte und Auffassun
gen, nach Möglichkeüen zu suchen, ihre Bemühungen 
zur Überwindung des Mißtrauens und zur Vergröße
rung des Vertrauens zu vereinigen, die Probleme, die 
sie trennen, zu lösen und zum Wohl der Menschheit 
zusammenzuarbeiten; 

In der Erkenntnis der Unteilbarkeit der Sicherheit in 
Europa sowie ihres gemeinsamen Interesses an der Ent
w.icklung der Zusammenarbeit überall in Europa und 
untereinander sowie unter Bekundung ihrer Absicht, 
weiterhin entsprechende Anstrengungen zu unterneh
men; 

In der Erkenntnis der engen Verbdndung :ziwischen Frie
den und Sicherheit in Europa und in der garnzen Welt 
und ilm BeWJußts•ein der Notwendigkeit, daß jeder von 
ihnen seinen Beitriag zu:r Festigung des Friedens und 
der Sicherheit in der Welt und zur Förderung der 
Grundrechte, des wirtschraftlichen und sozialen Fort
schr.itts und des WohlLeI'gehens aLier Völker leistet; 

Haben folgendes angenommen: 
1. 
a) Erklärung über die Prinzipien, die die Beziehungen 

der Teilnehmerstaaten leiten 

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung zu Frieden, Si
cherheit rund Gerechtigkeit und zur stetigen Entwicklung 
fveunds 1ch·aftfäch•er Beziehungen und der Zusammen
arbeit; 
In der Erkenntnis, daß diese Verpflichtung, die das In
teresse und die Bestrebungen der Völker widerspiegelt, 
für jeden Teilnehmerstaat eine durch Erfahrungen aus 
der Vergangenheit erhöhte Verantwortung in Gegen-· 
wart und Zukunft darstellt; 
Unter Bekräfti.gUJng ihrer vol'len u:nrd aktiven Unterstüt
zung für die Vereinten N:atfonen und für die Stärkung 
ihrer R:olle und Wirksamkeit bei der F·estigung des in
ternationalen Friedens sowie der internationalen Si
chevheit und Gerechtigkeit und bei der Ffüde
rung der 'Lösung inte!'nationaler Probleme sowie bei der 
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Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, soweit sie als 
Mitglieder der Vereinten Nationen dazu gehalten sind 
und im Einkll1arng mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen; 

In Bekundung ihrer einmütigen Zustimmung zu den 
Prinzipien, die unten aufgeführt sind und die mit der 
Charta der Vereinten Nationen übereinstimmen, sowie 
ihres einmütigen Willens, bei der Anwendung dieser 
Prinzipien in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu 
handeln; 

Erklären ihre Entschlossenheit, die folgenden Pdnzi
pien, dile ·alle von grU1ndlegender Bedeutung sind und 
i1hre gegenseitigen Beziehungen leiten, ein jeder in sei
nen Beziehungen zu allen anderen Teilnehmerstaaten, 
ungeachtet ihrer politischen, wirtschaftlichen oder so
zialen Systeme, als auch ihrer Größe, geographischen 
Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungsstandes, 
zu achten und in die Praxis umzusetzen: 

I. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität 
innewohnenden Rechte 

Die Teilnehmerstaaten werden gegenseitig ihre souve
räne Gleichheit und IndividuaHtät sowie alle ihre Sou
veränität innewohnenden und von ihr umschlossenen 
Rechte achten, einschließlich insbesondere des Rechte<; 
eines jeden Staates auf rechtliche Gleichheit, auf terri
toriale Integrität sowie auf Freiheit und politische Un
abhängigtkeit. Sie werden ebenfalls das Recht jedes an
deren Teilnehmerstaates achten, .sein politisches, soziales, 
wirtschaftliches und kulturelles System frei zu wählen 
und zu entwickeln sowie sein Recht, seine Gesetze und 
Verordnungen zu bestimmen. 

Im Rahmen des Völkerrechts haben alle Teilnehmer
staaten gleiche Rechte und Pflichten. Sie werden das 
Recht jedes anderen Tei1lnehmer1staates achten, seine Be
ziehungen zu anderen Staaten im Einklang mit dem 
Völkerrecht uind im Geiste der vor'liegenden Erklärung 
2m bestimmen und zu .gestalten, w.ie er es wünscht. Sie 
sind der Auffasung daß ihre Grenzen, in Übereinstim
mung mit dem Völkerrecht, durch friedliche Mittel und 
durch Vereinbarung verändert werden können. Sie ha
ben ebenfalls das Recht, internationalen Organisationen 
anzugehören oder nicht anzugehören, Vertragspartei 
bilateraler oder multibilateraler Verträge zu sein oder 
nicht zu sein, ·einschll'ießlich des Rechtes, Vertragspartei 
eines Bündnisses zu sein oder nicht zu sein; desglei
chen haben sie das Recht aurf Neutralität'. 

II. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt 

Die Teilnehmerstaaten werden sich in ihren gegensei
tigen Beziehungen sowie in ihren internationalen Be
ziehungen im allgemeinen der Androhung oder Anwen
dung von Gewalt, die gegen die territoriale Integrität 
oder politische Unabhängigkeit irgendeine·s Staates ge
richtet oder auf irgendeine andere Weise mit den Zie
len der Vereinten Nationen und mit der vorliegenden 
E11klärung unvereinbar ist, enthalten. Die Geltendma
chung von Erwägungen zur Rechtfertigung eines gegen 
dieses Prinzip verstoßenden Rückgriffs auf die Andro
hung oder Arrw·endung von Gewalt ist unzulässig. 

Die Teilnehmerstaaten werden sich dementsprechend 
jeglicher Handlung enthalten, die eine Gewaltandrohung 
oder eine direkte oder indirekte Gewaltanwendung ge
gen einen anderen Teilnehmerstaat darstellt. Sie wer-

den sich gleichermaßen jeglicher Gewaltsmanifestation, 
die den Zweck hat, einen anderen Teilnehmerstaat zum 
Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen 
Rechte zu bewegen, enthalten. Sie werden sich ebenso 
in ihren gegenseitigen Beziehungen jegHcher gewalt
s·amen RepressaMe enthalten. 

Keine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt 
wird als Mittel zur Regelung von Streitfällen oder von 
Fragen, die zu Streitfällen zwischen ihnen führen kön
nen, v·erwendet werden. 

III. Unverletzlichkeit der Grenzen 

Die Teilnehmerstaaten betrachten gegenseitig alle ihre 
Grenzen sowie die Grenzen aller Staaten in Europa als 
unverletzllich und werden deshalb jetzt und in der Zu
kunft keinen Anschlag auf diese Grenzen verüben. 

Dementsprechend werden sie sich auch jeglicher For
derung oder Handlung enthalten, sich eines Teiles oder 
des gesamten Terri1Joriums irgendeines Teilnehmerstaa
tes zu bemächtigen. 

IV. Terriforiale Integrität der Staaten 

Die Teilnehmerstaaten werden die territoriale Integri
tät eines jeden Teilnehmerstaates achten. 
Dementsprech·end werden sie sich jeder mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen 
unvereinbaren Handlung gegen die territoriale Integri
tät, politische Unabhängigkeit oder Einheit eines jeden 
Tetl.nehmerstaates enthalten, insbesündere jeder der
artigen Handlung, die eine Androhung oder Anwendung 
von Gewalt darstellt. 
Die Teilnehmerstaaten werden ebenso davon Abstand 
nehmen, das Territorium eines jeden anderen Teilneh
merstaates zum Gegenstand einer militärischen Beset
zung üder anderer direkter oder indirekter Gewaltmaß
nahmen unter Verletzung des Völkerrechts oder zum 
Gegenstand der Aneignung durch solche Maßnahmen 
oder deren Androhung zu machen. Keine solche Beset
zung 'oder Anei.grmng wir.d ars rechtmäßig anerkannt 
werden. 

V. Friedliche Regelung von Streitfällen 

Die Teilnehmerstaaten werden Streitfälle zwischen 
ihnen mit friedlichen Mitteln auf solche Weise regeln, 
daß der internationale Frieden und die internationale 
Sicherheit 'sowie die Gerechtigkeit nicht gefährdet wer
den. Sie werden bestrebt sein, nach Treu und Glauben 
und im Geiste der Zusammenarbeit eine msche und 
.gerechte Lösung auf der Grundlage des Vöfäerrechts zu 
erreichen. 
Zu diesem Z:weck werden sie Mittel wie Verhandlung, 
Untersuchung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, 
gerichtliche ,Regelung oder andere friedliche Mittel 
eigener Wa~l verwenden, einschließlich j.edes Streit
regelungsverifahrens, aulf das sich die beteiUgten P.artei·:m 
vor Entstehen des Streitfalles geeinigt haben. 
saute sich dUl!ch :keines der vorgenannten friedlichen 
Mittel eine Lösung erzielen lassen, werden die an 
einem Streitfall beteiligten Parteien weiterhin nach 
einem g)egenseitiJg zu vereinbarenden Weg zur fried
lichen Re1ge1lung des Streit:ßaiHes suchen. 
Teilnehmerstaaten, die Parteien eines zwischen ihnen 
bestehenden Streit:lia'Hes si1nd, sowie alle anderen Teil
nehmerstaaten werden sich jeder Handlung enthalten, 
welche die Lage in einem solchen JVIaße verschärfen 
könnte, daß die Erhaltung des internationalen Friedens 
und der internationalen Sicherheit gefährdet und dadurch 
eine friedliche Regelung des Streitfalles erschwert wi·rd. 
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VI. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 

Die Teilnehmerntaaten werden sich ungeachtet ihrer 
gegenseitigen Beziehungen jeder direkten oder indirek
ten, individuellen oder kollektiven Einmischung in die 
inneren oder äußeren Angelegenheiten enthalten, die 
in die innerstaatliche Zuständigkeit eines anderen Teil
nehmerstaates fallen. 
Sie werden sich dementsprechend jeder Form der be
waffneten Intervention oder der Androhung einer sol
chen Intervention gegen einen anderen Teilnehmerstaat 
enthalten. 
Sie werden sich gleichermaßen unter alLen Umständen 
jeder militärischen wie auch politischen, wirtschaftli
chen oder sonstigen Zwangsmaßnahme enthalten, die 
darauf gerichtet ist, ihrem eigenen Interesse die Aus
übung der Rechte eines anderen Teilnehmerstaates, die 
dessen Souveränität innewohnen, unterzuovdnen und 
sich damit Vorteile irgendwelcher Art zu verschaffen. 

Dementsprechend werden sie sich unter anderen der 
direkten oder indirekten Unterstütziung terroristischer 
Tätigkeiten oder subversiver oder anderer Tätigkeiten 
enthalten, die auf den gewaltsamen Umsturz des Re
gimes eines anderen Teilnehmerstaates g,erichtet sind. 

VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions
oder Uberzeugungsfreiheit 

Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewis
sens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle 
ohne Unterschi,ed der Riasse, des Geschiechts, der Spra
che oder der Religion achten. 
Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der 
anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der 
dem Menschen innewohnenden Wüvde ergeben und für 
seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, för
dern und ermutigen. 
In diesem . Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die 
Freiheit des Individuums anerkennen und, achten, sich 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Reli
gion oder einer Überzeugung in Übereinstimmung mit 
dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und 
sie auszuüben .. 

Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale 
Minderheiten bestehen, wel"den das Recht von Personen, 
die zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor 
dem Gesetz achten; sie werden ihnen jede Mögliehkeit 
für den tatsächlichen Genuß der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewähren und werden auf diese Weise 
ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schüt:oen. 
Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Be
deutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, de
ren Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, 
die Gerechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrer
seits erforderlich sind, um die Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwi
schen ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewähr
l€isten. 
Sie werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegen
seitigen Beziehungen stets achten und sich einzeln und 
gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen, bemühen, die universelle und wirksame Ach
tung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern. 

Sie bestätigen das Recht des Individuums, seine Rechte 
und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen und auszu
üben. 

Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfrei
heiten werden die Teilnehmerstaaten in Übereinstim
mung mit den Zielen ·und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner 
ihre Verplichtungen erfüllen, wie diese festgelegt sind 
in den internationalen Erklärungen und Abkommen auf 
diesem Gebiet, soweit sie an sie gebunden sind, darun
ter auch in den Internationalen Konventionen über die 
Menschenrechte. 

VIII. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht 
der Völker 

Die Teinehmerstaaten werden die Gleichberechtigung 
der Völker und ihr Selbstbestimmungsrecht achten, in
dem sie jederzeit in Übereinstimmung mit den Zielen 
und Grunid:sät:oen der Charta der Vereinten Nationen 
und den einschlägigen Normen des Völkerrechts han
deln, ·einschließlich jener, die sich auf die territoriale 
Integrität der Staaten beziehen. 

Kraft des Prinzips der Gleichberechtigung und des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker haben alle Völker 
j,ederzeit das Rec..'1t, in voller Freiheit, wann und wie 
sie es wünschen, ihren inneren und äußeren politischen 
Status ohne äußere Einmischung zu bestimmen und ihre 
politische; wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent
wicklung nach eigenen Wünschen zu verfolgen. 

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen die universelle Be
,deutung der Achtung und der wirksamen Ausübung 
der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmung3-
rechts der Völker für die Entwicklung freundschaftli
cher Beziehungen zwischen ihnen sowie zwischen allen 
Staaten; sie erinnern auch an die Bedeutung der Be
seitigung jeglicher Form der Verletzung dieses Pririzip3. 

IX. Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
' Die Teilnehmerstaaten werden ihre Zusammenarbeit 

miteinander und mit allen Staaten in apen Bereichen 
gemäß den Zielen und Gnmdsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen entwickeln. Bei der Entwicklung 
ihrer Zusammenarbeit werden die Teilnehmerstaaten 
besonderes Gewicht auf die Bereiche legen, so wie sie 
im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa festgelegt sind, woibei jeder von 
ihnen seinen Beitrag unter Bedingungen voller Gleich
heit leistet. 

Sie werden sich bei der Entwicklung ihrer Zusammen
arbeit als Gleiche bemühen, gegern;eitiges Verständnis 
und Vertrauen, freundschaftliche und gutnachbarliche 
Beziehungen untereinander, internationalen Frieden, 
internationale Sicherheit und Gerechtigkeit zu fördern. 
Sie werden sich gleichermaßen bemühen, bei der Ent
wicklung ihrer Zusammenarbeit das Wohlergehen der 
Völker zu verbessern und zur Erfüllung ihrer Wünsche 
beizutriagen, unter anderem durch die Vorteile, die sich 
aus größerer gegenseitiger Kenntnis sowie dem Fort
schritt und den Leistungen im wirtschaftlichen, wissen
schaftlichen, technischen, sozialen, kulturellen und hu
manitären Bereich ergeben. Sie werden Schritte zur För
·derung von Bedingungen unternehmen, die den Zugang 
allter zu diese::i Vorteilen begünstigen; sie werden das 
Interesse ai1ler berüc~ichtigen, inbesondere das Interesse 
der Entwicklun!?isländer in der gan'.Zlen Welt, Unterschie
de im Stand der Wiirtschaftlichen Entwickllllilg zu ver
ringern. 

Sie bestätigen, daß Regierungen, Institutionen, Organi
sationen und Personen eine relevante und positive Rol-
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le zukommt, zur Erreichung dieser Ziele ihrer Zusam
menarbeit beizutragen. 

Sie werden bei der Verstärkung ihrer Zusammenarbeit 
wie oben dargelegt, danach streben, engere Beziehungen 
untereinander auf einer verbesserten 'und dauerhafteren 
Grundlage zum Nutzen der Völker zu entwickeln. 

X. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach 
Treu und Glauben 

Die Teilnehme:rntaaten werden ihre völkerrechtlichen 
Verpflichtungen nach Treu und Glauben erfüllen, und 
zwar jene Verpflichtungen, die sich aus den allgemein 
anerkannten Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts 
ergeben, wie aucli jene Verpflichtungen, die sich aus 
mit dem Völkerrecht übereinstimmenden Verträgen oder 
sonstigen Abkommen, deren Vertragspartei sie sind, er
geben. 
Bei der Ausübung ihrer souveränen Rechte,' einschließ
lich des Rechtes, ihre Gesetze und Verordnungen zu be
stimmen, werden sie ihren rechtlichen Ve:ripfiichtungen 
aus dem Völkerrecht entsprechen; sie werden ferner die 
Bestimmungen der Schlußakte der Konferenz über Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa gebührend be
rücksichtigen und durchführen. 
Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß im Falle eines 
Widerspruchs zwischen den Verpflichtungen der Mitglie
der der Vereinten Nationen aus der Charta der Verein
ten Nationen und ihren Verpflichtungen aus irgend
einem Vertrag oder sonstigen internationalen Abkom
men ihre Verpflichtung aus der Charta der Vereinten 
Nationen gemäß ihrem Artikel 103 Vorrang haben. 
Alle die vorstehend aufgeführten Prinzipien sind von 
grundlegender Bedeutung und werden folglich gleicher
maßen und vorbehaltlos angewendet, wobei ein jedes 
von ihnen unter Beachtung der anderen ausg,elegt wird. 
Die Teilnehmerstaaten erklären ihre Entschlossenheit, 
diese Prinzipien, so wie sie in der vorliegenden Erklä
rung gelegt sind, voll in allen Aspekten in ihren gegen
seitigen Beziehungen und ihrer Zusammenarbeit zu 
achten und anzuwenden, um jedem Teilnehmerstaat die 
Vorteile zu sichern, die sich aus der Achtung und der 
Anwendung dieser Prinzipien durch alle ergeben. 
Indem die Teilnehmerstaaten die vorstehenden Prinzi
pien gebührend berücksichtigen, insbesondere den 
ersten Satz des zehnten Prinzips, „Erfüllung vöfü::er
rechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben", 
stellen .sie fest, daß die vorliegende Erklärung weder 
ihre Rechte und Verpflichtungen noch die diesbezügli
chen Verträge und Abkommen und Abmachungen be
rührt. 
Die Teilnehmerstaaten geben der Überzeugung Aus
druck, daß die Achtung dieser Prinzipien die Entwick
lung normaler und freundschaftlicher Beziehungen und 
den Fortschritt der Zusammenarbeit zwischen ihnen auf 
allen Gebieten fördern wird. Ferner geben sie der Über
zeugung Ausdruck, daß die Achtung dieser Prinzipien 
die Entwick1ung politischer Kontakte ziwischen ihnen 
begünstigen wird, die ihrerseits zum besseren Verständ
nis ihrer Standpunkte und Auffassungen beitragen wür
de. 
Die Teilnehmerstaaten erklären ihre Absicht, ihre Be
ziehungen zu allen anderen Staaten im Geiste der in 
dieser Erklärung enthaltenen Prinzipien zu gestalten. 

b) Fragen der Verwfrklichung einiger der vorstehenden 
Prinzipien 

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung, daß sie die Enthaltung von der An-

drohung oder Anwendung von Gewalt achten werden 
und ihr Wi11kung ver1eihen werden, und von 
der Notwendigkeit überzeugt, diese zu einer wirksamen 
Norm des internationalen Lebens zu machen, 

Werden in ihren Beziehungen zueinander unter ande
rem die folgenden Bestimmungen, die in Übereinstim
mung mit der El'klärung über die Prinzipien, die die 
Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten, stehen, ach
ten und anwenden: 

Auf alle Arten und in jeder Form, die sie für ange
messen halten, der Pflicht, sich der Androhung oder 
Anwendung von Gewalt in ihren. Beziehungen zu
einander zu enthalten, Wirkung und Ausdruck zu 
verleihen; 
Sich jedes mit den Zielen und Grundsätzen der Char
ta der Vereinten Nationen und den Bestimmungen 
der Erklärung über die Prinzipien, die die Bezie
hungen der Teilnehmerstaaten leiten, nicht zu ver
einbarenden Einsatzes bewaffneter Kräfte gegen 
einen anderen Teilnehmerstaat zu enthalten, insbe
sondere der Invasion oder des Angriffs auf sein Ter
ritorium; 
Sich jeglicher Gewaltmanifestation zu enthalten, die 
den Zweck hat, einen anderen Teilnehmerstaat zum 
Verzicht auf die volle Ausübung seiner souveränen 
Rechte zu bewegen; 
Sich jeder wirtschaftlichen Zwangsmaßnahme zu ent
ha11t,en, die darauf gerichtet ist, ihrem eigenen Inter
esse die AUJsübung der Rechte eines anderen Teil
nehmerstaates, die dessen Souveränität innewohnen, 
unterzuordnen und sich damit Vorteile irgendwelcher 
Art zu verschaffen; 

Wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die durch ihren 
Umfang und durch ihre Natur Schritte darstellen, 
um schließUch eine allgemeine und vollständige Ab
rüstung unter ,strenger und wirksamer internationa
ler Kontrolle zu erreichen; 

Im Einklang mit ihrer Pflicht, sich der Propaganda 
sowohl für Angriffskriege als auch für jegliche mit 
den Z.~elen der Vereinten Nationen und mit der Er
kläi,ung über die Prinzipien, die die Beziehungen der 
Teilnehmerstaaten leiten, unvereinbaren Androhung 
oder Anwendung von Gewalt gegen einen anderen 
Teilnehmerstaat zu enthalten, mit allen Mitteln, die 
ein jeder von ihnen für angemessen hält, ein Klima 
des Vertrauens und der Achtung zwischen den Völ
kern zu fördern; 

Alle Anstrengungen zu unternehmen, um ausschließ
lich mit friedlichen Mitteln jeglichen Streitfall zwi
schen ihnen zu regeln, dessen Fortdauer geeignet ist, 
die Erhaltung des internationalen Friedens und der 
internation,alen Sicherheit in Europa zu gefäh11den, 
und eine ·':i;,ösung vor allem durch die friedlichen 
Mittel zu suchen, die in Artikel 33 der Charta der 
Vereinten Nationen aufgeführt sind; 
Sich jeder Handlung zu enthalten, die eine friedliche 
Regelung von Streitfällen zwischen den Teilnehmer
staaten behindern könnte. 

Die Teilnehmerstaaten, 
Unter Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, ihre Streit
fälle in der Weise zu regeln, wie es im Prinzip der 
friedlichen Regelung von Streitfällen dargelegt ist; 

In der Überzeugung, daß die friedliche Regelung von 
Streitfällen ·den Verzicht auf die Androhung oder An
wendung von Gewalt ergänzt, die beide wesentliche, 
wenn auch nicht die einzigen Faktoren für die Erhal-
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tung und Festigung des Friedens und der Sicherheit 
sind; 
In dem Wunsche, die Methoden, die ihnen für die fried
liche Regelung von Streitfällen zur Verfügung stehen, 
zu verstärken und zu verbessern; 
1. Sind entschlossen, die Prüfung und Ausarbeitung 
einer allgemein annehmbaren Methode der friedlichen 
Regelung von Streitfällen mit dem Ziel fortzuführen, 
bestehende Methoden zu ergänzen, und zu diesem Zweck 
die A1'beit auf Grund des von der Schweiz im Verlauf 
der zweiten Phase der Konferenz über Sicherheit unj 
Zusammenarbeit in Europa vorgelegten „Entwurfes für 
einen Vertrag über ein europäisches System der fried
lichen Beilegung von Streitigkeiten" sowie anderer Vor
schläge, die sich darauf beziehen und auf die Ausarbei
tung einer solchen Methode gerichtet sind, fortzusetzen. 
2. Beschließen, daß auf Einladung der Schweiz ein 
EJ1Jpertentreffen aller Teilnehmerstaaten einberufen 
Wil'd, um den in V'orstehendem Punkt 1 beschriebenen 
Auftrag im Rahmen der Konferenzfolgen, festgelegt in 
Kapitel „Folgen der Konferenz" und nach der·en Ver
fahrensregeln zu erfüllen. 

3. 'Dieses Expertentreffen wird nach dem Tl'effon der 
von den Außenministern der Teilnehmerstaaten be
nannten Vertreter, das gemäß Kapitel „Folgen de.c 
Konferenz" für 1:977 angesetzt ist, stattfinden; die A.c
beitsergebnisse dieses Expertentreffens werden den Re
gierungen vorgelegt. 

2. 
Dokument über vertrauensbITciende Maßnahmen und 
besti~mte Aspekte der Sicherheit und Abrüstung 

Die Teilnehmerstaaten, 
in dem Wunsche, die Ursachen von Spannungen, die 
zwisch.en ihnen bestehen können, zu beseitigen ·Und ·Somit 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt 
beiizu tragen; 
Entschlossen, das Vertrauen zwischen ihnen zu stärken 
und somit zur Erhöhung der Stabilität und Sicherheit 
in Europa beizutrager:; 
Ferner entschlossen, sich in ihren gegenseitigen Be
ziehungen sowie in ihren internationalen Beziehungen 
im .allgemeinen, der Androhung oder Anwendung von 
Gewalt, die gegen die territoriale Integrität oder poli
tische Unabhängigkeit irgendeines Staates gerichtet 
oder aUJf iligen!deine andere Weise mit den Zielen der 
Vereinten Nationen und mit der Erklärung über die 
Prirrz,ipien, die die Beziehungen der Tei'lnehmerstaaten 
leiten, wie slie in ddeser Schlußakte angen01TI1men wurde, 
unvel'einbar ist, ziu enthalten; 
In der Erkenntnis der Notwendigkeit, zur Verminde
rung der Gefahr von bewaffneten Konflikten und von 
Mißverständnissen oder Fehleinschätzungen militäri
scher Tätigkeiten beizutragen, die zu Befürchtungen 
Anlaß geben könnten, insbesondere in einer Situation, 
in der den Teilnehmerstaaten klare und rechtzeitige 
Informationen über den Charakter solcher Tätigkeiten 
fehlen; 
Unter Berücksichtigung von Erwägungen, die sich auf 
Bemühungen zur Verminderung von Spannungen und 
zur Förderung der Abrüstung beziehen; 
In der Erkenntnis, daß der Austausch von Beobachtern 
bei militärischen Manövern ·auf Einladung die Förde
mng von Konta!kten und des gegenseitigen Verständ
nisses begünstigen wird; 
Nach Prüfung der Frage der vorherigen Ankündigung 
größerer militärischer .Bewegungen im Zus-ammenhang 
der Vertrauensbiidung; 

In der Erkenntnis, daß es andere Wege gibt, durch die 
einzelne Staaten darüber hinaus einen Beitrag zu ihren 
gemeinsamen Zielen leisten können; 
überzeugt von der politischen Bedeutung der vorheri
gen Ankündigung größerer militärischer Manöver für 
die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und die 
Stärkung von Vertrauen, Stabilität und Sicherheit; 

In Übernahme der Verantwortung eines jeden von 
ihnen dafür, diese Ziele zu fördern und .in Überein
stimmung mit den angenommenen Kriterien und Moda
litäten diese Maßnahme durchzuführen, was für die 
Verwirklichung dieser Ziele wesentlich ist; 
In der Evkenntnis, daß diese Maßnahme, die aus poli
tischer Entscheidung hervorgeht, auf freiwilliger Grund
lage beruht; 

Haben folgendes angenommen: 

1. Vorherig·e Ankündigung von größeren militärischen 
Manövern 

Sie werden ihre größeren militärischen Manöv·er allen 
anderen Teilnehmerstaaten auf üblichem diplomati
schem Wege in Übereinstimmung mit den folgenden 
Bestimmungen ankündigen: 

Ankündigungen werden gegeben von größeren mili
tärischen Manövern von Landstreitkräften in einer 
Gesamtstärke von mehr als 25 000, an denen diese 
'selbsfändig oder lmmbiniert mit etwaig.en Teilen von 
Luft- oder Seestreitkräften teilnehmen (in diesem Zu
sammenhang schließt der Begriff „Landstreitkräfte" 
amphibi·sche und Luftlandekräft.e ei'n). Im Falle selb
ständiger Manöver von amphibischen oder Luftlande
kräften oder kombinierter ManöV'er, in die sie einbezo
gen sind, werden diese Kräfte in diese Gesamtstärke 
eingesch,lossen . .Des weiteren können, i.m Falle kombi
nierter Manöver, bei welchen die oben angegebene Ge
saimtstäl'ke nicht erreicht wird, in die jedoch Land
streitkräfte zus~mmen mit einer bedeutenden Zahl ent
weder amphibischer oder Luftlandekräfte, oder beider, 
einbezogen sind, diese Manöver ebenfaUs angekündigt 
werden. 
Ankündigungen werden gegeben von größeren militä
rischen Manövern, die auf dem Territorium, in Europa, 
eines jeden Teilnehmerstaates, sowie, falls anwendbar, 
im angrenzenden Seegebiet und Luftraum stattfinden. 
Im Falle eines T·eilnehmerstaates, dessen Territorium 
sich über Euro:pa hinaus e11streckt, müssen vorherige 
Ankündigungen nur von ManöV'ern gegeben werden, 
die in einem Gebiet innerhalb von 250 Kilometern von 
seiner Grenze stattfinden, die einem anderen europäi
schen Teilnehmerstaat gegenüberliegt, oder die er mit 
ihm teilt, der Teilnehmerstaat muß jedoch keine An
kündigung in den FäUen geben, in denen di·eses Gebiet 
auch der Grenze des Teilnehmerstaates benachbart ist, 
die einem nicht-europäischen nichtteilnehmenden Staat 
gegenüberliegt, oder die er mit ihm teilt. 

Die Ankündigung wird 211 Tage oder mehr vor Beginn · 
des Manövers gegeben, oder, wenn ein Ma'növer kurz
fristiger angesetzt wird, so .frühzeitig wie möglich vor 
dem Datum .seines Beginnes. 

Die Ankündigung wü'd Angaben über die Benennung, 
soweit vorhanden, den allgemeinen Zweck und die an 
dem Manöver beteiligten Staaten, die Art oder Arten 
und die z·ahlenmäßige Stärke der eingesetzten Streit
kräfte, das Gebiet ·und den geschätzten zeitlichen Rah
men sei:ner DurchfÜ/hrung enthalten. Die Teilnehmer
staaten werden ebenso, wenn möglich, zusätzliche ein
schlägige Angaben zur Verfügung ·stellen, insbesondere 
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solche, die sich auf die Komponenten ·der eingesetzten 
Streitkräfte und den Zeitraum ihrer Beteiligung bezie
hen. 

Vorherige Ankündigung anderer militärischer Manöver 

Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß sie darüber 
hinaus zur Stärkung des Vertrauens und zur Erhöhung 
der Sicherheit und Stabilität beizutragen ve11mögen und 
zu diesem Zweck anderen T·eilnehmerstaaten, mit be
sonderer Berücksichtigung derer nahe dem Gebiet sol
cher Manöver, auch kleinere militärische Manöver an
kündigen können. 

Zum gleichen Zweck erkennen die Teilnehmerstaaten 

Sie erkennen ebenfal1s an, daß die aus der Durchfüh
rung der vorstehenden Bestimmungen gewonnenen Er
fahrungen, zusammen mit weiteren Bemühungen, zur 
Entwicklung und Erweiterung von Maßnahmen führen 
könnten, die auf ei:ne Stärkung des Vertrauens gerichtet 
sind. 

II. Fragen im Zusammenhang mit der Abrüstung 

Die Teilnehmerstaaten anerkennen ihrer aller Interes
sen an Bemühungen zur Veriminderung der militäri
schen Konfrontation und zur Förderung der Abrüstung, 
d1e darauf gerichtet sind, die politische Entspannung in 
Europa zu ergänzen und ihre Sicherheit zu stärken. Sie 

ebenfalls an, daß sie auch andere militärische Manö- sind von der Notwendigkeit überzeugt, auf diesen Gebie-
ver, die sie durchführen, ankündigen können. 

Austau'sch vori Beobachtern 

Die Teilnehmerstaaten werden, freiwillig und auf bila
teraler Grundlage, im Geiste der Gegenseitigkeit und 
des guten Willens allen Teilnehmerstaaten gegenüber 
andere Teilnehmerstaaten einladen, Beobachter zur Teil
nahme an militärischen Manövern zu entsenden. 

Der einladende Staat wird in jedem ein:oelnen Fall die 
Anzahl der Beobachter, die Verfahren und Bedingungen 
ihrer Teilnahme bestimmen und sonstige Informationen 
geben, die er für nützlich halten mag. Er wird ange
messene Vorsorge treffen und Gastfr.eundschaft gewäh
ren. 

Die Einladung wird auf üblichem ·diplomatischem We
ge soweit im voraus ergehen, wie dies passend und 
möglich ist. 

Vorherige Ankündigung größerer militärischer Bewe
gungen 

In Übereinstimmung mit den Sch1ußempfehlungen der 
Helsinki-Konsultationen haben die Teilnehmerntaaten 
die Frage der vorherigen Ankündigung größerer mili
tärischer Bewegungen als einer Maßnahme zur Stär
kung des Vertrauens geprüft. 
Dementsprechend erkennen die T·eilnehmerstaaten ·an, 
daß sie nach eigenem Ermessen und mit dem Ziel, zur 
Vertrauensbi1dung beizutragen, ihre größeren militä
rischen Bewegungen ankündigen können. 

Im gleichen Geiste ·werden die an der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilnehmen
den Staaten der Frage der vorherigen Ankündigung 
größerer militärischer Bewegungen weitere Überlegun
gen widmen, wobei sie insbesondere die aus der Durch
führung der in diesem Dokument festgelegten Maßnah
men gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen. 

Andere vertrauensbildende Maßnahmen 

Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß es andere 
Mittel gibt, durch die ihre gemeinsamen Ziele gefördert 
werden können. 
Insbesondere werden sie unter gebührender Berücksich
tigung der Gegenseitigkeit und mit dem Ziel eines bes
seren gegenseitigen Verständnisses den Austausch auf 
Einladung zwischen ihrem militärischen Personal„ ein
schließlich Besuchen von Militärdelegationen, fördern. 

* 
UM einen vollständigeren Beitrag zu ihrem gemeinsa
men Ziel der Vertrauensbildung zu leisten, werden die 
Teilnehmerstaaten bei der Durchführung ihrer militä
rischen Tätigkeiten in dem Gebiet, für das die Bestim
mungen über die vorherigen Ankündigungen größerer 
militärischer Manöver gelten, dieses Ziel gebührend be
rücksichtigen und achten. 

ten wirksame Maßnahmen zu ergreifen, die durch ihren 
Umfang und ihre Natur Schritte darstellen, um schließ
lich eine allgemeine und vollständig~ Abrüstung unter 
streng.er und wirksamer internationaler Kontrolle zu 
erreichen und die zur Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in der ganzen Welt führen scillen. 

III. Allgemeine ·Erwägungen 

Nach Erwägung der Ansichten, die zu verschiedenen 
Themen zum Ausdruck gebracht worden sind, welche 
mit der Festigung der Sicherheit in Europa durch ge
meinsame Bemühungen zur Förderung von Entspannung 
und Abrüstung zusammenhängen, werden die Teilneh
merstaaten, wenn sie solche Bemühungen unternehmen, 
in diesem Zusammenhang insbesondere von folgenden 
wesentlichen Erwägungen ausgehen: 

dem komplementären Charakter der politischen und 
militärischen Aspekte der Sichevheit; 

-: der Wechselbeziehung zwischen der Sicherheit eines 
jeden Teilnehmerstaates und der Sicherheit in Euro
pa als Ganzem sowie der Beziehung, die im weiteren 
Zusammenhang der Sicherheit der Welt zwischen der 
Sicherheit in Europa und der Sicherheit im Mittel
meerraum besteht; 
der Achtung der ihrer souveränen Gleichheit inne
wohnenden Sicherheitsinteressen aller an der Kon
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Euro
pa teilnehmenden Staaten; 
der Bedeutung, daß die Teilnehmer an Verhand
lungsgremien Sorge tragen, andere an der Konferenz 
über Sicherheit und ZusaJUmenarbeit in Europa teil
nehmende Staaten mit Information über diesbezüg
liche Entwicklungen, Fortschritte und Ergebnisse auf 
geeigneter Grundlage zu versehen, sowie dem be
rechtigten Intresse eines jeden dieser Staaten daran, 
daß seine .Rückäußerungen erwogen werden. 

Zusammenarbeit in den Bereichen der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und der Technik sowie der Umwelt 
Die Teilnehmerstaaten, 
In der Überzeugung, daß ihre Bemühungen zur Ent
wicklung der Zusammenarbeit i:n den Bereichen des 
Handels, der Industrie, der Wissenschaft und Technik, 
der Umwelt sowie auf anderen Gebieten der Wirtschaft 
zur Festigung des Friedens und der Sicherheit in Europa 
und der ganzen Welt beitragen, 
In der Erkenntnis, daß die Zusammenarbeit in diesen 
Bereichen den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
sowie die Verbesserung der Lebensbedingungen fördern 
würde, 
Im Bewußtsein der Unterschiede ihrer wirtschaftlichen 
und sozialen Systeme, 
In der Bekräftigung ihres Wi1lens, eine solche Zusam
menarbeit untereinander zu v·erstärken, wie auch im
mer ihre Systeme geartet sind, 
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In der Erkenntnis, daß eine solche Zusammenarbeit un
ter g'ebührender Beachtung des unterschiedlichen wirt
schaftlichen Entwicklungsstandes entwickelt werden 
kann, auf der Grundlage der Gleichheit und gegensei
tigen Zufr1edenheit der Partner sowie der Gegenseitig
keit, die insgesamt eine ausgewog,ene Aufteilung der 
Vorteile und Verplichtungen vergleichbarer Tragweite 
ermöglicht, unter Achtung der bilateralel'l und multila
teralen Abkommen. 

Unter Berücksichtigung der Interessen der Entwick
lungsländer der ganzen Welt, darunter solche unter den 
Teilnehmerstaaten, solange sie sich wirtschaftlich im 
Entwicklung,sstadium befinden; in Bekräftigung ihres 
Wil1ens, für die Verwirklichung der Ziele und Aufga
ben zusammenarbeiten, di,e von den entsprechenden Or
ganen der Vereinten Nationen in den einschlägigen Do
kumenten über Entwicklungsfragen festgelegt sind, wo
bei jeder der T·eilneh:merstaaten .föe Haltung, die er 
ihnen gegenüber eingenommen hat, aufrechterhält; in 
der Absicht, den am wenigsten entwickelten Länder be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen, 

In der Überzeugung, daß die zunehmende weltweite 
wechselseitige Abhängigkeit im Bereich der Wirtschaft 
in wachsendem Maße geme:i'nsame und wirkungsvolle 
Anstrengungen zur Lösung der großen Probleme der 
Weltwirtschaft wie der Ernährungs-, Energie-, Roh
stoff-,· Währungs- und Finanzprob1eme erfordert und 
daher die Tatsache unterstreicht, daß es notwendig ist, 
stabile und ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen zuför
dern und so zur kontinuierlichen und div·ersifizterten 
wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Länder beizutragen, 
Unter Berücksicht_igung der Arbeit, die bereits von den 
auf diesen 'Gebieten tätigen internationalen Organisa
tionen geleistet worden ist und in dem Wunsche, von 
den Möglichkeiten Gebrauch zu machen; die diese Or
ganisationen, insbesondere die Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa, für die Durchfüh
rung der Bestimmungen der Schlußdokumente der Kon
f.erenz bieten, 

In der Erwägung, daß die in den folgenden Texten ent
haltenen Richtlinien und konkreten Empfehlungen dar
auf abzielen, die weitere Entwicklung ihrer gegenseiti
gen Wirtschaftsbeziehungen untereinander zu fördern 
und in der Überzeugung, daß ihre Zusammenarbeit in 
diesem Bereich unter voller Achtung der die Beziehun
gen zwischen den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzi
pien durchgefillhrt werden sollt~, wie sie in dem ein
schlägigen Dokument aufgeführt sind, 

Haben folgendes angenommen: 

Handel 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Teilnehmerstaaten, 

Im Bewußtsein der wachsenden Bedeutung des inter
nationalen Handels als einem der wichtigsten Faktoren 
des wirtschaftlichen Wachstums und sozialen Fort
schritts, 

In der Erkenntnis„ daß der Handel einen wesentlichen 
Bereich ihrer Zusammenarbeit darstellt und dessen ein
gedenk, daß die Bestimmungen in der allgemeinen 
Präambel besonders für diesen Bereich gelten, 

In der Erwägung, daß Umfang und Struktur des Han
dels zwischen den Teilnehmerstaaten nicht in allen Fäl
len den Möglichkeiten entsprechen, die der gegenwärtige 
Stand ihrer wirtschaftlich~n und wissens·chaftlich-tech
nischen Entwicklung eröffnet, 

Sind entschlossen, die Ausweitung ihres gegenseitigen 
W:aren- und Dienstleistungsverkehrs zu fördern und 
günstige Bedingungen für eine solche Entwicklung zu 
gewährleisten, wobei sie die Modalitäten ihrer wirt
schaftlichen Zusammenarbeit zugrunde 1egen; 
Erkennen die vorteilhaften Wirkungen an, die sich am 
der Anwendung der Meistbegünstigung für die Ent
wicklung des Handels ergeben können; 
Werden die Ausweitungen des Handels auf einer mög
lichst breiten multilateralen Grundlage fördern und sich 
dabei bemühen, die verschiedenen wirtschaftlichen und 
kommerzi·ellen Möglich,keiten zu nutzen; 
Anerkennen die Bedeutung bilater.a1er und multilatera
ler, zwisch-enstaatlicher sowie anderer Abkommen für 
die langfristige Entwicklung des Handels; 
Stel1en die Bedeutung der Währungs- und Finanzfragen 
für die Entwicklung des internationalen, Handels :fest 
und we11den .gich bemühen, sie in dem Bestreben zu be
handeln, zur kontinuierlichen Ausweitung des Handels 
beizutragen. 
Werden sich bemü(hen, die der Entwicklung des Han
dels entgegenstehenden Hindernisse jeglicher Art abzu
bauen oder schrittweise zu beseitigen; 
Werden das kontinuierliche Wachstum des Handels för
dern, und soweit als Möglich abrupte Schwan1kungen in 
ihrem Warenver,kehr vermeiden; 
Sind der Auffassung! daß ihr Handel mit den verschie
denen Waren au:f eine solche Weise erfolgen soll, daß 
auf den Inlandsmärkten für solche Waren und insbeson
dere den inländischen Erzeugern gleichartiger oder un
mittelbar konkurr1erender Waren keine ernstliche Schä
digung - gegebenenfalls eine Marktstörung bzw. Markt
zerrüttung - entsteht oder zu entstehen droht; Dabei 
henscht Einve11ständnis, daß sie den Tatbestand der 
Marktstörung bzw. Marktzerrüttung nicht engegen den 
einschlägigen Bestimmungen ihrer internationalen Ab
kommen geltend ~machen können; wenn sie Schutzmaß
nahmen erg1,eifen, werden sie diese in übereinstim
mqng mit ihren diesbezüglichen Verpflichtungen aus den 

. internationalen Abkommen, di.e ,sie eingegangen sind, 
tun und die Interessen der direkt Betroffenen berück
sichtigen. 
Werden den Maßnahmen zur Förderung des Handel> 
und zur Diversifizierung seiner Warenstruktur ge
bührende Beachtung schenken; 
Stellen fest, daß das Wachstum und die .Diversifizierung 
des Handels dazu beigetragen würden, die Möglichkei
ten der Warenauswahl zu erleichtern; 
Halten es für angebracht, günstige Bedingungen für die 
Beteiligung von Gesellschaften, Organisationen und Un
ternehmen an der Entwicklung des Handels zu schaffen. 

Geschäftskontakte und -möglichkeiten 

Die Teilnehmerstaaten, 
Im Bewußt.sein der Bedeutung des Beitrags, den eine 
Verbesserung der Geschäftskontakte und das damit 
verbundene Anwachsen des Vertrauens in den Ge
schäftsverbindungen zur Entwicklung der Handels und 
Wirtschaftsbeziehungen leisten könnte. 
Werden Maßnahmen treffen, um die Bedingungen für 
den Ausbau von Kontakten zwischen den Vertretern 
amtlicher Stellen, den einzelnen VOil} Außenhandel be
troffenen Organisationen, Unternehmen, Gesellschaften 
und Banken weiter zu verbessern; insbesondere betrifft 
dies, wenn dies nützlich ist, Kontakte zwischen Ver
käufern und Abnehmern von Waren und Dienstleistun
gen sowie Kontakte, die der Untersuchung von Han
delsmöglichkeiten, dem Abschluß von Verträgen, der 

1r 
\ 
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Sicherung ihrer Erfüllung und dem Kundendienst die
nen; 
Werden vom Außenihandel betroffene Organisationen, 
Unternehmen und Gesellschaften ermutigen, Maßnah
men zur !Beschleunigung der Führung von geschäftli
chen Verhandlungen zu treffen; 
Wel'den ferner Maßnahmen treffen mit dem Ziel einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Vertretern 
der vom Außenhandel betroffenen ausländischen Or
ganisationen, Unternehmen, Gesellschaften und Ban
ken, indem sie insbesondere: 

die notwendigen Informationen zur Vevfügung stel
len, einschließlich solcher über die Rechtsvorschrif
ten und Verfahren hinsichtlich der Errichtung stän
diger Vertretungen durch die oben erwähnten aus
ländischen Organi·sationen, Unternehmen, Gesell
schaften und Banken und deren Tätigkeit; 
Anträge auf Errichtung ständiger Vertretungen und 
Büros zu diesem Zweck so wohlwollend wie mög
lich prüfen, gegebenenfalls einschließlich der Eröff
nung gemeinsamer Büros durch zwei oder mehrere 
Firmen; 
zu Bedingungen, die so günstig wie möglich und 
für alle Vertreter der oben genannten ausländischen 
OrganLsationen, Unternehmen, Gesellschaften und 
Banken gleich sind, die Bereitstellung von Hotel
unterkünften, Kommunikationsmitteln und anderen 
von ihnen normalerweise benötigten Dienstleistun
gen und Einrichtungen sowie von geeigneten Ge
schäfts- und Wohnräumen für ständige Vertretungen 
fördern; 

Erkennen die Bedeutung solcher Maßnahmen für die 
Förderung ·einer stärikeren Beteiligung kleiner und 
mittlerer Unternehmen am Handel zwischen den Teil
nehmerstaaten an. 

Information über Handel und Wirtschaft 

Di·e 'I'eilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein der wachsenden Rolle der wirtschaft
lichen ·und kommerziellen Information bei der Ent
wicklung des internationalen Handels, 
In der Erwägung, daß die Informationen auf dem Ge
biet der Wirtschaft so geartet sein sollten, daß sie eine 
ausreichende Marktanalyse gewährleisten sowi·e die 
Ausarbeitung von mittel- und langfristigen Prognosen 
ermöglichen und so dazu beitragen, kontinuierliche Han
delsströme zu schaffen und die geschäftlichen Möglich
keiten besser zu nutzen, 
Bereit, .füe Qualität und Lieferung von Informationen 
auf dem Gebiet der Wirtschaft und von einschlägigen 
Informationen auf dem Gebiet der \Zerwaltung zu ver
bessern und ihre Quantität zu erhöhen, 
In der Erwägung, daß der Wert der statistischen Infor
mationen für den internationalen Gebrauch in erhebli
chem Maße von ihrer Vergleichbarkeit abhängt, 
Wel.'den die Veröffentlichung und Verbreitung der wirt
schaftlichen und kommerziellen Informationen in regel
mäßigen Zeitabständen und innerhalb der kürzesten 
Fristen fördern,, insbesondere 

der Statistiken über Poduktion, Volkseinkommen, 
Staatslhaushalt, Verbrauch und .Produktivität; 
der Außenhandelsstatistiken, die auf der Grundlage 
vergleichbarer Klassifizierungen aufgestellt sind, ein
schließlich der Aufgliec,'lel'ung nach Waren, mit An
gabe von Menge und W•ert, sowie von Ursprungs
oder Bestimmungs1'and; 
der Gesetze und Vorschriften, die den Außenhandel 
betreffen; 

der Informationen, die zur Unterstützung der Han
delsförderung Prognosen über die Entwicklung der 
Wirtschaft ermöglichen, z. B. Informationen über die 
allgemeine Ausrüstung staatlicher Wirtschaftspläne 
und ~programme; 
anderer Informationen zur Unterstützung von Ge
schäftsleuten bei ihren Kontakten, z. B. periodisch 
erscheinender Adreß- und Telefonbücher, Branchen
verzeichnisse und, wo möglich, Organisationsdia
gmmme der vom Außenhandel betroffenen Firmen 
und Organisationen; 

Wel'den darüber hinaus die Entwicklung des Austau
sches wirtschaftlicher und kommerzieller Informatio
nen, wo angebracht durch g·emischte Kommissionen für 
wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Zu
sammenarbeit, nationale und gemischte Ha:ndelskam
mern, und andere geeignete Gremien fördel.'n; 
Wevden im Rahmen der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa eine Studie über die 
Möglichkeiten unterstützen, ein multil.aterales System 
zu schaffen, mittels dessen die Gesetze und Vorschrif
ten, die den Außenhandel betreffen, einschließlich der 
Änderungen, mitgeteilt werden; 
Werden die Arbeiten zur Angleichung von statistischen 
Nomenklaturen auf internationaler Ebene, insbesondere 
im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa, fördern. 

Handelsförderung 
Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erkenntnis, daß es wichtig ist, die Produktion an 
die Erfordernisse ausländischer Märkte anzupassen, um 
eine Ausweitung des internationalen Handels zu ge
währleisten, 
Im Bewußtsein dessen, daß es für die Exporteure er
forderlich ist, mit den Bedürfnissen potentieller Kun
den und Verbraucher möglichst genau vertraut zu sein 
und sie zu berücksichtigen, 
Werden die vom Außenlhandel betroffenen Organi
sati.onen ,Unternehmen und Gesellschaften ermutigen, 
die Kenntnisse und technischen Methoden weiterzuent
wickeln, die für eine wirksame Absatzförderung erfor
derlich sind; 
Werden die Verbesserung der Bedingungen für die 
Durchführung von Maßnahmen unterstützen, um den 
Handel zu fördern und die .Bedürfnisse der Verbrau
ch~r im Hinblick auf Importgüter zu befriedigen, ins
besondere durch Marktforschung und Werbemaßnah
men sowie, wo dies nützlich erscheint, durch das Ein
richten von Versorgungslagern, die Lieferung von Er
satzteilen und die Unterhaltung eines leistungsfähigen 
Kundendienstes und die Ausbildung des erforderlichen 
einheimischen technisch.en Personals; 
Werden die ii;iternatio~ale Zusammenarbeit im Bereich 
der Handelsförderung, einschließlich der Absatzfördec 
rung sowie die in diesen Fragen im Rahmen internatio
naler Gremien, insbesondere der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa, unternommenen 
Arbeiten unterstützen. 
Industrielle 1Kooperation und Projekte 
gemeinsamen Interesses 

Industrielle Kooperation 
Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß industrielle Kooperation, die 
durch wirtschaftliche Überlegungen bestimmt ist, 

dauerhafte Bindungen schaffen und dadurch die 
langfristige, um.fiassende wirtschaftliche Zusammen
arbeit stärken !kann, 
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zum wirtschaftlichen Wachstum sowie zur Auswei
tung und Diversifizierung des internationalen Han
dels und zu ·einer breiteren Anwendung moderner 
Technik beitl'.'agen kann, 

durch eine bessere Nutzung der Produktionsfakto
ren zu einer gegenseitig vorteilhaften Ausnutzung 
einander el'.'gänzender wirtschaftlicher Gegebenhei
heiten führ·en kann, und 

die industrielle Entwicklung aller, die sich >an einer 
solchen Zusammenarbeit beteiligen, beschleunigen 
kann, 

Beabsichtigen, di<e Entwicklung der industriellen Koope
ration zwischen den kompetenten Organisationen, Unter
nehmen und Gesellschaften in ihren Ländern zu för
dern; 

Sind der Auffassung, daß föe industrielle Kooperation 
durch zwischenstaatliche und andere bilaterale und 
multilaterale Abkommen zwischen den Beteiligten 
erleichtert. werden kann; 

Stellen fest, daß .sie bei der Förderung der industriellen 
Kooperation die wirtschaftliche Struktur und das Ent
wicklungsniveau ihrer Länder berücksichtigen sollten; 
Stellen fest, daß die industrielle Kooperation durch 
Verträge verwir1klicht wird, die zwischen kompetenten 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften auf 
der Grundlage wirtschaftlicher Gesichtspunkte abge
schlossen w.erden; 

Verleihen i,J;irem Willen Ausdruck, Maßnahmen zu för
dern, die vorteilhafte· Bedingungen für di.e industrielle 
Kooperation schaffen sollen; 
Erkennen an, daß die ·industrielle Kooperatton eine 
Reihe von Formen wirtschaftlicher Beziehungen um
faßt, die über den Rahmen der herkömmlichen Han
delsgeschäfte hinausgehen und daß die Partner bei Ver
tragsverhandlungen über industrielle Koopemtion die 
geeigneten Formen und Bedingungen der Zusammen
arbeit unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Inte
ressen und ihres Potentials gemeinsam bestimmen; 
Erkennen ferner an, daß, wenn es in ihrem gegen
seitigen Interesse liegt, konkrete Formen wie die fol
genden für die Entwicklung der industriellen Koope
ration von Nutzen sein können: gemeinsame Produk
tion und gemeinsamer Vertrieb, Spezialisierung in Pro
duktion und Vertrieb, Errichtung, Ausbau und Moderni
sierung vön Industriebetrieben, Zusammenarbeit bei 
der Erstellung vollständiger Industriebetriebe mit dem 
Ziel, auf diese Weise einen T·eil der daraus hervor
gehenden Erzeugnisse zu beziehen, gemischte Gesell
schaften, Austausch von „know-how", ·technischen In
formationen, Patenten und Lizenzen sowie gemeinsame 
industrielle Fomchung im Rahmen von spezifischen 
Kooperationsprojekten; 
Erkennen an, daß neue Formen der industriellen Koope
ration angewandt werden können, um spezifischen Be
dürfnissen gerecht zu werden; 
Erkennen die Bedeutung von Informationen über Wirt
schaft, Handel, T.echnik und Verwaltung, die für die 
Entwicklung der industriellen Kooperation geeignet 
sind; 

Halten •es für wünschenswert, 

die Qualität und Quantität der Informationen, die 
für die industrielle Kooperation vQn Bedeutung sind, 
zu verbessern, insbesondere hinsichtlich der Gesetze 
und Vorschriften einschließlich der Bestimmungen 
über den 1Devisenverkehr, sowie hinsichtlich der all
gemeinen ·Ausrichtung staatlicher Wirtschaftspläne 

und -programme, der Planungsprioritäten und der 
wirtschaftlichen Marktbedingungen; und 

darüber veröffentlichtes Material so rasch wie mög
lich zu verbreiten; 

Werden alle Formen des Informations- und Erfah
rungsaustausches über industrielle Kooperation fördern, 
auch durch Kontakte zwischen potentiellen Partnern 
und, wo angebracht, durch gemischte Kommissionen für 
wirtschaftliche, industrielle, wissenschaftliche und tech
nische Zusammenarbeit, durch nationale und gemischte 
Handelskammern und andere geeignete Gremien; 
Halten es, um die industrielle Kooperation auszuwei
ten, für wünschenswert, die Püfung von Kooperations
möglichkeiten und die Durchführung von Kooperations
projekten zu fördern; sie werden zu diesem Zweck 
Maßnahmen ·ergreifen, indem sie unter anderem alle 
Formen von Geschäftskontakten zwischen kompetenten 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften sowie 
zwischen deren Fachpersonal erleichtern und erweitern; 

Stellen fest, daß die von der Konferenz angenömmenen 
Bestimmungen über Geschäftskontakte in Wirtschaft 
und Handel auch auf ausländische Oganisationen, Un
ternehmen und Gesellschaften, die sich an industrieller 
Kooperation beteiligen, Anwendung finden, wobei die 
Besonderheiten dieser 'Kooperation zu berücksichtigen 
sind; sie werden ·insbesondere für angemessene Arbeits
bedingungen des mit der Durchführung der Koope
rationsprojekte befaßten Personals Sorge tragen; 

Halten es für wünschenswert, daß Vorschläge über Pro
jekte der industriellen Kooperat10n genügend Einzel
heiten und die notwendigen wirtschaftlichen und tech
nischen Daten enthalten, insbesondere erste Schätzun
gen der Projek1Jkosten, Angaben über die Form .der be
absichtigten Zusammenarbeit, sowie über Absatzmög
lichkeiten, um es potentiellen Partnern zu ermöglichen, 
erste Untersuchüngen einzuleiten und in möglichst kur
zer Zeit zu Entscheidungen zu gelangen; 

Werden die an der industriellen Kooperation beteilig
ten Parteien zu Maßnahmen ermutigen, die der Be
schleunigung der Verhandlungen über den Abschluß 
von Kooperationsverträgen dienen; 

Empfehlen ferner die Prüfung der Frage fortzusetzen -
zu:m Beispiel im Rahmen der Wirtschaftskommission 
der Vereinten Nationen für Europa -, wie Interessen
ten besser über allgemeine Voraussetzungen .der indu
striellen Kooperation unterrichtet werden und Rat
schläge zur Ausarbeitung von Kooperationsverträgen 
erhalten können; 

Halten es für wünschenswert, die Bedingungen für die 
Durchführung von Projekten der industriellen Koope
ration weiter zu verbessern, insbesondere in bezug auf: 

den Schutz der Inter.essen der Partner industrieller 
Kooperationsprojekte, einschließlich des Rechts
schutzes für Vermögenswerte jeder Art; 

die Berücksichtigung der Erfordernisse und Möglich
keiten der industriellen Kooperation im Rahmen der 
Wirtschaftspolitik und besonders in staatlichen Wirt
schaftsplänen und -programmen, auf eine Weise, die 
mit ihren Wirtschaftssystemen vereinbar ist; 

Halten es für wünschenswert, daß die Partner beim 
Abschluß von Verträgen über industrielle Kooperation 
Vereinbarungen über die notwendige gegenseitige 
Unterstützung und Information während der Vertrags
abwicklung gebührende Aufmerksamkeit schenken, vor 
allem damit die Kooperaüonserzeugnisse den erforder-
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liehen techni.schen Stand und die erforderliche Qualität 
erreichen; 
Erkennen die Nützlichkeit einer stärkeren Beteiligung 
kleiner und mittle!'er Unternehmen in industriellen 
Kooperationsprojekten an. 

Projekte gemeinsamen Interesses 

Die Teilnehmer.staaten, 
In der Erwägung, daß ihr Wirtscha:ftspotential und ihre 
natürlichen Ressourcen bei gemeinsamen Bemühungen 
eine langfristige Zusammenarbeit zur Verwirklichung 
von Großprojekten gemeinsamen Interesses auch regio
naler und sub!'egionaler Ebene ermöglichen und daß 
solche Projekte dazu beitragen können, die wirtschaft
liche Entwicklung der daran teilnehmenden 'Länder zu 
beschleunigen, 

In der Erwägung, daß es wünschenswert ist, daß die 
kompetenten Organisationen, Unternehmen ll!nd Gesell
schaften in aUen Ländern die Möglichkeit haben ihc 
Interese an einer Beteiligung an solch.en Projekte~ zu 
bekunden und bei Einvernehmen an deren Verwirklich
ung teilzunehmen, 

Mit der F·estellung, daß die von der Konferenz ange
nommenen Bestimmungen bezüglich der industriellen 
Kooperation auch auf Projekte gemeinsamen Interesses 
anwendbar sind, 

Halten es für notwendig, kompetente 'lID·d interessierte 
Organisationen, Unternehmen und Gesellschaften zu er
mutigen, in geeigneten Fällen Möglichkeiten zur Ver
wirklichung von Projekten gemeinsamen Interesses im 
Bereich der Energiequellen, der Nutzbarmachung von 
Rohstoffen sowie im Bereich des Verkehrs und der 
Kommunikation zu prüfen; 

Halten es für wünschenswert, daß Organisationen, 
Unternehmen und Gesellschaften, welche die Möglich
keiten einer Teilnahme an Projekten gemeinsamen 
Interesses unterisuchen, mit ihren potentiellen Partnern 
auf geeigneten Wegen die erforderlichen wirtschaft
lichen, recht1'ich1en, finanziellen und und technischen 
Informationen über di.ese Projekte austauschen; 

Sind der 1Auffassung, daß die Bereiche der Energie
quellen, insbesondere Erdöl, Erdgas und Kohle, und die 
Nutzbarmachung von mineralischen Rohstoff.en, ins
besondeI4e von Ei.senerz und Bauxit, .dazu geeignet 
sind, die langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zu veI1Stärken und den Handel, soweit er sich daraus 
ergibt, zu ·entwickeln; 

Sind der Auffassung, daß Möglichkeiten für Projekte 
gemeinsamen Interes:ses im Hinblick auf eine lang
fristige wirtschaftliich·e Zusammenarbeit auch in folgen
d~n Bereichen bestehen: 

beim Austausch von Elektroenergie in Europa, um 
die KJapazität der Elektrizitätswerke so rationell wie 
möglich zu nutzen; 
bei der Zusammenarbeit in der Suche nach neuen 
Energiequenen und insbesondere im Bereich der 
Kernenergie; 
bei der Entwicklung von Straßennetzen und der 
Zusammenarbeit im Hinblick auf ein zusammen
hängendes Wasserstraßennetz in Europa; 
bei der Zusammenarbeit in der Erforschung und 
der WeiteDentwick1ung von Ausrüstung.en für Mehr
zwecktransporte und für den Umschlag von Contai
nern; 

Empfehlen, daß die an Projekten gemeinsamen Inter
esses interessierten Staaten prüfen, unter welchen 

Bedingungen so1'che Projekte erstellt werden könnten, 
und daß sie, falls si•e es wünschen, die notwendigen 
Vornussetzungen für ihre Durchführung schaffen. 

Bestimmungen, die Handel und industrielle 
Kooperation betreffen 
Harmonisierung der. Normen 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der E.rkenntni's, daß die Entwicklung sowohl der 
internationalen Harmonisierung von Normen und tech
nischen Vornchriften als auch die Entwicklung der 
interllJationalen Zusammenarb'eit im Bereich der Prüf· 
v•erfahren ein wichtiges Mittel ist; um technische Hin
der111Ls1se im internationalen Handel und der industriel
len Kooperation zu bes·eitgen und daß damit deren Ent· 
wicklung erleichtert und füe Produktivität gesteig'ert 
wird, 
Bekräftigen ihr Interesse daran, die größtmögliche inter
nationale Harmonisierung von Normen und technischen 
Vorschriften zu erreichen; 
Geben iihrer BeI4eitschaft Ausdruck, internationale Ab
kommen und andere geeignete übereinkommen über 
die Anerkenrrumg von Bescheinigungen und Prüfdoku
menten über die Konformität mit Normen und techni
schen Vo1.1schriften zu fördlern; 
Eriachten es für wünschenswert, die intern~tiona1'e Zu
sammenarbeit ·auf dem Gebiet der Normung zu ver
stärkien, insbesondere durch die Unterstützung der 
Tätigkeit zwischenstaatlicher und anderer geeigneter 
Organisationen in di·esem Bereich. 

Schiedsverfahren 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Erwägung, daß die schnelle und gerecht~ 

Schlichtung von Streitfällen, die aus Geschäften des 
Waren- und Dienstleistungsverkehrs und Verträgen 
über industriel1e Kooperatiion entstehen können, zur Er
weiterung und Erl•eicht.erung des Handels und der Zu
ZUJsammenarbeit beitragen würde. 
Jin der Erwägung, daß die Schiedsverfahren zur Bele
gung solcher Streitfälle zweckmäßig .sind, 
Empfehlen, wo angebracht, Organisationen, Unterneh
men und Gesellschaften in ihren Ländern, Schiedsklau
seln in Verträge über Handelsgeschäfte und über indu
strielle Kooperation oder in Sonderabmachungen aufau
nehmen; 
Empf.ehlen, daß in den Schiedsklauseln ein Schiedsver
fahren gemäß einem gegenseitig annehmbaren ·System 
von Schiedsregeln sowie die Möglichkeit ·eines Schieds
verf.aJhrens in einem dritten Lande vorgesehen werden, 
wobei bestehende zwischenstaatliche und andere Ab
kommen in di•es•em Bereich Berücksichtigung finden. 

Spezifische bi~aterale V er ein barungen 

Die T·eilnehmerotaaten, 
Im Bewußtsein der Notwendigkeit, den Handelsverkehr 
zu erlieichtern uind die Verwirklichung neuer Formen 
der industriellen Kooperation zu fördern, 
Werden erwägen, in geeignetern Fällen spezifische bila
terale Abkommen über verschiedene Probleme von 
gegenseitigem Interesse in den Bereichen des Handels 
und der industriellenKoope'I1ation abzuschließen, ins
besondere zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und 
zur Erleichterung des Transfers von Gewinnen und des 
Rücktransfers der investierten Vermögenswerte. 

Wissenschaft und Technik 

Die Teilnehmerstaaten, 
In der Überzeugung, daß die wissenschaftliche und 
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technische Zusammenarbeit einen wichtigen Beitag zur 
Festigung der Sicherheit und Zusammenarbeit zwischen 
ihnen darntellt, da sie eine wirksame Lösung der Pro
bleme von gemeinsamen Interesse und die Verbesse
rung der menschlichen Lebensbedingungen erleichtert, 
In der Erwägung, daß es bei der Entwicklung einer 
solchen Zusammenarbeit wichtig ist, den Austausch von 
Informationen und Erfahrungen zu fördern, wodurch 
Studium und Weitergabe der in Wissenschaft und Tech
nik .erzielt·en Ergebni.sse sowie der Zugang zu solchen 
Ergebnissen auf einer gegenseitig vorteilhaften Grund
lage und in Bereichen der Zusammenarbeit, die zwi
schen interessierten Parteien vereinbart sind, erleichtert 
wird, 

In der Erwägi..rng, daß es Sache der potenti<ellen Part
ner ,:d. h. der zuständigen Organisationen, Institutionen, 
Unternehmen, Wissenschaftler und Techniker der Teil
nehmerstaaten ist, die Möglichkeiten einer gegenseitig 
vorteilhaften Zusammenarbeit zu bestimmen und ihre 
Einzelheiten aus21uarbei ten, 

In Bekräftigung der Tatsach·e, daß dne solche Zusam
menarbeit bilateral und multilateral auf staatlicher 
und nichtstaatlicher Ebene entwickelt und verwirklicht 
werden kann, z. B. durch zwischenstaatliche und andere 
Abkommen, internationale Programme, Kooperations
projekte und über kommerzielle Kanä!.e, auch unter 
Nutzung verschiedener Arten von Kontakten, ein
schließlich direkter und individueller Kontakte, 

Im Bewußtsein der Notwendigkeit, Maßnahmen zu 
treffen, um die wissenschaftliche und technische Zu
sammenarbeit zwischen ihnen weiter zu verbessern, 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

Stellen fost, daß Möglichkeiten für eine weiter.e Ver
V:erbes.serung der wissenschaftlichen und .technischen 
Zusammenarbeit bestehen, und bekunden daher ihre 
Absicht, Hindernisse, die einer solchen Zusammenarbeit 
im Wege stehen, zu beseitigen, insbesondere durch: 

Verbess·erung von Gelegenheiten für den Austausch 
und die Verbreitung von wissenschaftlichen und 
technischen Informationen zwischen den an wis.sen
schaftlicher und technischer Fornchung und Zu
sammenarbeit interessierten Parteien, einschließlich 
von Informationen, die sich auf die Organisation 
und die Durchführung einer solchen Zusammen
arbeit beziehen; 

rasche Durchführung und organisatorische Ver
besserung internationaler Besuche von Wissenschaft
lern und Spezialisten, auch hinsichtlich der Pro
gramme, im Zusammenhang mit Austausch, Kon
ferenzen und Zusammenarbeit; 
stärkere Nutzung kommerzieller Kanäie und Tätig
keiten für die angewandte wissenschaftliche und 
technische Fornchung und für die Weitergabe der ln 
diesem Bereich erzielten Ergebnisse, wobei über 
geistige und gewerbliche Eigentumsrechte Auskunft 
erteilt und ·diese geschützt werden. 

Gebiete der Zusammenarbeit 

Sind der Auffassung, daß Möglichkeiten zur Erweite
rung der Zusammenarbeit in den nachstehend als Bei
spiele angeführten Bereichen bestehen, und stellen fest, 
daß es Sache der potentiellen Partner in den Teilneh
merländern i.st, Projekte und Vereinbarungen von 
gegenseitigem Interesse und Nutzen 21u erarbeiten und, 
zu entwickeln: 

Landwirtschaft. Erforschung neuer Methoden und neuer 

technischer Verfahren zur Erhöhung der Produktivität 
in Ackerbau und Viehzucht; Anwendung der Chemie 
in ·der :Landwirtschaft; Entwurf, Bau und Einsatz land
wi'rtschaftlicher Maschinen; Bewässerungsverfahren und 
andere landwirtschaftlich·e Meliorationsarbeiten; 

Energie. Neue Technik und Verfahren der Erzeugung, 
Weiterleitung und Verteilung von Energie, mit dem 
Ziel, ·die Nutzung der vorhandenen Brennstoffe und 
hydroenergeischer Quellen zu verbessern sowie For
schungen auf dem Gebiet neuer Energiequellen, ein
schließlich Kern-, Sonnen- und geothermischer Energie; 

Neue technische Verfahren, rationelle Nutzung 
der Ressourcen. Forschungen über neue technische Ver
fahren und Ausrüstungen, die insbesondere dazu be
stimmt sind, den Energieverbrauch zu verringern und 
V·erschwendung aurf ein Mindestmaß zu beschränken 
oder auszuschließen; 

Technik und Verkehrswesen. Forschung über Verkehrs
miUel und die bei Entwicklung und Betrieb von inter
nationalen, nationalen und städtischen Verkehrsnetzen 
angewandte Technologie, einschließlich des Container
transports und der Verkehrssicherheit; 

Physik. Untersuchung von Problemen der Hochenergie
physik und der Plasmaphysik, Forschung auf dem Ge
biet de theoreti,schen und experimentellen Kernphysik; 

Chemie. Forschung über Probleme der Elektrochemie 
und der Ohemie der Polymere, ·der Natmcprodukte, de.c 
Metalle und Legierungen sowie die Entwicklung ver
besserter technischer Verfahren in der Chemie, insbe
sondere bei der Werkstoffverarbeitung; praktische An
wendung der neuesten Errungenschaften der Chemie in 
der Industrie, im Bauwesen und in anderen Wirtschafts
zwei.gen; 

Meteorologie und Hydrologie. Meteorologische und hyd
rologische Fors<;hung, einschließlich Methoden der Er
fassung, Auswertung und Weitergabe von Daten und 
ihre Verwendung zur Wettervorhersage und zur hydro
logischen Vorhersage; 

Ozeanographie. ÜZieanographische Forschung einschließ
lich der Untersuchung der Wechselwirkungen zwischen 
Luft und Meer; 

Seismologische Forschung. Untersuchung und Vorher
sage von Erdbeben und von damit zusammenhängenden 
geologischen Veränderungen; Entwicklung und For
·schung von technischen Verfahren für erdbebensichere 
Baut·en; 

Forschung auf dem Gebiet der Gletscherkunde, der 
Dauerfrostböden und Probleme des Lebens in kaltem 

Klima. Forschung auf dem Gebiet der Gletscherkunde 
und der Dauerfrostböden; technische Verfahren im 
Transport- und Bauwesen; Anpassung des Menschen an 
extreme klimatische Bedingungen und Änderungen in 
den Lebensbedingungen der einheimischen Bevölke
rung; 

Technische Verfahren in der elektronischen Daten
verarbeitung, im Kommunikations- und Informations
wesen. Entwicklung' von ·elektronischen Datenverarbei-
1JuJngsanlagen sowie von Fernmelde- und Information~
systemen; technische Verfahren im Zusammenhang mit 
der elektronischen Datenv·erarbeitung und dem Fern
meldewesen einschließlich ihrer Anwendung auf Füh
rumgssysteme, auf Produktionsabläufe, auf Automation, 
auf die Untersuchiu:11Jg wirtschaftlicher Probleme, in der 
wissensch1aftl'ich·en Fonschung und auf die Erfassung, 
Verarbeitung und Verbreitung von Informationen; 

f 
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Weltraumforschung. Erforschung des Weltraums und 
Untersuchung der natürlichen Ressourcen der füide und 
ihrer Biosphäre unter Nutzung von Fernbeobachtungen, 
insbesondere mit Htilfe von Satelliten und Raketenson
den; 

Medizin und öffentliches Gesundheitswesen. Forschung 
über Herz- UJnd Gefäß-, Geschwulst- und Viruskrank-
1\'eiten, Molekularbiologie, Neurophysiologie; Entwick
lung und experimentelle Prüfung neuer Medikamente; 
Untersuchung gegenwärtiger Prob1'eme der Kinderheil
kunde, Gerontologie sowie organisatorischer und tech
nischer Fragen der medizinischen Betreuung; 

Umweltforschung. Fornchung über spezifische wissen
schaftliche und technologische Probleme im Zusammen
hang mit der Umwelt des M'enschen. 

Formen und Methoden der Zusammenarbeit 

Sind der Aufilassung, daß die wissenschaftliche und 
technische Zusammenarbeit 'sich insbesundere folgender 
Formen und Methoden bedienen sollte: 

Austausch und Verbreitung von Büchern, Zeitschrif
ten und anderen wissenschaftlichen und technischen 
Veröffentlichungen und Abhandlungen zwischen 
interessierten Organisationen, wLss,enschaftlichen und 
technischen Institutionen, Unternehmen, Wissen
schaftlern und Technikern sowie Beteiligung an 
internationalen Programmen für d.ie Ecrstellung von 
Kurzfassungen und Verz,eichnissen von Veröffent
lichungen; 
Austausch und Besuche sowie andere direkte Kon
ta!kte und Verbindungen zwischen Wisse1nschaftlern 
und technischen Experten, auf der Grundlage gegen
seitiger Vereinbarung und anderer AbsP'rachen, für 
Zwecke wie Beratungen, Vorträge und die Durch
führung von Forschungsarbeiten einschUeßlich der 
damit zusammenhängenden Benutzung von Labora
torien, wissenschaftlichen Bibliotheken und anderen 
Dokumentationszentren; 
Veranstaltungen von Konferenzen Symposien, Semi
naren, Lehrgängen und anderen Zusammenkünften 
wissenschaftlicher und technischer Art auf inter
natio.naler und innerstaatlicher Ebene, welche die 
Teilnahme ausländischer Wissenschaftler und Tech
niker ,einschließen würden; 
gemeinsrame Vorbereitung und Durchführung von 
Programmen und Projekten gegenrsreitigen Interesses 
auf der Grundlage ·der Beratung und Übereinkunft 
zwischen allen betroffenen Parteien einschließlich, 
soweit möglich und angebracht, des Austausches 
von Erfahrungen und Forschungsergebnissen sowie 
der Abstimmung von Forschungsprogrammen zwi
sch,en wissenschaftlichen und t,echnischen Forschungs
institutionen und -organisationen; 
Verwendung kommerzieller Kanäle und Methoden 
zur Identifizierung und Weitergabe technischer und 
wissenschaftlicher Entwicklungen, einschließlich des 
Abschlusses von gegenseitig vorteilhaften Verein
barungen über Zusammenarbeit zwischen Firmen 
und Unternehmen in den von ihnen vereinbarten 
Bereichen und, wo angebracht, zur DU!l:chführung 
gemeisamer Forschungs- und Entwicklungspro
gramme und -projekte; 

Erachten ,es für wünschenswert, daß regelmäßig ein 
Meinungs- und Informationsaustausch über Wissen
schaftspolitik stattfindet, insbesondere über ,allgemeine 
Probleme der Ausrichtung und Verwaltung der For
schung und die Frage einer besseren Nutzung wissen-

schaftlicher und experimenteller Großanlagen auf 
kooperativer Basis. 
Empfehlen, bei der Entwicklung der Zusammenarbeit 
im Beveich von W!issenschaft und T,echnik dtle bestehe
nende Praxis der bilateria~en und multilateran. ein
schUeßlich ,der riegionalen oder subr,egionalen Zusam
menarbeit in vollem Umfang zu nutzen, unter Ein
schluß der in diesem Dokument beschriebenen Formen 
und Methoden der Zusammenarbeit; 

Empfehlen f,emer, d1e Möglichkeiten und das Potential 
bestehender internationaler, mit Wis,senschaft und Tech
nik befaßter zw:isch1enstaiatlicher u:nd nichtstaatl!icher 
Organisationen zur Verbesserung des Informations
und Erfahrungsauistausches sowJe für die Entwicklung 
anderer Formen der Zusammenarbeit in Bere!ichen ge
meinsamen Interesses wirksamer zu nutzen, zum Bei
spiel: 

in der Wirtschaftskommi:ssion der Vereinten Natio
nen für Europa dlie Prüfung von Möglichkeiten für 
eine Erweiteru:ng der multilateralen .Zusammen
arbeit UJnter Berücksichtigung von Modellen für Pro
j,ekte und Forschung, die i:n verschiedenen inter
nationalen Organisationen verwendet werden, und 
für die Veranstaltung von Konforenzen, SympoSlien, 
Studien- und Arbeitsgruppen, bei denen jüngere 
Wi,ssenschaft1er und trechnische Experten mit hervorr
ragenden Fachleuten in ihrem Bereich zuisammen
kommen können; 
durch ihre Teilnahme an besonderen internationalen 
wi1ssenschaftlichen und technischen Programmen der 
Zusammenarbeit einschließlich jener der UNESCO 
und anderer internationaler Organisationen, Bemü
hung um kontinui,erlichen Fortschritt auf die Ziele 
rSolch,er ,Programme hin, insbesondere jener der 
UNISIST, unt,er besonderer Beachtung von Infor
mationspolitik, techni1sch.er Beratung, Informations
beiträgen und Datenverarbeitung. 

Umwelt 

Die Teilnehmeristaaten, 
Bekräftigend, daß der Schutz und die Verbesserung der 
Umwelt sowie ,der Schutz der Natur und die rationelle 
Nutzung ihrer Ressourcen im Interesse gegenwärtiger 
und künftiger Generationen ,eine für das Wohlergehen 
der Vö~ker und die wirtschaftliche Entwicklung aller 
Länder sehr bedeutende Aufgabe darstellt, und daß 
viele Umweltprob1eme, insbesondere in Europa, nur 
durch eine enge internationale Zusammenarbeit wirk
sam gelöst werden können, 

In Anerkennung dessen, daß jeder Teilnehmerstaat in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Völker
recht1s im Geiste der Zusammenarbeit dafür Sorge tra
gen sollte, d\iß Tätigkeiten innerhalb seines Gebietes 
keine Umwe1t:verschlechterung in einem anderen Staat 
oder i:n Gebieten außerhalb der nationalen Hohelits
gewalt v<erursach,en, 

In der Erwägung, daß der Erfolg jeder Umweltpolitik 
voraussetzt, daß alle Bevölkerungsgruppen und Kräfte 
der Gesellrschaft im Bewußtsein ihrer Verantwortung 
dazu beitragen, ,die Umwelt zu schützen und zu ver
bessPrn, was eine ständige, gründliche Erziehung, be
sonders der Jugend, erfordert, 

Bekräftigend, daß, wie die Erfahrung gezeigt hat, wirt
schaft1iche Entwicklung und technischer Fortschritt mit 
dem Umweltschutz und der Bewahrung histori,scher 
und kultuveller Werte in Einklang stehen müssen; daß 
Umweltschäden am besten durch vorbeugende Maß-
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nahmen verhütet werden und bei der Nutzbarmachung 
und Verwaltung der natürlichen Ressourcen das öko
logische Gleichgewicht gewahrt bleiben muß, 
Ziele der Zusammenarbeit 

Stimmen .insbesondere folgenden Zielen der Zusammen
arbeit zu: 

die Umweltprob1eme, welche ihrer Natur nach mul
tilaterales, bilater.ale·s, regionales oder 1subregionales 
Ausmaß haben, im Hinblick .auf ihre Lösung zu 
i.mter.such,en sowie die Entwicklung einer inter
dfüsziplinären Methodik der Behandlung von Um
weltprob1emen zu fördern; 
die Wirksamkeit innerstaatlicher und internationa
ler Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu erhöhen 
durch den Vergleich und gegebenenfaUs die Anglei
chung von Methoden für .föe Erfassung t11nd Aus
wertung von 'Daten, durch die Vertiefung der K1ennt
niss1e über die Erscheinungsformen der Verschmut
zung und dQ.e r.ationel1e Nutzung der natürlichen 
Ressourcen 1dJurch den l'nformationsaustausch, durch 
diie An1eitu1ng der Definiitionen 1und, soweit möglich, 
die Annahme einer gemeinsamen Terminologe für 
den Umweltbereich; 
die erforderlichen Schritte zur Annäherung der Um
weltmaßnahmen zu tun und diese Maßnahmen, so
weit angezeigt und möglich, aufeinander abzustim
men; 
wo möglich und .angebracht, 1innerstaatliche und 
internatiana1e '.Bemühungen ihrer interessierten 
OrganiJSationen, Un1:1erDJehmen und Firmen zu er
mutigen, .dJie auf die Entwic!dung, Herstellung und 
Vervollkommnung der zu Überwachung, Schutz 
und V:erbesserung der Umwelt bestimmten A!us
rüstungen abzielen. 

Gebiete der Zusammenarbeit 

Um dies1e Ziele zu •erreichen, werden die T1eilnehmer
staaten j.ede .geeignete Gelegenheit zur Zusammenarbeit 
im Umweltbereich Wahrnehmen, i'nsbesonder.e in den 
nachstehend ,als Beispiele angeführten Bereichen: 

Bekämpfung der Luftverschmutzung. 

Entschwefelung von fossilen Brennstoff.en und von Ab
gasen; Bekämpfung der Verschmutzung durch Schwer
meta:le, Partik;el,. Aerosole, Stickstoffoxyde, insbeson
dere solche, 1c'Ji.e von Verkehrsmitteln sowie Kraft
werk!en und soDJstigen Industrieanlagen ausgeschieden 
wer.den; Systeme UIIld Methoden der Beobachtung und 
Kontrolle der Lu'ftverschmutzung und ihr-er Auswirkun
gen, einschließlich der Verbreitung von Iuftverschmut
zungenden Stoffen über weite Entfernungen; 

Bekämpfung der Wasserverschmutzung; Süßwasser
nutzung. Verhütung und Bekämpfung der Wasserver
schmutzung, i•DJsbesonder-e van grenzüberschreitenden 
F1üssen und von internationalen Seen; technische Ver
fahren zur Verbesiserung der Wasserqualität und Wei
terentwicklung der Mittel und Wege zm Reinigung 
indu:strieller und kommunaler Abwässer; Methoden zur 
Bewertung von 'Süßwasservorkommen und Verbesse
rung ihrer Nutzung,· i·nsbesondere durch die Entwick
lung von Produ1ktioD1smethoden, die weniger Verschmut
zung bewirk;en 'Und zu ·einem geringen Süßwasserver
brauch führen; 

Schutz der Meeresumwelt. Schutz der Meeresumwelt 
der Teilnehmerstaaten, und insbesondere des Mittel
meers, vor Schmut2'Jstoffen, di·e von Quellen auf dem 
F·estiande oder von Schiffen UJnd anderen Seefahrzeugen 

herrühen, vor al!lem vor den Schadstoffen, die in den 
Anhängen I und H der Londoner Konvention zur Ver
hütung der 1Meeresverschmutzung d>urch das Einbringen 
von Abfällen und anderen Stoffen angeführt sind; Pro
bleme der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts 
und dere Nahru1ngsk!etteri dm Meer, .insbesonder'e Pro
bleme, die durch di.e Erfornchung und Nutzbarmachung 
biologüscher und mineralischer Ressourcen der Meere 
und des Meeresbodens .entstehen können; 

Böden und Bodennutzung. Probleme im Z.usammenhang 
mit einer wirksamer.en Bodennutzung, einschließlich dier 
Melioration und Rekultivierung von Böden sowie der 
Landgewinnung; Bekämpfung der Bodenverschmutzung, 
der Erosion durch Wasser und Wind sowie anderer 
Arten der Bodenverschlechterung; Erhaltung und Ver
besserung der Bodenproduktivität unter Berücksichti
gung der möglichen negativen Auswirkungen der Ver
wendung chemischer Düngemittel und Pestiziden; 

Naturschutz und Naturreserva'te. 
Schutz der Natur und der Naturreserv;ate; ErhaltY:'g 
und Bflege der vorhandenen genetischen Ressourc~n, 

!i·nsbesonder-e seltener Tier- und Pflanzenarten; Erhal
tung natürlicher ökologischer Systeme; Anlage von 
Naturres·ervaten und anderere geschützter Landschaf
ten und Gebiete, einsChließlich ihr1er Nutzung für For
schung, Fremdenverkehr, Erholung und sonstige Zwecke; 

Verbesserung der Umweltbedingungen in menschlichen 
Siedlungsgebieten 
Umweltbedi:ngungen im Zusammenhang mit Ver.k;ehrs
wesen, Wohnungsbau, Arbeitsstätten, Städtebau und 
-planUJng, W.aisiservensorgung und Abwas1serbeseitigung; 
Bewertung 1schädUch·er Auswirkungen des Lärms und 
Methoden der Lärmbekämpfung; Sammlung, Behand-
1'ung und V.erwertung von Abfällen, einschließlich der 
Mater-ialwiedergewinnung und -verwendung; Forischung 
über Siubstitutionsprodukte für biologisch nicht abbau- ~ 
bar-e Siubstanz.en; 

Grundlagenforschung, Beobachtung, Vorhersage und 
Bewertung von Umweltveränderungen. Untersuchung 
von Veränderungen des Klimas, der Land1;chaft und 
des ökologischen Gleichgewichts unter dem Einfluß 
sowohl natüdicher Faktoren als .auch menschlicher 
Tätigkeit; Vorhersage möglicher .genetischer Verände
rungen der Flor.a und Fau1t1a in Folg·e der Umweltver
schmutzung; Angleichung statistischer Kriterien, von 
wissenschaftlichen Konzeptionen und Systemen von 
Beobachtungsnetzen sowie von genormten Methoden der 
Beobachtung, Messung und Bewertung von Veränderun
gen in der Biosphäre; Bewertung der Auswirkungen 
von Umweltverschmutzungen verschiedenen Grades und 
der Verschlechterung der Umwelt auf die menschliche 
Gesundheit; Untersuchung und Entwicl{lung von Krite
rien und Normen für verschiedene umweltverschmut
zende Stoffe sowie Regelung hinsichtlich der Erzeugung 
und Verwendung bestimmter Produkte; 

Rechtliche Maßnahmen einschließlich Verwaltungsmaß
nahmen. Rechtliche einschließlich Verwaltungsmaßnah
men zum Schutz der Umwelt unter Elinschluß von Ver
fahr.en zur Bewertung von Umwelteinflüssen. 

Formen und Methoden der Zusammenarbeit 
Die Teilnehmerstaaten erklären, diaß ProNeme des 
Schutz;es und der Verbesserung der Umwelt sowohl auf 
bilateraler als auch auf multilateraler, einschließlich 
regionaler und subregionaler Grundlage gelöst werden, 
unter voller Nutzung bestehender Strukturen und For-

( 
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men der Zusammenarbeit. Sie werden die Zusammen
arbeit im Umweltbereich entwickeln, indem sie insbe
sondere die Stockholmer Erklärung über die mensch
liche Umwelt, die. einschlägigen Resolutionen der Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen sowie das Pra
ger Symposium der Wirtschaftskommission der Verein
ten Nationen für Europa über Umweltprobleme berück
sichtigen. 

Die Tieilnehmer.staaten sind entschlossen, die Zll!sam
me.narbeit im Umweltbereich insbeisondere fol,gender
maßen zu verw.irklichen: 

Austausch von w:tssenschaftlichen und technischen 
Informationen, 1Dokumentationen und Forschung3-
ergebni1ssep. •einschließlich Informationen über die 
Mittel zur Bestimmung möglicher Ausw:ir'kungen 
technischer und wirtschaftlicher Tätigkeiten auf die 
Umwelt; 

V.eranstaltlling von Konforenzen, Symposien und 
Expertentreffen; 

A:Uistausch von Wi1ssenschaftlern, Fa:chleuten und 
Pm>ktikantlen; 

GemeinJSame Ausarbeitung und Durchführung von 
Programmen und ·Projekten zur UnternuchuITT.g und 
'Lösung venschiedener Probleme des Umweltschutze~; 

Angleichung, wo angebracht uind ·erforderlich, von 
technischen Vorschriften und Normen für den Um
weltschutz, iin1sbesondere mit dem Ziel, mögliche 
Schwie11igkdten im Haindel zu vermeiden, die sich 
aus den Bemühungen ergeben können, ökologi•sche 
·Probleme bei ProdUJktionsprozessen ZUJ löS'en, und die 
mit der Erreichung bestimmter umweltfreundlicher 
Eigenschaften von Gewerbe- und Industri•eerzeug
nJissen zusammenhängen; 

Konsultationen über verschiedene Aspekte des Um
weltsch·utzes, wie zwischen den betroffenen Ländern 
Viereinbart, insbesondere in Verbindung mit den 
Problemen, die internationale Ausiwirkungen haben 
könnten; 

Dte Teilnehmenstaaten werden eine solche Zu:sammen
arbei t fortentwickeln: 

indem 1sie die fortschreitende Entwicklung, Kodifi
zierung und Anwenduing des Völkerrechts als ein 
Mittel .zmr Erhaltung und Verbesserung .der mensch
lichen Umwelt fördern, einschließlich der Prinzipien 
und Praktiken, so wie von ihnen angenommen, 
hinsichtlich Umweltbelastungen ·und anderer Um-
1welt:schäden, die durch Tätigkeiten im Bereich der 
Hoheits,gewaJt oder Kontrolle ihrer Staaten ver
ur·sacht werden uind auf andere Länder und Regio
nen einwirken; 

indem s,i.e d!ie Durchführung einschlägiger inter
nationaler Konv;entionen, deren Vertragspartei sie 
sind, •unterstützen und fövdern, insbesondere der
jenigen, die dazu dienen, die M1eeres- und Süß
wasserverschmutzung zu verhüten uind zu bekämp
fen; 

indtem sie den Staat•en die Ratifizierung bereits 
unterzeichneter Konventionen empfehlen und indem 
.ffie die Möglichkeit prüfen, Vertragspartei anderer 
geeigneter K,onventionen zu werden, denen sie 
gegenwärti.g ni.cht angehören; 

indem sie, wo angebracht und möglich, dafür ein
tveten, •die verschiedenen Bereiche der Zusammen
arbeit in die Arbeitsprogramme der Wirtschaftskom
mi:ssion für E1uropa der Vereinten Nationen a:ufzu-

nehmen, indem sie eine solche Zusammenarbeit im 
Ra<hmen der K0tmmission und des Umweltprog1~a:mms 
dler Verernten Nationen unterstützen und indem sie 
di'e Arbeit anderer zuständiger internationaier Or
gani1sationen, deren Mitglied sie sind, berücksichti
gen; 

indem .sie bei aHen Arten der Zusammenarbeit von 
Informationen ,die aus irnnenstaatlichen und inter
nationalen Quellen bereits verfügbar sind, einschließ
lich international vereinbarter Kriterien, stärkeren 
Gebrauch machen sowie die Möglichkeiten und das 
Potential verschiedener zuständiger internationaler 
Organisationen nutzen. 

Die 'T1eHnehmerstaaten einigen sich auf fol§?iende Maß
nahm•en: 

durch international:e Zusammenarbeit ein au1sge
dehntes Progmmm für die Überwachung und Ein-
1schätzupg der Verbreitung von ruftverschmuitzenden 
Stoffen Über weite Elnt:Bernungen, beginnend. mit 
Schwefeldioxy•dl, ·unter möglicher Ausdehnung auf 
:andere SchmutZJstoffe, zu entwickeln, und zu diesem 
Zweck Gru1ndllagen ·eines K,oopemtionsiprogramms zu 
berücksichtig1e1n, welche die Fachleute bei einem 
Treffen im Dezember 19174 in Oslo auf Einladung des 
Norwegischen Instituts für Luftforschu:rng erarbeitet 
haben; 
dafür einzutreten, im Rahmen der Wirtschaftskom
mission der V.ereinten Nationen für Europa eine 
Unterisuchung durchzuführen über die Verfahrert1 und 
eirnschlägj.gen Erfahrungen im Zusammenhang mit 
der Tätigk:eit der Regierungen, die Möglichkeiten 
.ihrer Länder zu entwickeln, die auis Wirtschafts
tätigk:eit und techni1scher Entwicklung erwachsenden 
Folgen für die Umwelt in angemess1ener Weise vor
herzus.ageni. 

Zusammenarbeit in anderen Gebieten 

Entwicklung des Verkehrswesens 

Die T·eilnehmerstaaten, 
In der Eriw:ägung, daß die Verbesserung der Verkehrs
bedingUJngen ·einen wesentlichen F·aktor für die Ent
wicklung der z,usammenarbeit zwischen ihnen darstellt, 
In der Erwägung, daß die Entwicklung des Verkehrs
wes1e111Js und di·e Lösung der bestehenden Probleme 
durch Anwendung der geeigneten innerstaatlichen und 
internationalen Maßnahmen gefördert werden müssen, 
Unter Berück.s,ichtigung der Arbeiten, die zu diesen 
Fmgen von den bestehenden internationalen Organi
sationen, insbesondere vom Binnenverkehrsausschuß 
der Wirtschaftsikommiss.ion der Vereinten Nationen für 
Europa durchgeführt werden, 
Stellen fest, daß der rasche technische Fortschritt auf 
den v;erschiedenen Gebieten des Verkehrswesens einen 
Au:shau ihter Zuammenarbeit und eine Verstärkung des 
Informationsaustausches zwischen ihnen wünschenswert 
macht; 
Befürworten eine Vervielfachung und Ausgleichung 
der VeriwaltungsformaUtäten i,m Beveich des inter
nationalen Verkehrswesen, insbesondere an den Gren
zen; 
Halten es für zweckmäßig, unter Berücksichtigung ihrer 
staatlichen Gegebenheiten in diesem Bereich, die An
g1eichung der administrmtiven und technischen Bestim
mungen auf dem Gebiet der Sicherheit des Straßen-,, 
Eisenbahn-, Birl!nenschiffahrts-, Luft- und Seeverkehrs 
zu fördern; 
V·er:Leihen ihrem W.men Ausdruck, die Entwicklung 
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des inteiinationalen Personen- und Güterverkehrs zu 
Lande sowie der Möglichkeiten einer angemessenen 
T'eilnahme an di,esem Verkehr auf ·der Grundlage des 
gegernseitigen Vorteils zu fördern; 

Befürworten unter Achtung ihrer Rechte und ihrer 
internationalen V1erpfüchturngen die Beseitigung der 
Unterschiede z1wischen den Rechtsvorschriften, die An
wendungen finden auf den Verkehr auf Binnenwasser
straßen, welche internationalen Konventionen unter
Hegen, und ·insbesondere die Bes·eitigung der 1uinter
sch.iedlichen Anwendung dieser Rechtsvorschriften; s,ie 
ernuchen zu diesem Zweck die Mitgliedstaaten der 
Zentralkommission für die Rheinschiffahrt, der Donau
Kommission und anderer Gremien, die laufenden Arbei
ten und Untersuchungen weiterzuführen, insbesondere 
innerhalb der Wirtschaftskommission der Vereinten 
Nationen für Europa; 

Drücken iht'e Bereitschaft aus, zur V·erbessierung des 
internationalen Eisenbahnverkehr:s und unter gebüh
nender Achtung ihrer Rechte und internationalen Ver
pflichtungen a'uf die Beseitigung von Schwierigkeiten 
hinzuarbeiten, welche sich aus den Unterschi,eden der 
best·ehenden internationalen Rechtsvonschriften über 
den wechselseitigen Eisenbahntransport von Personen 
und Gütevn zwischen ihren Gebieten ergeben; 

Auße.Pn den Wurnsch, daß die Arbeiten der bestehenden 
internationalen Organi,sationen im Bereich des Ver
kiehrs, dnsbesondere die des Binnenverkehrsausschusse8 
der W.irtschaftskommk~sion der V•ereinten Nationen für 
Europa, intensiviert werden, und verleihen ihrer Ab
sicht Ausdruck, diurch ihDe Anstrengungen dazu beizu
tragen; 

Sind der Auffassung, daß die Teilnehmerstaaten zur 
Verstärkung ihr·er Zusammenarbeit auf diesem Gebiet 
dadurch beitragen könnten, daß sie die Möglichkeit 
prüfen, 'den vierschiedenen Konventionen beizutreten 
oder Mitglioed in den auf dem Gebiiet des Verkehrs
wesens tätigen internationalen Organ~sationen zu wer
den, bzw. daß 'Si'e .sich bemühen, einmal ratifizierte 
Konventionen an'zuwenden. 

Förderung des Tourismus 

Die Teilnehmerstaaten, 
Eingedenk des Beitrages des internationalen Touris
mus zur Entwicklung .gegenseitigen VerntändniS!ses zwi
schen den Völkern zur größeren Kenntnis der Leistun
gen, sowie zu wirtsch1ad'tlichem, 1sozialiem und kulturel
Iem Fortschritt; 

In de1r Erkenntnis der Wechselbeziehung zwischen der 
filntwicklung des Tourismus und Maßnahmen, diie in 
andel'en Bereichen der Wirtschaft getroffen wel'.1den, 
Geben ihl'.1er Absicht AJusdruck, vierstärkten Tourismup 
sO<Wohl für Einziel- a1s auch für Gruppenrei'S·etnde zu 
fördern ,indem sie ·insbesondere: 

die Verbesserung der touristischen Infrastruktu1 
1sowie die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet· för" 
dem; 
die Durchführung von gemeinsamen Vorhaben im 
Bereich dies Tourismus, ,einschli:eßlich der techni·s.chen 
Zusammenarbeit fördel'n, insbesondere bei Nachbar
'schaft und übereinstimmenden touri:stischen Intere5-
sen; 
den Informationsa:ustaUJsch, auch über einschlägig€ 
Gesetze und Bestimmungen,· Daten und Unterlaigen 
über den Touriismus fördern, sowie die Statistiken 
mit dem Ziel v.erbess-ern, ihre V<ergleichbarkeit zu 
erLeichtern; 

in positivem Geist die Fragen behandeln, die mit 
der Zuteil!u1ng der finanziellen Mittel für touristische 
Reis,en ins Ausland verbunden sind, wobei sie ihre 
w.irtschaftlichen Möglichkeiten berücksichtigen sowie 
die Fragen, die mit den für diese Reisen erforder
lichen Fonmalitäten verbunden sind, unter Berück
sichtigung der andel'.1en Bestimmungen über Touris
mus, di'e von der Konferenz angenommen worden 
sind; 

die Arbeit ausländischer Reisebüros und Pernonen
beförderunigsbetriebe zur Förderung des internatio-
111alen Touri·smus erleichtern; 

den Touri1smU1s außerhalb der Hochsaison fördern; 

di1e Möglichkeiten prüfen, Spezial!isten und Studie
rende auf dem Gebiet des Tourismus au:szUJtauschen 
mit dlem Ziel, ihre Qualifikation zu verbessern; 

Konferenzen und Symposien über Planung und 
Entwicklung des Tourismus fördie11n; 

Er.achten ·es al1s 1wünschenswert, im geeigneten intet"
nationalen Rahmen und unter Mitwirkung der ein
schlägigen inner.staatlichen Stellen eingehendle Studien 
über den Tourismus vorzunehmen, insbesondere: 

eine v'erg1eich,ende Studie über Status und Tätig
keiten der Rei.sebüros sowie über Mittel und Wege 
einer besseren Z1us•ammenarbeit zwischen ihnen; 

eine Studie über Probleme, die sich a:us der Konzen
ti~ation der Urlaubs- und Ferienz;eit aJuf bestimmte 
Jahreszeiten ergeben, mit dem Endziel, den Touris
mus außerhalb der Hauptreisezeiten zu fördern; 

Studien über die .Probleme, die in Gebieten aiuf
tvet,en, in denen der Tour.is'mus Umweltschäden ver
ursacht hat; 

Ziehen ferner in Erwägung, daß interessierte Parteiien 
möglicherweise folgende Fragen zu prüfen wünschen: 

Vereinheitlichung der Hotelklassifi2lierung und 

- die Fremdenverkehrsrouten, die durch zwei oder 
mehrere ,Ländler führen; 

Werden sich bemühen, wo möglich, zu gewährieisten, 
daß die Entwicklung des Tou.l'i!smus die Umwelt und 
da;s künstlerische, geschichtliche und kulturelle Erbe 
ihrer Länder nicht in Mitleidenschaft zieht; 

W'erden ihre Zusammenarbeit im Bereich des Touris
mus auf biliateraler und multilatera1er Ebene fort
führen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. 

Wirtschaftliche und soziale Aspekte der Wanderarbeit 

Die TeHnehmerstaaten, 

In der Erwägung, daß die Wanderbewegungen von 
Arbeitskräften in Europa eiliilen bedeutenden Umfang 
angenommen haben und daß sie einen 'wichtigen wirt
schaftlichen, sozialen und menschlichen Faktor sowohl 
in den Aufnahme- als auch in den Herkunftsländern 
darstellen, 

In der Erkenntnis, daß die Wanderarbeit auch eine 
Rleihe von wirt;schaftlichen, sozi1alen, menschlichen und 
anderen Problemen sowohl in den Aufnahme- als auch 
i.n den Hevkunftsländern hervorgerufen hat, 

Unter gebührender Berück:sichti.gung der Tätigkeiten 
der zuständi'gen internationalen Organisationen in 
diesem Bereich, insbesondere der Internationalen 
Arbei 1Jsorg.anisa tion, 

Sind der Autffoss'll!Ilg, daß die Probleme, ·die auf bilate
raler Ebene durch diie Wanderarbeit sowohl in Europa 
als auch ·zwi1schen den Teilnehmerstaaten entstanden 

( 
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s1nd, von dien unmittelbar betroffenen Parteien behan
delt weden sollen, UJm 1Sie in ihrem gegenseitigen Inter
esse zu lös.en, unter Beachtung der Sorge jedes betrof
fenen 'Staates um gebührende Berücks:ichtigung der Er
fordernisse, die sich aus seiner sozio-ökonomischen Lage 
ergeben; dabei berücksichtigt jeder Staat seine, Ver
pflichtung, den bilateralen und multilqteralen Abkom
men, d1e er eingegiangen ist, zu 'entsprechen, und hat 
:fol1gende zi,e'Le im Auge: 
Hie BemühUJngen der Herkunftsländer zu fördern, die 
darauf zielen, ihren Bürgern im eigenen La:nd erwei
terte Beschäftiglt.llng,smög:lichkeiten zu schaffen, insbe1son
dere durch dien A:usbau einer di1esem Z1weck ddenlichen 
uind für ·dioe .A:ufnahme- und Herkunftsländer geedgne
ten wirtschaftlich1en Zusammenarbeit; 
Die !Bedingwngen für einen geordneten Ablauf der Wan
derbewegung der Arbe1tskräfte durch die Zusammen
arbe1it zwi:schen diem A:ufnahme- und dem Herkunfts
l>and zu g.ewähdei·sten, wobei gleichzeitig deren persön
liches und soziales Wohl gewahrt wird, und, gegebenen
falLs, die Anwerbung sowie eine elementare sprachliche 
und berufliiche Vorbereitlllng der Wanderarbeit-er zu 
organisi·eren; 
Die Gleichberechtigung zwi·schen Wanderarbeitern und 
Bürigern der Gastländer hinsichtlich der Beschäftigungs
und Arbeitsbedingungen sowie der soz1alen Sicherheit 
zu gewähTleisten ·und darauf zu achten, daß Wander
arbeitern zmfri-edenste1lende Lebensbedirng1UIIlgen und 
insbesondlere Wohnverhältnis,se zuteil werden; 

Soweit als mögHch dariauf zu achten, daß die Wander
arbeiter die gleichen Möglichkeiten wie die Bürger der 
Gastländer haben, im Falle der Arbeitslosigkeit ander
weiti1g pas•sende Beschäftigung zu finden; 

Z1u befürworten, daß den w.anderarbeiten eine beruf
liche Bildung und, soweit möglich, kostenloser Unter
richt in dler Sprache des Gastlandes im Rahmen ihrer 
Beschäftigung zutei'.l w.ird; 
Das Recht der Wanderarbeiter zu bestätigen, im Rah
men des Möglichen regelmäßige Informationen in ihrer 
eigenen Spmche sowohl über ihr Herk!unftsland als 
auch über das AU!:fnahmeLand zu erhalten; 
Sicherzustel1en, daß 'die iim Aufnahmeland lebenden 
Kinder von Wanderarbeitern unter den gleichen Be
dingungen wie die K:inder dieses Landes Z'Ulgam.g zum 
dort übfüchen Unterricht haben und zu gestatten, daß 
si•e darüber hinaus in ihr.er eigenen Sprache, Kultur, 
Geschichte und Geographie unterrichtet werden; 

Sich dessen bewußt zu sein, daß WandeTarbeiter, ins
besondere 1solche, die berufliche Qualifikationen erwor
ben haben, dh.irch die Rückkehr in ihre Heimatländer 
nach einer gewi1ssen Zeit dlazu beitragen können, dem 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften abzuhelfen; 

Soweit Wie mögich die Vereinigung der Wm1Jdernrbe>iter 
mit ihven F'amilien zu fördern; 

Die von den iHerkunftsländern unternommenen Be
mühuD1gen zu befürwo,rten, idie Ersparnisse der Wan
derarbeiter -ins ·Land zurückzufühven, Ulffi w das Ange
bot angemessener Beschäftigungsmöglichk:eiten im Rah
men ihrer wirtsch.afthchen Entwicklung zu erweitern 
und dadurch die Wiedereing'liederung der zurückkehren
den Arbeiter zu erleichtern. 

Ausbildung von Fachkräften 

Die Teilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein .der Bedeutung, di1e der A1uis·- und Fort
bildung van Fachkräftien und Technikern für die wirt
schaftliche Entwickl:u1!1g eines j·eden Landes zukommt, 

EI1klär·en sich bereit, die Zusammenarbeit in diesem 
Bel'eich ZJU ·unteristützen, vor .allem durch die Förderiung 
des Aust,a:usches von Informationen über Einrichtungen 
Programme un>d Methoden für die Aus- und Fortbil
diurng ,die Fachkräften und Technimern in den vier
schiedenen Bereichen der Wirtschaft zur Verfügung 
stehen, insbesorndere in der Betriebsführu1ng, der öffent
lichen aanun!g, der La;ndwirtschaft sowie der Handels
und Banktechinik; 

E:mchten es als wünschens1wert, unter gegenseitig an
nehmbarien BedinJgun:gen den Austausch vcon Fachkräf
ten und Technikern zu entwickeln, insbesondere durch 
Praktika. Es bleibt dann den zuständigen und inter
esS'ierten Stellen ·in den Teilnehmerstaaten überlassen, 
Eimzelheiten - Dan.l!er, Finanzierung, Gmd der Vorbil
dung und Befähiigung in Frage kommender Teilnehmer 
- zu erörtern; 

Befürworten, auf geeigneten Wegen die Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit bei der Organisation und Durch
führung der Berufsausbildung am Arbeitsplatz zu prü
fen, im besonderen bei Berufen, welche die Anwendung 
moderner Techniken erfordern. 

Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittel
meerraum 

DIE TElLNEHMERSTAATEN, 
IM BEWUSSTSEIN der geographischen, historischen, 
kultureHen, wirtischaftlichen 1und politischen kspekte 
ihrer BeZiiehUJngen zu den nichtteilnehmenden Mittel
meerstaaten, 

IN DElR ÜBERZElUGUNG, daß die Sicherheit in Europa 
im weiteren Zusammenhang der Sicherheit der Welt 
zu betrachten 1st und daß sie mit der Sicherheit im 
Mittelme•errauim in ·seiner Gesamtheit eng verbunden 
i1st, und daß dementsprechend deT Prozeß der Verbes
serung der Sicherheit nicht auf Europa beschränkt s'ein, 
1s.onde1'n sich auch auf andere Teile der Welt erstrecken 
sol1, iIJJsbesondeve auf den Mittelmeerraum, 

IN DEM GLAUBEN, daß di•e FestigU>ng der Sicherheit 
und die Verstärkung der Zu1sammenarbeit in Europa 
positive En1lWiicklungen im Mittelmeerraum fördern 
wüvden, 'lUnd dJie Absicht ausdrückend1 zum Frieden, 
zur Sicherheit und zur Gerechtigkeit in diesem Gebiet 
beizutragen, an denen die Teilnehmenstaaten und di€ 
nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten ein gemeinsames 
Interesse haben, 

IN DElR ERKENNTNIS der Bedeutung ihrer wirtischaft
l'ichen Beziehungen zu den nichtteilinehmenden Mittel
meerstaiaten, und im Bewußtsein ihres gemeinsamen 
Interesises an der weiteren Entwicklung der Zusam
menarbeit, 

UNTER WÜRDIGUNG des Interesses, das die nicht
teilnehmenden Mittelmeerstaates an der Konferenz seit 
ihrem Beginn bekundet haben, und nach gebührender 
BerücksichtiguD1g ihrer Beiträge, 

ERKJLÄREN IHRE ABSICHT: 
die Entiwicklung gutnachbarlicher Beziehungen mit d'en 
n'ichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten in Überein
stimmu1ng mit den Zie1en und Grundsätzen der Charta 
der Vereinten Nationen, die ihren Beziehungen zu
grundelriegen u1nd ·mit der Deklaration der Vereinten 
Nationen über Griundsätze des Völ!kerDechts betreffend 
freundschaftliche Beziehungen und Z·usammenarbeit 
zwi:schen den Staaten zu fördern, und dementsprechend 
i.n diesem Zusammenhang bei der Gestaltung ihrer Be
ziehungen zu den nichtteilnehmenden Mittelmeerstaaten 
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vom Geiiste der iPrinzipien au:szlligehen, dLe in der Er
klärumg über •die Prinzipi.en, die die Beziehungen der 
Teilnehmerstaaten leiten, festgelegt sind; 
sich zu bemühen, durch weitere Verbesserung ihrer Be
z~ehurugen zu ·den nichtteilnehmenden MittelmeenstaJaten 
das gegenseitige Vertrauen zu stärken, um somit Sicher
heit und Stabilität im gesamten Mittelmeerraum zu 
fördern; 
mit den nichttei1nehmenden Mitte1meersta:aten die Ent
wick'Lung ·einer beidenseitig nutzbrinigenden Zusammen
arbeit in dien verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, 
besondens ·diurch die Ausweitung des Handels, zu för
dern, UJnid dadurch ihren wirtschaftlichen Fortschritt 
urud .ihr Wohlergehen z1u entwickeln; dabei gehen sie 
gemeinS1am davon a1us, daß Stabilität und Fortschritt in 
den Hande1sbezieh·u:ngen notwendig sind und gemein
same wirtschaftliche Interessen. und Unterschiede ihrer 
wirtschaftlich·en Elntwick1ung bestehen; 
zu ·einer diversifizierten Entwickhm:g der Volkswirt
schaften der nichtbeilnehmenden Mittelmeer.staaten 
un1Jer 1gebührendier Berücksichti1gung ihrer natio1nalen 
Entwicklungsz'iele beizutragen, :sowie V'Or aUem in 
In1dustr.ie, Wi,ssenschaft und T.echnik bei ihren Be
mühungen ·um eine bessere Nutzung ihrer Ressourcen 
mitzuwirl"en und dladm1ch eine harmonischere Entwick
lung der Wirtschaftsbeziehungen zu förde:m; 
bila'tera} und mu!trnateral ihI'e BemühUingen und ihre 
2lusammenarbeit mit den nichtteilnehmenden Mitte1-
meerstaaten im Hinblick auf eine V~rbesserung der Um
weltbedingungen im M.itte1meerr.aum zu verstärken, vor 
allem bei der Erhaltung der biologischen Res·sourcen, 
und des ökol01gi1schen Gleichgewichts des Meeres, durch 
geeignete Maßnahmen, einsclüießlich solcher zur Ver
hüt>ung •unJd 21ur Be'käimpfung der Meere1sverschmutzung; 
zu diesem ZIWeck, auch im Hinblick auf die gegenwär
tiige !Lage, in den kompetenten internationalen Organi
sati'anen zus1a:mmenzuarbeiten, insbesündere im Rahmen 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP;) 
weitere Kiontakte und Zusammenarbeit mit den nicht
teilnehmenden MittelJmehrstaaten in anderen ein
schlägi1gen Bereichen zu föl'dern; 
Um die oben festgelegten Ziele zu fördern, erklären die 
Teilnehme11staaten a:uch ihre Absicht, die Kontakte 
•und den Dial·og a1ufrecht21uerhalten und ·zu v,erstärken, 
wie 1sie diurch die KSZE mit ,den nichtteilnehmenden 
Mittelrneerntaaten begonnen wurden, unter Einschluß 
a1ler Staaten des Mittelmeerra:ums, mit der Absicht, 
zum Frieden, zur Verminderung von Streitkräften in 
der Region, zmr Festigung der Sicherheit, zur Verrinige
,rung der Spannu:Il!gen in der Region und zur Auswei
tung des Umfanges der Zusammenarbeit beizutragen, 
Woran alle ein gemeinsames Interesse haben, sowie 
auch mit der Abls:icht, weitere gemei'!11same Ziele zu 
definieren. 
Die Teilnehmerstaaten wüvden sich bemühen, im Rah
men ,ihrer multilateralen Anstrengungen, Fortschritt 
und geeignete Initiativen zu fördern und zu einem 
Meinungsauista:usch über die Erreich'ung der oben ge
nannten Ziele ZJU schreiten. 

Zusammenarbeit in humanitären und anderen 
Bereichen 

Die Teilnehmerstaaten, 
Von dem Wunsche geleitet, zur Stärkung des Friedens 
llinicl der Verständigiuing zwischen den Völ~ern und zmr 
geiJsti:gen Bereicherunig der menschlichen Persönlichkeit 
ohne Unterschied von Rass·e, Geschlecht, Sprache oder 
Religion beiz'ut11agen, 

Im Bewußtsein, ,diaß eine Steigerung des Austausches 
a:uf dem Gebiet der Kultmr und Bi1dung, eine größere 
Verbreitung von Informationen, K()lntakte zwischen 
den Menschen u1IJJd die Lösung bUmanitärer Prnbleme 
zur Erreichung dieser Ziele beitragen werden, 

Daher entschlossen, unabhängig von ihren politischen, 
w,irtschaftlichen 1und sozialen Sy:stemen untereinander 
zusaimmenz·uarbeiten, um in den oben genannt·en Berei
chen besserie Bec:liinigungen ziu schaffen, bestehende For
men der Zu:saimmenarbeit zu entwick·eln und zu stärken 
sowie neue, diesen Zielen gemäße Mittel und Wege 
auszuarbeitien, 

In Überzeugung, daß diese Zusammenarbeit •unter vol
ler Achtu:ng der die Beziehungen zwischen den Teilneh
mevs1Jaten leitenden Prinzipien diurch,geführt werden 
sollte, wie sie in dem ei:nsch'lä.gigen Dokument aud'ge
führt sind, 

Haben folgendes angenommen: 

1. Menschliche Kontakte 

Die T1ei1nehmersta1aten, 
In der Erwägung„ ,daß die Entwicklung von Kontakten 
ein wichtiges Element bei der Stärkung freundschaft
licher Beziehurngen zwilschen den Völkern ,i,st, 

In Bekräftigung der Bedeutung, die sie bei ihren 
g.egenwärtigen Bemühungen, föe Bed!ingurngen in d:ie
o;em Bereich zu verbessern, humanitären Erwägungen 
beiim·essen, 

In dem Wunsch, in diesem Geist weiter·e Bemühungen 
i1m Zuge der Entspannung zu entwickeln, ·um weiter
gehenden Fortschriitt auf diesem Gebiet zu erzie1en, 

Und im IBelWlußtsein, daß die ,föesbezügfichen Fra1gen 
von den betreffenden Staaten unter gegenseitig an
nehmbaren Bedingungen geregelt we!'den müs·sen, 

Set21en sich zum ~i1eJ., freiere Bewegung und Kontakte 
auf i,nidJividueller und kol!iektiver, sei es auf p11ivater 
oder offizieller Grundlage zwischen Personen, Institutio
nen der Tei'l:nehrmerstaaten zu erleichtern unid ziur 
LösUJng der humanitären PrnbLeme beizutragen, die s'ich 
lin diesem Zusammenhang ergeben, 

Erklären ihre Bereitschaft, zu diesem Zweck Maßnah
men zu evgreifän, 'CUe sie für geeignet .halten, und falls 
notwendig, runtereinander Abkommen zu •schHeßen oder 
Ver,einbarungen ziu treff·en, und 

<Drücken ihrie Absicht aus, nunmehr zur Durchführung 
des folgenden 21u schl'eiten: 

a) Kontakte und regelmäßige Begegnungen auf der 
Grundlage familärer Bedingungen 

Um die weitere Entwick1ung von K>ontakten auf der 
Grundlage :Eamilärer Binduingen 2lU fördern, werden die 
TeUneh1mersta:aten Gesuche auf Rerisen wohlwollend 
prüfen mit dem Ziel, Personen zu erlauben, in ihr 
Territorium zeitweilig und, wenn gewünscht, regel
mäßig einzuI'eisen oder aus ihm aus•zureisen, um Mit
glieder ihrer Familien zu besuchen. 

Gesuche au[ zeitw,eiHge Besuchsreisen z:um Zweck von 
Begegnungen mit MiitgLiedern ihrer Familien werden 
ohne Unterschied hinsichtlich des Herkunfts- oder Be
stimmungs:Landes' behandelt werden; bestehende Be
stimmungen hinsichtlich Reis·edokU!mente und Visa 
weriden ,in diesem Geiste angewendet Wel'den. Die Aus-
1steUung und Ausgabe solcher Dokumente und Visa 
wel'den innerhalb vernünftiger Fristen erfolgen; Dring-
1ichkeitsfäHe - wi·e erruste El'krankung oder Todesfall -
werden mit Vorrang behandelt werden. Sie werden die 

( 
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Schritte unternehmen, welche notwendig sein können, 
um zu gewährleisten, daß die Gebühren für amtliche 
Reisedokumente und Visa annehmbar sind. 
Sie bestät~g·en, daß die Einrich1mntg eines GesUichs be
ti~ffend K01ntakte a1uf der Grundlage familiärer Bin
dungen zu keiner Veränderung der Rechte und Pflichten 
des Gesuchstelleris oder seiner Famil'ienmitglieder füh
ren wirid. 

b) Familienzusammenführung 

Die Teilnehme11staaten werden in positivem und huma
nitärem Gefo0;t GesiUJche von Personen behandeln, die 
mit AI11gehöri.gen ihrer Familie zusammengeführt wer
dien möchten, unter besonderer Beachtung von Gesu
chen dring·enden Char.akters - wie solchen, die von 
kranken oder alten Personen eingereicht wevden. 
Sie werden Gesuch.e in diesem Bereich S'O zügig wie 
mögl1ich behandeln. 
Sie werden, wo notwendig, die im Zu1saimmenhang mit 
diesen Gesiuchen erhobenen Gebühren verringern, um 
sicherzustellen, daß sie gemäßigt sind. 
Gesuche betiieffenid Familienzusiammenführung, denen 
nicht stattg·eigeben wird, könnten auf entspreche1nder 
Ebene erneut ·eingenichtet wenden, von den Behöden des 
A!ufonthalts1a:ndes in angemessen kurzen Z·eitabständen 
von IJJe1uen geprüft; unter die,sen Umständen werden 
Gebühren nur im F.alle der Genehmigung des Ges·uchs 
erhoben. 
Personen, deren Gesuchen betreffend Familienzusam
menführung stattgegeben wurde,, könnten ihr Haus
haltsgut und ihre persönliche Habe mitführen oder ver
s·enden; ziu diesem Zwecke we11den di.e Teillnehmer
staaten aJle .in den besteheIJJdlen Vorschriften enthalte-
DJen Möglichkeiten nutzen. 
Solange Angehör·ige derselben Familien nicht zusam
mengeführt sind, können Begegnungen und Kontakte 
zwiischen ihnen ·entsprechend den ModaNtäten für Kon
taikte auf der Grundl1age familiärier Bindungen statt
finden. 
Die Teilneh'mensta,aten werden die Bemühungen der 
(}eseU.schaften des Roten Kreuzies und des Roten Halb
mondes unterstützen, diie sich mit den Problemen der 
Familienzuis.ammenfüh:riung befos\Sen. 
Sd.e be1Stätigen, daß die Einl'eich.ung eines Gesuches be
treffend Familienziusammenführung zu keiner Verände
rurng der Rechte u!Ild Pfüch1Jen des Gesuchstellers oder 
s·einer Faimil'i.enmitglieder führen wüid. 
Der a:ufnehmende Teil:nehmerstaat Wlil'd angemes•sene 
Sorige tr.aigen hinsichtlich der Arbeit.sbeschaffung für 
Personen auis anderen Teilnehmerstaaten, die in die
sem Staiat im Rahmen der F,amilienzus.ammenführung 
mit dessen Bürgern sfändJgen Wohnsitz nehmen, und 
darauf achten, daß ihnen die gleichen MögJ:ichkeiten 
der Bildung, med1izin'iischen Betveuiung •und sozialen 
Sicherheit wie den ei,genen Bürgern gewährt werden. 

c) Eheschließung zwischen Bürgern verschiedener 
Staaten 

Die TeiLlnehmeristaaten werden wohlworl'end und auf 
der Grundlage humanitärer Erwägungen Gesuche auf 
Bewilligung der Aus- oder Einreise von Personen 
prüf.en, die besch1ossen haben, einen Bürger a1us einem 
anderen Teiilnehmersta.at zu heirat,en. 
Die Bearbeitu1ng iuntd Allisgabe der Doku~mente, die zu 
den oben genannten Z1wecken und für die Eheschlie
ßung erfol'der:lich 1sind, wi11d in Übereirnstimmun:g mit 
dien Besti.mmungen erfolgen, die für die Familienzu
führung angenomirnen wurden. 

Beli der B•ehand1ung von Gesuchen bereits verheirateter 
Ehegatten .aus verschiedenen Teilnehmerstaaten, es 
ihnen und den mind'erj ährigen Kindern •a1us ihrer Ehe 
zu enmögilichen, .ihl'en Wohnsitz in einen Staat zu ver
legen, in dem einer von ihnen normalerweise ansässig 
ist, werden die Teilnehmerstaaten ebenfalls die Bestim
mungen anwenden, die für die Familienzusammenfüh
rung angenommen wurden. 

d) Reisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen 

-Die TeUnehmensta.aten beabsichtigen, MögJ.ichkeiten für 
umfia1ssenderes Reisen ihrer Bürger aUJs persönlichen 
oder beruflich•en Gründen zu .entwicke1'n; zu diesem 
Zweck beabsichtilg:en s1ie insbesondere: 
- schrittweise di1e Verf.ahr.en für die Aus- :und Binreise 
zt.1 vel'einfachen und flexibel zu behandeln, 
- die Vonschriften für Ortsveränderungen von Bürgern 
aus den anderen Teilnehmerstaaten auf ihrem Territori
um flexibler zu gestalten, unter gebührender Berück
sichtigung von Sicherheitserfordernissen. 
Sie werden sich bemuhen, die Gebühren für Visa und 
amtLiche Reised'ok.umente, wo notwendti.g, schrittweise 
zu senk!en. 
Sie beabsichti1gen, gegebenenfal'ls Mittel - einschJieß
hch, •sobald angebnacht, des Abschlusses von multilate
:m1en oder bi1tateralen Konsul.arkonventionen oder 
anderer einschlägi;ger Abkommen oder Absprachen - zu 
erwägen zur Verbesserung von Vereinbarungen über 
die Gewähnung konsuQarischer Di·enste, ei:nschHeßlich 
des rechtlichen 1untd konsuloa11ischen Bei:stands. 

* * * 
Sie bestätigen, daß religiöse Bekenntnisse, Institutionen 
und Organisationen, die im verfassungsmäßigen Rah·
men der T1eil:nehmerstaaten wirken, sowie ihl'e Ver
treter in den Bereichen ihrer Tätigkeit untere.in:ander 
Kontakte und Treffen haben sowie Infonmationen a1us
tauschen können. 

e) Verbesserung der Bedingungen für den Tourismus 
auf individueller oder kollektiver Grundlage 

Die TeHnehmeristaa:ten sind der Auffassung, daß der 
Tourismus zu einer vollständigeren Kenntni.s des Le
bens, der Kultur und der Geschichte anderer Länder, zu 
wachsendem Verständnis zwischen den Völkern, zur 
Verbesserung der Kontakte und z·ur umfas·s·enderen 
Fr.eizeitgestaltung betträgt. Si·e beahsichtdgen, die Ent
w:ickl1ung des Tourismus auf individueller oder koHek
tiver Gmndl.a:ge zu fövdern; insbesondel'e beabsichtigen 
•Sie: 
Reli'sen in ihre Länder z.u föndern, indem sie zu geeig
nete1n Er1eichterungien, zur Vereinfach1.11I1g und Be
schleunigung der für solche Reisen erforderlichen For
malitäten e11mutigen; 
a1uf der GI'lt;tindla1ge geeigneter, gegebenenf.allis erforder
licher Abkommen oder Vereinbavungen die ZUJSa:mmen
arbeit bei der En1Jwick1rung des Toul'ismus zu verstär
ken, indem sie insbesondere bilateral Möglichkeiten 
Zlllr Erweiterung der Information über Reisen in anidiere 
!Länder, über die Aufnahme von und den Service für 
Touristen sowi1e andere diesbezügU.che Fragen gegen
.seitigen 1'ntere1sses prüfen. 

f) Begegnungen der Jugend 

Die T·eilnebJmerstaat·en beabsichtigen, die Entwickl1ung 
von Kontakten und des Austausches unter der Jugend 
zu fördern, indem sie ermutigen 
- zur VermehrU1ng des Austausches und der Kont.akte 
auf kurz- oder Langfri.stiger Grundlage unter der Ju-
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gend, die in der Arbeit, in der Ausbildung oder im 
Studiium steht, diurch bilaterale oder multilaterale Ab
kommen oder vegel1mäßige Programme, in allen Fäl'len, 
in denen es möglich ens,cheint; 
- zur Prüfung 'durch ihre Jugendorganisationen der 
Fmgen möglicher Abkommen über Rahmen mul'ti1ate-

- raler J1ugendZJ111samm1enarbeit; 
- ZU! Abkommen oder regelmäßigen Progmmmen, die 
sich auf die Organisieriung von Studentenausta:usch, 
internationa:len Jµgends,eminaren, Beru:Dsausbüdungs
und Fremdispnach1enkursen beziehen; 
- zmr weiteren Entwickliung des Jugendtourismus und 
der Gewährung 1gee'igneter Erleicht1erungen zu diesem 
Zweck; 
- zUJr ElntwicklUJng, wo möglich, von Au1sta:usch, Kon
takten und Zusammenarbeit auf bilateraler oder multi-
1ater.ailer GrU1ndlia1gie z:wi1sch,en ihren Organisationen, die 
weite K!'eise der Jiugend vertreten, die in der Arbeit, 
in der Alusbildung oder im StudiiJum steht; 
- das BeWiußtsein unter der Jugend der Bedeutung 
einer Entwicklung des gegenseitigen Verständnis·ses so
wie der Stärku:rug freundsch,aft1ich,er Beziehungen und 
des Vertraiuerus unter den Völkern. 

g) Sport 
Um bestehende V1erbirndungen und Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Sports zu erweitern, wenden die Teil
nehmerstaaten entsprechende Kontakte und entspre
chenden Austausch fördern, einschließlich Sporttreffen 
und Wettkämpfen aller Art, auf der Grundlage der 
geltenden internationalen Regeln, Bestimmungen und 
Praxis. 

h) Erweiterung der Kontakte 
Im Zuge der weiteren Entwickliung von Kontakten 
zwischen 1staatlichen Institutionen und nichtstaatlichen 
Organi1sationen bZJW. Vereinigungen, einschließlich 
Fm:uenonganisationen, werden die Teilnehmerstaaten 
.föe Einberurfu1ng von Zusammenkünften sowie Reisen 
von Delegiationen, Gruppen und Einzelpersonen er
leichtern. 

2. Information 
Die TeilnehmerSitaatien, 
i:m Bew.ußtsein 1der Notwendiigkeit einer immer um
fassenderen Kenntnis und eines ilmmer bes'seren Ver
sehens der verschiedenen Aspekte des Lebens in ande
ren Teilnehmerstaaten, 
in Anerkennung des Beitrages dieses Prozesses zum 
Anw,achsen des Vertma:uens zwlischen den Völkern, 
in dem Wunsch, mit der Entwicklung des gegenseitigen 
V-erständnisses zwts'chen den Tei1lnehmerstaatien und 
mit dier w1eiteren Verbesserung ihrer Beziehungen, mit 

weiteren Anstrengungen fortzufahren,, um Fortschritte 
in diesem Bereich zu erzielen, 
in Anerkennung der Bedeutung der Verbreitung von 
Informationen auJs .cl!en anderer Teilnehmensta1aten und 
einer bes.s·eren Kenntnis solcher Infor1mationen, 
daher betonend die wesentliche und einflußreiche Rolle 
von Presse, Rundfunk, Fernsehen, Kino und der Nach
richtenagenturen sowie der auf diesen Gebieten tätigen 
Journalisten, 
setzen sich zum Ziel, die freiere und umfassendere Ver
breitung von Informationen aller Art zu erleichtern, die 
die Zusammenarbeit im Bereich der Information und 
den Informationsaustausch mit anderen Ländern zu för
dern sowie die Bedingungen zu verbessern, unter denen 
Journalisten aus einem Teilnehmerstaat ihren Beruf in 
einem anderen Teilnehmerstaat ausüben, und 
drücken ihre Absicht aius, insbesondere: 

a) Verbesserung der Verbreitung von, des Zugangs zu 
und des Austausches von Information 

i) Mündliche Information 
- Die Verbreitung mündlicher Information durch För
de:ru'Il!g von Vorträgen und Vortragisveisen von Persön
lichkieiten und F1ach1eute aus den anderen Teilnehmer
sta:aten sowie von Meini.:mgs,austa:usch bei Gesprächen 
am Runden Tisch, Seminaren, Symposien„ Sommer
kiursen, Kongressen undi anderen bilateralen un:d multi
lateralen Trieffen zu erleichtern. 

ii) Gedruckte Information 
- Auf ihrem Territorium die Verbesiserung der Ver
breitung von periodisch und nicht periodi,sch ernchei
nenden Zeitungen uind gedruckten Veröffentlichungen 
aus den anderen Teilnehrmerntaaten ZJU erleichtern. 
Zu driesem ·Z1weck: 
werden sie ihre kompetenten F-irmen und Organi
saitionen ermuttgen, Ablkommen und Verträge zu schlie
ßen, die auf eine S'chrittweise Erhöhung der Menge so
wie der Anzahl der T,iteJ von Zeitungen rund v,eröffont
lichungen ge:riichtet sind, die aus den anderen Tei1neh
merstaaten eingefübirt werden. Diese Abkommen und 
Verträgie sollen insbesondere die Bedingung.en für 
,schneHste Lieferung rsowie diie Benutzung der in Jedem 
Lande für den V1ertrieb seiner eigenen Veröffentlichun
gen und Zeitungen bestehenden üblichen Verbreitungs
weg,e erwähnen, Sowjie zwischen den Parteien verein
barte Z1aMungsfo11men und -mittel ,die es ermöglichen, 
füe Zielsetzungen dieser Abkommen und Verträge zu 
verwirklichen; 
wo notwendi,g, werden sie die geeigneten Maßnahmen 
foeffen, daJmi:t ·die oben angeführten Zieloe erreicht und 
die in den Abkommen und Verträgen enthaltenen Be
stimmungen durchgeführt werden. 
- Zu Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu 
gedruckten, periodiisch und nicht periodisch erscheinen
den Veröffentlich1ungien beizutragen, die auif den oben
genannten Grundlagen eingeführt werden. 
Insbesonder,e we·rden :si.e: 
eine EI1höhung der Amiahl der Stellen für clJen Verkauf 
dieser Veröffontlichungen föridern; 
das Ang;ebot dieser periodisch -erscheinenden Veröffent
lichungen bei K!ongressen, Konferenz;en, offiziellen Be
suchen und an.deren internationalen Veranstaltungen 
sowie an Touristen während der Saison erleichtern; 
die Möglichkeit für Abonnements gemäß den jedem 
Land eigenen ModaiLitäten zu entwickeln; 
die Möglichkeiten verbessern, diese Veröffentlichungen 
in den großen öffentlichen Bibliotheken und ihren Lese
sälen sowie in den Universitätsbibliotheken zu lesen 
und auszuleihen. 
Sie beabsichtigen, die Möglichkeiten für die Kenntnis
nahme offizieller Informationsbulletins zu verbessern, 
die von diplomatischen Vertretungen herausgegeben und 
von ihnen auf der Grundlage von Absprachen, die für 
die interessierten Stellen annehmbar sind, verbreitet 
werden. 

iii) Gefilmte und gesendete Information 

- Die Verbesser·uing der Verbreitung gefilmter und ge
serudeter Information zu fördern. 
Zu diesem Zweck: 
weriden sie die umfassendere Vorführung und Sendung 
einer größeren v,ielfalt aufgezeichneter ·und gefilmter 
Inf.o=ation aus den anderen Teilnehmerstaaten för
dern, die di,e verschiedenen Aspekte des Lebens in 
ihren Ländern veranschaulicht und a:uf der GrundJ:age 

( 
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solcher Abkommen oder Absprachen erhalten wird, die 
zwi·schen den unmittelbar betroffenen Org.ani'sationen 
und Firmen notwendig sein können: 

si•e werden die E'infohr von bespieltem audio-visue1lem 
Material a:us den anderen Teilnehmersta:aten durch die 
kompetenten Organisationen und Firmen ·er1eichtern. 
Die Teilneh:meristaaten stellen die Ausdehnung bei dei· 
V·erbreitung von Info.rimation durch RUJndfunksendun
gen fest und drück·en die Hoffnung auf Fort,setzung 
dieses Prozesses aus, so daß das dem I.nteresse an ge
genseitiger Veriständigung zwischen den Volkern und 
den von der Konferenz festgelegten Zieloen entspricht. 

b) Zusammenarbeit im Bereich der Informati001 

- Di.e Zusammenarbeit im Bereich der Information auf 
der Grundlage 'kurz- oder langfristiiger Abkommen 
oder Vereinba11UJngen zu fördern. S.i'e weriden insbeson
dere 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Organisatio
nen der l\lfassenmedien, einschließlich Presseagenturen, 
sowie zwischen Verlagen und Verlagsorganisationen 
fördern; 
die Zusammenarbeit zwischen ihrien öffentlichen oder 
privaten oder internationalen Rundfunk- u:nd Fern
sehorganisationen föDdern, insbes-ondere durch den Au.;
tausch von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, sowohl 
Live-Sendungen als a1uch Aufzeichnungen, und durch 
gemeinsame Produktion sowie durch Auisistrahlung und 
Vertrieb rsolcher Pvograme; 
Treffen und Kontakte sowohl zwischen Journa:lilsten
vierbänden als auch zwisch·en Journalisten aus den Teil
nehmerstaaten fördern; 
die Möglichkeiten von Absprachen zwirschen periodisch 
erscheinenden Veröffentlichungen sowie zwirschen Zei
tungen aus den Teilnehmerstaaten zum Zwecke des 
Auistausches und der V:eröff.entlichung von Artikeln mit 
Woh'lwollien betrachten 
den Austausch von technischen Informationen sowie die 
Organisierung gemeinsamer Forschung und von Treffen, 
dlie dem Erfahrungrs- und Meinung.saustausch zwischen 
Presse-, Rundfuink- und Fernsehexperten ·föenen, för
dern. 

c) Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
Journalisten 

Die Teilnehmerstaaten, von dem Wunsch geleitet, die 
Bedingrungen zu V·erbessern, unter denen Journalisten 
a1us einem T·eilnehimevstaat ihren Beruf in einem ande
ren T.eilnehmer.staiat ausüben, beabsichtigen insbeson
dere: 
- in wohlwollendem Geist und innerhalb sachgerechter 
und vernünftiger Fristen Anträge von Journalisten auE 
Visa.erteHung zu prüf,en; 

- den ständ~g akkreditierten Journali:sten aus den 
Teilnehmerstaaten auf der Grundlage von Vereinba
rungen Visa für mehrf,ache Ein- und Au1srei,se für be
stimmte Zeiträume ZUJ erteilen; 
- di.e Ausgabe von Aufenthaltsbewilligung.en für akikve
ditierte Journalisten aus den Teilnehmerstaaten für das 
Lanrd ihtes zeitwei'ligren Wohnsitz·es und, wenn 1und so
bald d1ese notwendi,g sind, anderer .amtlicher Doku
mente ZU! erl,eichtern, die für sie gegebenenfalJs erfor
derlich rsind; 
- auf der Grurnd'1age der Gegenseitigkeit die· Verfahren 
für die AU!sführung von Reisen durch Journalisten aus 
den Teilnehmerstaaten in dem Land, in dem sie ihren 
Beruf ausüben, 1eichter 2lll' gestalten, und schrittwei·se 
größere Gelegenheiten für .solch·e Reisen zu btleten, 

unter BeachtUJnrg ·der Bestimmungen hinsichtlich des 
Bestehens van Gebieten, die aus Sicherheitsgründen ge
sperrt sind; 
- sicherzustellren, daß Anträge solcher Journafüsten für 
diese Reisen, soweit als möglich, zügig beantwortet 
werden, UJnter Berüd::1s'1chtigung ·des Zeip'lanrs des An
tl'.'ags; 
- für JoU!rnaHsten aius den TleHnehmerstaaten die Mög
lichkeiten 2lU vermehren, ·persönlich mit ihren Infor
mationsquellen, ei'nschliefüich Organirsationen und offi
zi·ellen Institutiionren in Vevbindung zu treten; 
- Journalisten cuus den Tei.lnehmerntaraten das Recht 
zu gewähren, die technische (Photo-, Kino-, Tonband-, 
Rundfunk- und Fernseh-) A,us1rüstu1ng einzuführen, die 
für ·di'e Ausüburng ihres Berufes eDforderiich irst, unter 
der alleinigen Bedingung, daß sie wieder ausgeführt 
wird;*) 
- den Jourrna~i·sten aus den andeDen Teilnehme:nsta1aten, 
ob zeitwei1i,g oder ständig akkreditie1't, el'möglichen, die 
Ergebrni1sse ihrer berUJflichen Tätigkeit, einschließlich 
Bandaufnahmen und unentwickelte Filme, vollständig, 
auf normale Weise und schnell, auf den von den Teil
nehmerstaaten ,anerlmnnten Wegen den von ihnen ver
tretenen Informationsorganen zum Zweck der Ver

, öf'l'entlichung oder der Sendung im Rundfunk und Fern-
sehen ZU! übermitteln. 

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß die legi.t:ime 
Ausübung der beDuiflichen Tä,t'igkeit weder zur Auswei
sung von JournaH:sten noch anderweitig zu Strafmaß
nahmen gegen sie führen wird. Wen:n ein akkreditier
ter Journali!st ausgewiesen wird, wird er über die 
Gründe für die1se Maßnahme unterrichtet werden und 
k!ann einen Antmg •a:uf Überprüf:ung s•eines Falles 
stellen. 

3. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich 
der Kultur 

Di1e TeHnehmersta,aten, 

In der Erwägung, daß Austausch und ZUJsaJmmenarbeit 
im Berreich der KultUJr zu einem besseren Verständnis 
zwischen den Menschen und den Völkern !beitragen UJnd 
so eine d'aue11hafte Ver;ständigung zwi,schen den Staaten 
föridern, 

In Bestätigung der auf diesem Gebiet bereits multi
lateral erarbeiteten Folgerungen,, insbesondere bei der 
von der UNESCO im Juni 197'2 in Helsinki veranstal
teten zwischenstaatlichen Konferenz über Kulturpolitik 
in Europa, bei der das Interesse an einer aktiven Be
teiligung breitester sozialer Schichten an einem immer 
vielfältigeren kulturellen Leben zu Tage getreten ist, 

In dem Wunsch, mit der Entwicklung des 1gegenseiti
gen Vert'muens UJnd der weite11en Verbesserung der 
Beziehungen :zwischen den Teilnehmerstaaten, ihre Be
mühungen um Fortischritt in diesem Bereich fortz1uset
zen m11d zu ver.stärken, 

In der Berei.tsch1aft, in diesem Gei,st ihren KuJturaius
ta:usch wesentich zu erweitern, sowohl im Hinbl:ick auf 
Personern als auch a1ulf Werke und in allen Bereichen 
der K1ultur, aU!f bHateraler und auf multHateraler 
Grundlag·e eine .aktive ZU!Srammenarbeit untereinander 
zu ·entwickeln, 

') Bei Anerkennung der Tatsache, daß in vielen Fällen geeig
netes örtliches Personal von ausländischen Journalisten beschäf
tigt wird, halten die Teilnehmerstaaten fest, daß die oben an
geführten Bestimmungen unter Beachtung der entsprechenden 
Regeln auf Personen aus den ancleren Teilnehmerstaaten ange
wendet würden, die regelmäßig und berufsmäßig als Techniker, 
Photographen oder Kameraleute der Presse, des Rundfunks, 
Fernsehens oder Kinos beschäftigt sind. 
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In der Überzeugung, daß eine solche Festigung ihrer 
gegenseitigen :Be?Ji'ehungen zur BereicherUJng einer jeden 
Kiu1tur beitr,ai~n wird, unter Achtung der Ei,gienart 
eiiner jeden, sowie zur \Cei:stärkung des Bewußts·eins 
gemeinsamer Werte unter ihnen, wobei sie weiterhin 
die kulturene Zusammenarbeit mit .c]len anderen 'Län
dern der Welt enrtwickeln, 
Erklä'r·en sich gemetrusam folgendes zum Ziel ZJUI s1etzen: 
a) die giegenseitige Information im Hinbtick auf eine 

bessere Kenntnis der jeweiligen kulturellen Leistun
gen zu entJwickeln, 

b) die materiellen Möglichkeiten für Austausch und 
VerbreitUJng kUiltu!retlller Güter zu v.erbes1sern, 

c) den Zugang aller zu den joewei.N.gen ·kulturel:Len Lei-
1stt.mg1en :z,u .fördern, 

d) Kontakte und Zusammenarbeit zwisch,en Peris:onen 
zu entwickeln, dioe eine kulturelle Tätiglmit au1süben, 

e) neue Berieiche 1und Formen der kultureH:en Zusam-
meniarbeit zu ,suchen, 

Bekunden damit ihrien gemeinsaimen WiHen zu einem 
schrittweisen, folgerichtigen und langfristigen Vorgehen, 
utm die Ziele der vorli.eg,enden Erklärung zu erreichen; 
und 
Drücken ihl'e Abskht .aus, nunmehr zur Durchführung 
dies J1o1gernden :z,u :schreiten: 

Erweiterung der Beziehungen 

Die Zusammenanbeit und die Be:zJiehung,en im Bereich 
der ~uJltur auf den verschiedenen Ebenen zu erwei
tern 1UJrrd zu verbessern, insbesondere durch: 

- den Abschtuß, wo angjebr.acht, von Abkommen auf 
bilaterailer oder mullfü.1ateraler Grunchlage, die eine Er
weitenung der Beziehungen zwischen zuständigen staat
lichen In:stitubianen und nichtstaat1ichen Orgjanisationen 
ilm Bereich der Kultur sowie zwisch,en auf ku'l1Jurellem 
Gebiet täti.gen p,e11sonen vorsehen, unter Berücksichti
gUJng dessen, diaß sowohl Flexibilität al,s auch die um
lfassendiste Nutzung be,st1ehender Abkommen notwendig 
sind, wobei 1Sie :beachten, daß Ablmmmen ebenso wie 
auch anderie V·ereinbarungen wichtige Mittel zur Ent
wicklliung von ZlUJS.a:mmenarbeit und AUJStau.sch im Be
reich der Kultur sind; 

- ih11en Beitrag zur Elntwicklung von unmittelbarer 
Verbindung und Z:us1ammenarbeit zwiischen den in Be
triacht lmmmenden ·S'Uaatlichen Institutionen und nicht
staatlichen Organisationen, einschließlich, wo notwendig, 
solcher VerbindUJng und ZUJsammenarbeit, die auf Grund 
besonderer Abkommen i.:md Vereinbarun~en erfolgen; 

Förderung :unmittelbarer Kontakte und Vevbin
dungen zwischen Personen, d'ie au<f dem Gebiet der 
K,UJ~1Jur tätig 1sind, einischUeßlich, wo notwendig, solcher 
Kontakte untd \Cerbindungen, die auf Grund besonderer 
Ablmmmen und Vereinbarung.en erfolgen. 

Gegenseitige Kenntnis 

Im ·Ra:hmen ihrer Zuständigkeit auf bilateraler und 
multilateraler Ebene geeignete Maßnahmen zu ergrei
fen, um ihren Vfökern eine uimfassender,e und vo.llstän
digere gegenseitige Kenntnis ihrer Leistungen auf den 
verschiedenen Gebieten der Kultur zu vermitteln, 
darunter: 

- gemeirus,am, fa11s erforde;rlich unter Mitwirkiung ge
ei,gneter internationaler Organisationen, ,die Möglichkeit 
der Sch,affung einer Bank für kultureHe Daten in Eu
ropa und deren Struktur zu prüfen, die Irufovmationen 
aus den Teilnehmerländern s·ammeln und sie auf Ver
la111igen ihrer Korr<espondenten V·erfügbar machen würde, 

und zu diesem Zweck eine Tagung von Sachverständi
gen aus intemsS:iemen Staaten einzuberufen; 

- Wege zur Zusammenstellung in Europa eines Katalogs 
von Dokumentarflllimen kultureller oder Wi1s•senschaft
lich1er Natur a'U!s den T.eilnehmerstaaten zu prüfen, falls 
erforiderNch zusa1mmen mit geei:gneten internationalen 
Organi1satiorien; 

- häiuf:Lgere Buch·ausstellungen zu fördern und die 
Mögilich~eit 2lU prfüen, .in Europa regelmäßi.g eine Aus
s·teUung großen Maßstabs von Büchern aus den Teil
neh:mersta:aten zu veransta1~ten; 

- :zJWischen den entsprechenden EinrichtU1ngen und 
Verlagen .den 1sy1stemati1sch·en Austausch von Katalogen 
vel'füigbarer Bücher :sow'ie \non Vora:nkündj.gungsmaterial 
zu fördern, welches möglichst a.Ue bevorstehenden Pub
Hk!ationen 1um:üaßt; ebenso den Au1stausch von Mate
rialien zwischen Verlagen enzyklopädischer Werke an
zuregen, um die DarsteUung ei:nes jeden Landes zu 
verbessern; 

- Fragjen decr Erweiterung und Verbesserung des In
format1onsau8'ta:usches :auf den verschiedenen Gebieten 
der Kultur, wie zum Beispiel Theater, Musik, Bibfüo
thekswesen ·un:d Erhalturug und Restaurierung \'On Kul
tur.gütern, :gemeinis:am zu prüfen. 

Austausch und Verbreitung 

Zur Verbessenung der Möglichkeiten für den Au:sta:rnsch 
und di-e Verb11eitung vinn Kulturgütern durch geeignete 
Mittel beizutvagen, insbesondere: 

- die Möglichkeiten zu iuntei:suchen, die Belastungen 
bei.Im internaitionalen Handeil<sausta:usch von Büchern 
und anderen kulturelllen Materialien zu harmonisieren 
Uind zu verringern, sowie neue Mi.ttel zu prüfen, um 
Kunstwerke aUlf Aius:st1enu:ngen im Ausland zu ver
s'ichel'n und um die R~siken von Beschädigung oder 
Veriluist, denen diese Werke durch ihren Ortswechsel 
·aus:gesetzt sind, herabzusetzen; 

- die ZoUaibfertigiun{~sformali.täten für diejeni:gen 
Kiu:nstwer~e und Requisiten, die auf dem zwischen den 
Organ~saporen künstlerischer Veranstaltungen abge
stimmten Inventar auf.geführt .sinid so zu erleichtern 
daß sie 1im EinklLang mit' dem Z.ei1tplan dieser Veran~ 
.staltungen stehen; 

- Förderung v.on Z.us:ammenkünften zwischen Ver
tr<etern zuständiger Stellen und einschläigiger F'irmen 
zur Prüfung von Maßnahmen in ihrem Wirkuings:be'l'eich 
wie soJ.che, die die Vereinfachung von Bestenverf,ahren, 
die Lieferfris'ten U!Ild die Zahl!U:ngsmodalität·en betreffen 
könnten und geei1gnet wären, den internationalen Han
d!eLsawstausch V'On Büchern zu edeichtern; 

- Förderung des Verleihs und Austausches von Filmen 
zwiischen ihr·en F,vlmforschUJngsanstalten und Kine
matheken; 

- den Austaiuisch von Informationen zwischen den 
interessierten Stellen über Veransta11mngen k!u~tureller 
Art, ·diie in den Tei.J.nehmer.staaten vorgesehen .sind, zu 
fördern, und zwiar ein den Bereichen, die sich am besten 
dafür eignen, wie Milllsi:k, 'I\heater unid bi1dende Künste, 
mdt dem Ziel', :z,ur Z1us·am·mensteHun.g und Herau:sgabe 
eines T·erminkalenders solcher Veranstalltungen beizu
triagen, nötigenfali1s mit Unterstützung d1Urch die ent
sp'l'echendernden internationalen Organisationen; 

- eine Untersuchung des Einflusses zu fördern, wel
chen die vor.aU'S!Sehbaire EntwickIUJng und eine mög
liche Harmonisierung der für die Verbreitung von Kul
turwerten angewandten techni.scheri Mittel zwischen 

( 
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interies1si·erten Rarteien aiuf die Entwickl:ung ·der k!ultu
rellen Zusammenarbeit und des kulturellen Austausches 
haben könnte, wobei sie die Erhaltung der Verschieden
heit und Eigenart ihrer Kulturen berücksichtligen; 
- im Rahmen ihrer KJultuvpolitik, auf die Weise, die 
·'li1e für geei,gnet halten, dioe Weiterentlwickl~ung des 
i1nteress1es für ·dais Kulturgut der anderen Teilnehimer
stiaaten vu fö11dern, eingedenk der Vorzüge und des 
Wertes j<eder Kultur; 
- Sorg•e zm tvagen für die vcolle und wirks•ame Durch
:f'ühnung der internationaJ,en Aibkommen und Konven
tionen über Urheberrechte 'Ulnd über die Verbreitung 
der Kullturgüter, dienen sie beigetreten sind oder in 
ZukUJnft beizwtreten beschließen. 

Zugang 

Einen umfasse11Jderen g.ege11Jseitigen Zu1gang aJil:er zu den 
Leis1mng•en - den Wer1ken, den Erfahrungen und der 
dansteliLenden Kunst - auf dien ver.schi·edenen Gebieten 
der KuUtUJr fäver Länder zu föroern Uilld zu diesem 
Zweck die bestmöglich1en Anstren1g·u11Jgen in Überein
stimmunrg mit ihrer Zuständigkeit zu unternebJm~n, 
ins besondere: 
- dioe umfaissendere Vevbreitung von Büchern und 
küns1lleri,~ch1en Wenken zu fö11dern, in:dem sie unter 
a11Jderem: 
unter voller Berück!sichtigung der ·interrnationalen Ur
heberrechtsiko11Jv•entionen, denen sie angehbren, die 
in1Jernat1011Ja!Nm Kontakte und Verbindungen zwischen 
Alutoren und Ver1agen sowie anderen k!ulturelQen Bin
richtungen begünsti1gen im Hinblick .auf ei111Jen vo111stän-
digeren gegenseitigen Zugang zu den kulturellen Lei
stungen; 
empfehlen, daß die Vierlag•e bei der Festsetzung der 
Auflage11Jhöhen aiuch die Nachfrage a:us :den a:nder·en 
Teilnehimernta:aten berücksichti-gen, und daß die Ver
triehsriechte in den a11Jderen Tei•lnehmerstaaten, im Ein
vernehmen zW'i1schen den interessierten Partnerin, an 
mehrere Vertriebsorganisationen der Importlä11Jder ver
geben werden, wo dies .mög1ich ist; 
dlie zuständi.gen Organi1sationen und die einschlägige;'.! 
Firmen zmm .AbscbJl!uß von Abkommen u1nd Kontmkten 
ermuti.g·en, und daidurch 2JU ·einer schrittweisen Erhö
hung der .Anzahl und Vielfalt der Werke von Alutoren 
aus den anderen TieHnehmerstaaten beitragen, die im 

die Fönderiu11Jg der bem:füich·en Tätigkeit und Zusam
menarbei.t der Übersetzer 2lWisch•en ihren Ländern; 
die Durchiführunrg einer gemeins1amen Untersuchung 
über dli:e Mittel zur Förderung der Übersetzung und 
ihrer Verbreitung; 
den .Aus1Jaiusch von Büche!in, Bibliog.raphioen und Kata
J:ogkarten zwischen Bibliotheken verbes·sern und erwei
tern; 
- a:nder.e geeignete Maßnahmen zu erwägen, die es 
ermöglichen Würden, :soweit erforiderlich, in gegenseiti
gem Ei'nv.erneh1men zwischen den intere1sstloerten Seiten, 
den Zugang zu ihren jeweli'.ligen kiullturelllen Leistungen 
zu erleichtern, ~rnsbes:on;die11e auf dem Gebiet •c:Jles Buches; 
- durch g1eeigne1te Mittel zu einer umfassenderen Nut
zung der Massenmedioen beizutragen, ·um ihr kiultureUes 
Leben untereinander bes·ser bekanntzumachen; 

- sich um die Entwicklung der notwe11Jdj•g.en Bedingun
gen für W.a11Jderarbeiter u11Jd ihre Familien 2JU bemühen, 
d!aimit ,föe:se die Bindungen an ihre nationale Kultur 
'bew1ahren Uilld sich aiuch i:hr.er neuen kult.ur€'11J,en Um
g.ebung anpa1ssen können; 

- ·d'i·e zustänJdi.gen Stellen und einschilägigen Unter
nehmen zu einer ulmfassenderen A•usw.ahl und einem 
bre.i'teren Viedei'h von Spietl- und Dokumentarfilmen 
der a11Jderien 'DeHnehmerstaa:ten zu ermutigen, sowie 
häufigere nicht-kommerzielle Vorführungen wie Pre
mieren„ Filmwochen upd Festivals zu fördern, unter ge
bührender Beachtung von Filmen aus Ländern mit 
weniger bekanntem Filmschaffen; 

- durch 1geei.g11Jete Mittel die Erweiteriung der Möglich
keiten für F:achlleiute aus den anderen T1eilnehmerstaa
ten zm föridern, mit Miateri.alien kurrturellen Cha:rakters 
dler Film- und a:udiovis:ueUen Archive im Rahmen der 
für die Arbeit mit solchen Archivmaterialien bestehen
den Regeln zu arbeiten; 

- die inte11essi·erten Stellen zm einer gemeinsamen 
Untersuchung, gegebenenfaU1s unter Mitwirkung ein
sch.Iägi,ger internationialer Organisationen, anziuregen, 
über die Zweck!mäßi.!?)keit uilld die Bedingungen der 
Schaffung eines Repertoires ihrer Fernsehprogramm
aud'Z!eichnungen kul1Juremen Cha:r;akters sowie der Mittel, 
die. es ermöglichen, sie schnell zu sichten, um ihre 
Aiuswahl und ihr·en evenuuel:Ien Erwerb zu erleichtern. 

Origrin.al und in Übersetzung :in ihren Bibliotheken und Kontakte und Zusammenarbeit 
ihren B111chhia:nd:lu11Jgen verfügbar sind; Durch :geeignete Mittel zur Entwickl!uing der Kontakte 
eine Erhöhung, wo di·es als zweckmäßig erkannt wird, 
der Amzahll: der Ste1len fördern, wo Bücher von A1Uto
ren aus den anderen Teilnehmerstaaten im Original, 
importiert auf Grund von Abkommen und Kontrakten, 
und in Übersetzung verkauft weriden; 
in breiterem Auismaß die Übersetzung 'literarischer un:l 
an.derer kluiltureller Werke, die in dien SpT1achen der an
deren Tei.lnehmerstaaten, i1nsbesondere in den am we-
11Ji1gsten verbreiteten Sprachen, g•eschaffen WIUrden, so
wie di·e Heraus1gabe und Verbreitung der übeI1Setzten 
Werke durch Maßnahmen fö11dern, wie zum Bei1spiel: 
die Förderung von regelmäßigeren Kontakten zwischen 
interessierten Verlagen; 
d!ie Venstärlmmg ihre!r Bemühungen um die Aus- und 
WeiterbHdung von Übersetzern; 
die Anr1eg1Ung, mit g1eeigneten Mitteln, an die Ve't"la,ge 
ihver Länder, Übersietzungen hevau:szugeben; 
die Fö11derung de:s Austausches von lJisten mit Hinwei
sen auif' Bücher, die für übevsetzungen in Betl'acht 
klommen, zwischen Herausgebern und inte11essierten 
Stellen; 

und der Zusammenarbeit in den verschiedene.u Berei
chen der Kultur beizutragen, insbesondere zw~~chen 

Künstlern und Kulturschaffe.nden, indem sie sich ~'e

sonders bemühen; 
- ·R:e1sen und Begegnungen von ku~turell tätigen Per
'Sonen zu fördern, einschließlich soJch.er Reisen Uilld 
Begegnun&en, die, wo notwendig, auf Griund von Ab
kommen, V·erträgen oder anderen besonderen Verein
ba•riu11Jgen stattfinden und sich aus .ihrer kuJtureJlen 
Zusammenarbeit ergeben; 
- aud' diese Wei•se die Kontakte zwischen 1schaffeniden 
Künstloern, .ausübenden Künstlern und Kümstlerenser•'
bles zu fördern im Hi·nb1ick daraurf, daß sie gemeinsam 
arbeiten, .ihre Werke in anderen Teiln:ehmerstaiaten be
kanntmachen oder ihre Ansichten über Fragen, die 
Sli.ch auf i'hire gemeinsame Tätigkeit 'bezi1ehen, austau
schen; 
- 1erfordenlich·enf.a:1ls durch entsp't"eche.nde Vereinba
ru11Jgen den AUJStaiusch von Praktikanten und Fach1eu
ten und die Gewahriung von stipendien für die Aus
rund Fortbilldu11Jg in v1erschiedenen Bereichen der Kul-
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tur, wti1e z. B. den Künst1en :und ·der Architektur, den 
Museen und Bibliotheken, den literarischen Studien 
und Überset21ungen, anzuregen und zur Schaffung von 
günstigen Aufnahmebedingungen in ihren jeweHigen 
Institutionen beizutnagen; 

- den Erfahrungsaiustausch bei der AusbHdung von 
Organisator·en kuJltureiller Veranstailtungen s.owie von 
Lehvkräften und Spezta!listen in Bereichen wie Theater, 
Oper, Bam1ett, Mws~k und 'Schöne Künste zu fövdem; 

- die Veranstaltung von internationalen Zusammen
künften zwis1chen Künstlern, insbesondeve jungen 
~ünstlevn, über aktuelle Fragen des künstlerischen und 
literarischen Schaffens, die für eine gemeinsame Prü
fung von Interesse 'Sind, weiterhin zu fövdern; 

- andere Mögtl.ichikeiten zur Entwicld;ucr1g des Austau
sches und der Zusammenarbeit zwischen Personen, die 
eine kull:tureltle Tätiiglkeit ausüben, zu prüfen, mit dem 
Z1iEil einer besseren gegens·eitigen Kenntnis des kultu
rellen Lebens der Teilnehmerstaaten. 

Bereiche und Formen der Zusammenarbeit. 

Die Suche nach neuen Bereichen und Formen der kul
turellen Zu1sammenarbeit zu fördern und dazu, wo not
wendig, ZU!ffi Abschluß von geeigneten Abkommen und 
Vereinbavungen zwischen interess,ierten Parteien beizu
tra,gen und in dies1em ZUJsammenhang zu fördern; 

- 1gemeinsame Unt1ersuchunrgen zur Kulturpo'1itik, ins
besondere über deren soziale Aspekte, sowie über ihre 
Beziehungen zur P1anungs-, Stadtp1anungs-, Bi.ldung~
und Umweltpolitik und zu den kulturellen A:s1)ekt~n 

des Tourismus; 

- den Austausch von Kenntnissen über die kulturelle 
Mannigfaltigkeit, um dazu beizutragen, ·daß die inter
essierten Seiten zu einem besseren Verständnis einer 
solchen Mannigfaltigkeit, wo es sie gibt, gelangen; 
- den Infovmationsa:ustausch und, wo dies angezeigt 
ist, Expertentr·effen di:e A:usarbeitung und Durchfüh
rung von Forschungsprogrammen und -projekten sowie 
ihve gemeinsame Bewertung und Verbreitung der Er
gebnisse in den oben genannten Fragen; 

- Formen der ku;ltureUen Zusammenarbeit ·und die 
Entwick1ung solcher gemeinsamer Vorhaben wie: 

internationale Veranstaltungen auf dem Gebiet der 
biJ,denden K:unst, des Fiilms, des Theatens, des Ballett>, 
der Musik, der Volkskunst, usw.; Buchmessen und 
-aussteUungen, .gemeinsame Aufführungen von Opern 
und dramaüschen Werken sowie Darbietungen von 
Solisten, Instru:mentalen~embles, Orch•estern, Chören so
wie anderen Gvuppen von Künstlern einschHeßlich 
Laiengruppen, unter gebührender Berücksichtigung dec 
Orga1üs.ierung von internationalen K:ulturveransta:ltun
gen der Jug.end und des Austausches von jungen Künst
lern;·. 

die Aufnah1me von Werken von Sch·riftsteLle.m und 
Komponisten aus den :anderen Te.Unehmerstaaten in 
diaJs Repertoire vori Solisten und Künsterensembles; 
die Verbveitung, Übersetzung und Veröfäent'lichung von 
Artikeln, Studien und Monographien sowie von Bü
chern zu niedriigen Preisen und Sammelbänden aus 
Kunst und Literatur, die geeignet sind, die jeweiligen 
kultureJ:l.en Leistungen bes.ser bekannt zu mach1en, wo
bei zu diesem Zweck Begegll!ungen zwi,schen Experten 
und Vertretern von Verlagen in Aus.sieht genommen 
werden; 
d:ie Koproduktion ·und den Austausch von Filmen sowie 

dere Zusiammenkünfte von Produzenten, Technikern 
und Vertretern zuständiger Stel:len gefördert werden, 
'Ulm günstige Bedingungen für die Durchführung kon
kreter gemeinsaJmer Vorhaben zu schafßen und dabei im 
Bereich der Koproduktion die Bildung internationaler 
Gruppen für die He11ste1Hung von Filmen zu fördern; 
die All!sschreibung von W·ettbewerben in Archüekt-uc 
und Stadtplanung unter Berücksichtigung der Mö§lich
keit, die besten Entwürfe auszuführen und, wo mög
Jich, internationale Gruppen zu bilden; 

d:ie Durchflühvung g.emeins.amer Vorhaben z1ur Erha'l
tung, Restaurierung und Erschließung von Kunstwer
ken, historischen und archäologischen Denkmälern so
wie Stätten vion kultureHem Interesse, unter Mitwir
llJu:ng - in geei1gneten Fä1len - von internationalen Or
ganrisationen staatlichen oder nichtstaatlichen Charak
tern sow1e privcaten Institutionen, die in dies·em Bereich 
kompetent und tätig sind, wobei zu diesem Zweck in 
Aussicht geno·mmen werden; 

periodische Zusammenkünfte von Experten de:c inter
e'ssierten Seiten 2JU>r Ausarbeitung der erforderlichen 
Vornchläge, unter Berücksichtigung der Notwendigkielt, 
diese Frag·en i:n einem breiteren wirtschaftlichen und 
sozi,ailen Zusammenhang 2JU erörtern; 

die Veröffentl;ichun1g von Beiträgen in geeigneten Perio
di'kia mit dem Ziel, die bedeutendsten Leistungen und 
neuen Elntwicklungen 21wischen den Teilnehmerstaaten 
bekanntzumachen und zu vergleichen; 
d!ie gemeinsame Untersuchung der in ihren Ländern 
2JU.r Zusammenrstell'1u:ng von Listen und Katalogen der 
hiistori1schen Denkmäler und Stätten von kulturellem 
Interesse angewandten verschiedenen Systeme, mit dem 
Ziel, diese zu verbessern und gegebenenf.aHs ZIU harmo
ni,s'ieren; 
die Untersuchung der Möglichkeiten zur Veranstaltung 
intevnationa1er Lehrgänge für die Ausbildung von Fach
'l1euten all!f verschiedenen Gebieten der Restaurierung. 

Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die 
Teilnehmerntia,aten, in Anerkennung des Beitrags, den 
die nationa1en Minderheiten oder die regionalen Kul
turen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in ver
schiedenen Bereichen der Kultur leisten können, beab
sichtigen, wenn auf ihrem Territorium solche Minder
heiten oder Kulturen existieren, diesen Beitrag unter 
Berücksichtigung der legitimen Interessen ihrer Mit
.glieder, zu erleichtern. 

4. Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der 
Bildung 

Die Teilnehmerstaaten, 
Im Bewußtsein, daß die Entwicklung von Beziehungen 
internationalen Charakters a1uf den Gebieten Bildung 
und Wissenschaft 2JU einem besseren gegens.eitigen Ver
ständnis beiträgt und allen Völkern zum Vorteil sowie 
künftiigen Generationen zum Nutzen gere1icht, 
Bereit, die weitere Entwicklung des Austausches von 
Kenntnissen und Erfahrungen sowie von Kontakten, 
auf der GrundJage besonderer Vereinbar1ungen, wo 
dies1e notwendig sind, zwischen Organisationen, Insti
tutionen und Pernonen, die auf den Geb~eten Bildung 
und Wissenschaft tätig sind, 2JU fördern, 
In dem Wunsche, die Beziehungen zwischen Bildungs
und wissenschaffüchen Einrichtungen 21u verstärken so
wie .deren Zusammenarbeit auf Gebieten gemeinsamen 
Interesses zu fördern, besonders dort, wo der Stand 
des Wissens und der Resisourcen international abge-

Rundfunk- und Ferns.ehprogrammen, wobei insbeson- stimmte Bemühungen erfordern, sowie 

( 

( 
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In der Über2ieugung, ·daß Fortschritt in die&en Berei
chen V'0n verüeften Fremdsprachenkenntnissen beg'leitet 
1.md unterstützt wevden sollte, 

Bekunden ziu diesem Zwecke ihre Absicht, insbeson
·dere: 

a) Ausbau der Beziehungen 

Die Zusammenarbeit und die Beziehungen auf den Ge
bieten Bi1dung und Wiss·enschaft auf den verschiedenen 
Elbenen ausziubauen und zu verbessern, inrsbesondere 
durch: 

- den Abschl<uß, wo angebmcht, bilateraler oder multi
lateraler Abkommen über Zusammenarbeit und Aus
taousch zwischen staatlichen Institutionen und nicht
staatlichen Einrichtungen sowie Personen, die auf den 
Gebieten Bl1dung und Wirssenschaft tätig s.ind, unter 
Berück.sichtigung dessen, daß sowohl Fl<exibilität als 
auch eine um:fass.endere Anwendung bestehender Ab
ko·mmen und V·ereinbarungen notwendig sind; 

- Förderung des Abschl:usses urnmittelbarer Verein
barungen 2iwischen Universitäten und anderen Hoch
schul- und Forschungseinrichtungen, wo angebracht im 
Rahmen von Ablmmmen zwischen den Regierungen; 

- Förderung von 1unmittelbaren Kontakten und Ver
bindungen zwischen Personen, ·di·e aruf den Gebieten 
Bildung und Wissenschaft tätig sind, einschließlich sol
cher Kontakte und Verbindungen, die auf besonrderen 
Abkommen oder Vereinbarungen beruhen, wo die5e 
angebracht sind. 

b) Zugang und Austausch 
Den Zug;ang für Studenten, Lehrer und Wis.senschaftler 
der Teünehmerstaaten zu Bildungs-, kulture'11en und 
wissenschaftlichen Institutionen eines jeden anderen 
Teilnehmerstaates unter gegenseitig annehmbaren Be
ding;ungen zu verbessern und den Austausch zw,ischen 
diesen Institutionen in aHen Bereich.en gemeins·amen 
Interesses zu verstärken, indem sie insbes'0ndere: 

- den Austausch von Informationen über 8tudien
möglichkeiten um.d über Kjurse, die ausländischen Teil
nehmern offen stehen, sowie über die Zulassungs- und 
Aufnahmebedingungen erweitern; 

- zur Erleichterung von Rei.sen von Wissenschaftlern, 
Lehr·ern und Studenten zwischen den Teilnehmerstaaten 
zu Studien-, Lehr- und Forschungszwecken sowi-e zur 
Verbesserung der gegenseitigen Kenntnis ihrer. Lei
s1mngen in Bi1dung, Kultur und Wissenschaft beitragen; 

- die Vergabe von Stipendien für Studium, Lehre und 
Forschung in ihren Ländern an Wissenschaftler, Lehrer 
und Studenten anderer Teilnehmerstaaten fördem; 

- Pr0rgriamme ausarbeiten, entwickeln und fördern, 
die einen umfassenderen Austausch .von Wissenschaft
lern, Lehrern und Studenten einschließlich der Organi
sation von Sympos,ien, Seminaren sowie von Vorhaben 
wissenschaftlicher Zusammenarbeit und den Austausch 
vorn Lehr- und Stufü.eninformationen wie z. B. Ver
öffentlichungen vion Hochschulen unrd Bibliotheki
materi·al vorsehen; 

- die Wirksame Durchführung s0rlcher Vereinbarungen 
und Pr0rgramme fördern, indem Wissenschaftler, Leh
rer und Studenten rechtzeitig genauere Informationen 
über ihre Unterbringung an Univernitäten und Institu
ten und die für sie vorgesehenen Programme erhalten; 
indem ihnen die Gelegenheit geboten wivd, einschlägige 
Lehr-, Studien- und offene Archivmaterialien zu nut
zen; und .indem ihre Reisen innerhalb des Gastlandes 

2lU Studien- und Fonschungszwecken und Ferienrei>en 
aud' der Grundlage der üiblichen Verfahren erl<eichtert 
werden; 

- ·eine ,genauere Beurteilung der Probleme des Ver
.gleich.s und der Gleichwertigkeit almdemischer Grade 
und Diplome för·dern, durch Unterstützung des Aus
tausches von Informationen über AruJibaJu, Dauer und 
Inhalt der Stufüen, des Vergleichs von Meth0rden zur 
Beurteilung des Niveaus der Kenntnisse sowie der aka
demischen QuaLifikationen und, wo möglich, die Er
reichung der gegenseitigen; Anerkennung akademischer 
Grrade und Diplome, entweder, wo erforderlich, auf 
dem Wege stiaJatlicher Abkommen oder unmittelbarer 
Vereinbarungen z·wischen Univ;ersitäten und anderen 
Hochschul- und Forsch1ungseinrichtungen; 

-- darüber hinaus den entsprechenden internat1ionalen 
Organisationen empfehlen, ihre Bemühungen zu ver
stärken, um eine allgemein annehmbare Lösung der 
Probleme des Verg!1eichs und der Gleichwertigkeit aka
demischer Grade und Diplome zu erzielen. 

c) Wissenschaft 

Die Zusammenarbeit und den Austausch i:m Beredch 
der Wissenschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu er
weritern und zu verbessern, insbesondere: 

Den Aiustausch und die Verbreitung von wi1ssenschaft-
1'icher Informati.on und Dokumentation auf bilateraler 
oder multHatera'Ler Grundlage zu ·erweitern, z. B. indem 
sie: 
-- diese Informationen Wissenschaftlern und Forschern 
der anderen Teilnehmerstaaten in größerem Umfange 
zugänglich machen, z. B. durch die Beteiligung an 
internationalen PvogrraJmmen zum Austausch solcher 
Information oder durch andere geeignete Vereinbarun
gen; 

- den Austausch von Mustern und anderen wissen
schaftlichen Materi'a'lien, dlie insbesondere für die Grund
lagenforschung i'n den Naturwissenschaften und der 
Medizin Verwendung finden,, erweitern und erleichtern; 

- wis.senschaftliche Einrichtungen und Universitäten 
dazu anregen, sich gegenseitig vollständiger und regel
mäßiger über ihre laufenden und geplanten Forschungs
arbeiten in den Bereichen gemeinsamen Interesses zu 
unterrichten. 

Die Erweiterung von Verbindungen und unmittelbaren 
Kjontakten zwischen Univ·ersitäten, wiss·enschaftlichen 
Einrichtungen und Vereinigungen sowie zwischen Wis
'sensch.aftlern unrd Forschern, einschließlich so'lcher, die, 
wo erforderlich, rauf besonderen Abkommen oder Ver
einbarungen beruhen, zu fördern, z.B. durch: 

- weitere Entwick1ung des Austausches von W<i,ss-en
schaftlern u,:nd Fürs.ehern sowie Förderung der Einbe
rufung von. voribereitenden Zusammenkünften oder 
Arbeitsgruppen üiber Forschungsthemen von gemein
samem Interesse; 

- Förderung der Bildung gemeinsamer Gruppen von 
WissenschaftJ.ern zur Durchführunrg von Forschrungs
vorhaben auf Grund von Vereinbarungen zwischen 
den wissenschaftlichen E'inrichtungen mehrerer Länder; 

- Beitrag zur Vemnst1a:ltung und zum erfolgreichen 
Verlauf ·internationaler Konferenzen und Seminare rUnd 
Teilnahme ·ihrer Wissenschaftler und Forscher daran; 

- überdies in naher Zukunft ein „Wis·senschaftliches 
Forum" in Aussicht zu nehmen in der Form einer Ta
gung führender Persönllichkeiten der Wissenschaft aus 
den T-eilnehmerstaaten zur Erörterung 2iUSam.menhän-
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gen;der Probleme von gemeinsamem Interesse auf dem 
Gebiet gegenwärfüger und ztd{'üinftiger Entw1icklungen 
der Wissenschaften und zur Förldevung des Ausba'Uls von 
Kjontakten, Verbindungen und des In:forimationsaustau
sd1es 21wischen w:issenschiaftLidlen Ei:nrichtungen un'd 
zwischen Wi>ssensdl,aftlern ; 

- :z;u einem nahem Zeitpunkt, eine Tagung von Exper
ten zu erwägen, die die Teilnehmersuaaten und ihre 
nationalen wissensdlaftlichen Einridltungen vertreten, 
zur Vorbereitung eines soldlen „Wissensdlaftlichen 
Forums" in Kontakt mit einschlägigen internationalen 
Organisationen, wie etwa der UNESCO und der ECE; 

- :z;u gegebener Zeit prüfen, weldle weiteren Sdl,ritte 
im Hinbfück auf das ,/Wisse!l1Sdlaft1idle ForUJm" unter
nommen werden könnten. 

Entwicklung der Koordination, auf bilateraler oder 
multilateraler Grundlage, von Programmen in den Teil
nehimerstaaten :iJm Bereidl der wissenschaftlidlen For
sdlung und der Ovganis:ation -gemeinsamer Progvamme, 
insbesonde!'e auf den nachstehend genannten Gebieten, 
die gemeinsame Bemühungen der Wissenschaftler und 
fin bestimmten Fälllen die Nut:z;ung teurer oder ein
maliger AusrüstmJJgen ,erforderlich machen können. Die 
auf diesen Geibi,eten angeführten Dis1ziplinen sind Bei
spiele; klonkrete Pmjelkte wä!'en :in der Folge von den 
potentielrlen Partnern in den Tepnehmerstaaten zu be
shlmmen, unter Ber1Ücksichtigung des Beitrages, den 
,geeignete internationale Organisationen und wissen
schaftliche Einrichtungen lei1sten könnten; 

Naturwissenschaften, insbesonldere Grundlagenforschung 
in Bereichen 'Wiie Mathematik, Physik, theoretische Phy
sik, Geophy,sik, Chemie, Biologie, Ökdlogie und Astro
nOrITJJi,e; 

Medizin, insbesondere G!'undl1agenforschung über Krebs 
sowie Herz- und Gefäßkrankheiten, Untemuchrungen 
über endemli,sche K!'ank;heit,en in den Entwicklungs
Iiindern, ferner soziawedizinisch,e Forschung, unter be
sonde11er Beachtung der Berufskranlkheiten, der Rehabi
litation von Behinderten und der Betreuung von Müt
tern, Kinrdern unld älteren Mrenschen; 

Geistes- und Sozialwissenschaften, wie Gesch'ichte, Geo
graphie, Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Linguistik, 
Soziologie, Rechts-,, Staats- und Wirtschaftswissenschaf
ten; vergleichende Untersuchungen über gesellschaft
liche, sozio-ökonomische und kulturelle Erscheinungs
formen, die für die Teilnehmerstaaten von gemein
samem Interesse sind, insbesondere über Fragen der 
Umwelt des Menschen und der städtebaulichen Entwick-1 

lung; wiss-en:schaftLiche Untersuchungen üiber Methoden 
zur Erhaltung unid fäestaurierung von Denkmälern und 
Kunstwerken. 

d) Fremde Sprachen und Zivilisationen 

Das StudhJJm fremder Sprachen und Zivilisation als 
wichti1ges Mittel ZJur Erweiterung der Kommunikation 
zwirSch,en den Vö1kern für deren bes,s,eres Kennen-
1ernen der Kultur eines jeden Landes ,sowie zur Stär
klung der intern!ationaien Zusammenarbeit :z;u fördern; 
:zru dliesem Zweck im Rahmen ihrer Zuständigkeit die 
weitem Entw:icklumg und Verbesserung des Fremd
,spriachenunterrichtes und die Diversifizierung der Aus
wahl der auf ver,schiedenen Stufen unterrichteten Spra
chen anzuregen, wobei sie den weniger verbreiteten 
oder gelernten Sp11ach,en gebührende Beachtung schen
ken, und insbe,sondere: 

- die Zus,a:mmenarbeit zu vevstä11ken, die darauf ab
izielt, den Fremdspriachenunterricht zu verbessern, und 
zwar durch Informations- und Erfahrungsaustausch 
über die Entwicklung und Anwendung Wiirksamer, den 
Bed!ürfn'issen verschiedener Kategorien von Lernenden 
angel}aßter moderner Lehrmethoden un1d technischer 
Hilfsmittel - einschließlich von Methoden des Inten
sivunterrichts - und die Möglichkeit zu erwägen, auf 
'bilateraler oder multil!ateraler Grundlage Studien über 
neue Lehrimethoden im Fremdsprachenunterricht durch
zufrÜJhren; 

- die Zusammenarbeit ziwdschen betroffenen Institutio
nen 1auf büatera:Ler oder multUateva:ler Grundlage mit 
dem Ziele lfü fördern, die Mittel der modernen Lehr
technik im Fveimdsprachenunterricht vollständiger zu 
nutzen, z. B. mitte~s vergleichender Stud!ien durch ihre 
Fach,leute und, wo vereinbart, durch A'ustausch oder 
W,e1ter~aJbe audiovisuel1len Materia'Is, sowie auch von 
Material, welches für die Ausarbeitung von Lehr
büchern benutzt wird, sowie Informationen über n~ue 
Arten technischer Ausrüstung für den Sprachunterricht; 

- den Informationsaustausch über die in der Ausbil
dung von Sprachlehrern gewonnenen Erfahrungen zu 
fördern und auf bilateraler Grundlage den Austausch 
von Sprachlehrern und Sprachstudenten zu verstärken, 
sowie deren Teilnahme an Sommerkursen für Sprachen 
und Zivilisationen, wo immer solche veranstaltet wer
den, zu erleichtern; 

- die Zl.llsammenarbeit von Experten auf dem Gebiet 
der Lexikographie zu fördern, mit ·dem Ziel, notwen
dige terminologische Äquivalente - ins!besondere dn den 
wissenschaftlichen und technischen Fächern - zu ver
eintbaren, um Beziehungen von wissenschaftlichen In
stitutionen und F'achleuten untereinander zu erleich
tern; 

--:- die weitere Verlbreitung des F11emJdsprachenstud'ium~ 
in den verschiedenen Typen der mittleren Bildungsein
richtungen und bessere Möglichkeiten der Wahl unter 
einer größeren Anzahl europäischer Sprachen zu för
derin, sowie in diesem Zusammenhang, wo angebracht, 
die Möglich!kieiten für die Entwlick'lung der Einstellung 
und Ausbilidung von Lehrern sowie die Aufstellung 
der erforderlichen Srtrudiengruppen in Betracht zu zie
hen; 

- dm Hoch,schruibereich für eine breitere AuswaM der 
den Sprachstudenten gebotenen Sprachen sowie für 
größere Mögl'ichkeiten anderer Suurdenten zum Studium 
verschiedener Fremdsprachen einzutr,eten ;ebenso, wo 
rwrünschensrwert, die Einrichtung von Kursen für das 
StUJdilllm der Sprachen und Zivilisationen auf der 
Grund~aige von speziellen Vereinbarungen - falls er
forderlich - zu erleichtern, wobei derartige Kurse von 
ausländi:schen Lektoren, besonders aus europäischen 
Ländern mit weniger verbreiteten oder erlernten Spra
chen, abzuhra'lten wären; 

- im Rahmen der Erwachsenenibilrdung die Weiterent
wicklung von 1spezialisierten Programmen, die den ver
schiedenen Bedürfnissen und Interessen entsprechen, 
für rden Unterricht der eigenen Bevöl~erung in Fremd
sprachen sowie von daran interesierten Erwachsenen 
aus ander,en Ländern in den Sprachen des Gastlandes 
zu fövdern; in diesem, Zusammenhang interessierte In
stitutionen ,ZJur Zusammenarbeit anzuregen, z. B. bei 
der Ausartbeitung von Programmen für den Unterricht 
durch Runrdlfun1k und Fernsehen so'Wiie diurch Schnell
kurse, und ebenso - wo wünschenswert - bei der De-

( 
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fin'ition von Studienzielen für solche Pvogramme, um 
ein jewei.lis vergleichbares Niveau von Sprachkenntnis
sen zu err·eichen; 

- wo angebracht, die Ve11bindung .des Sprachunter
richts mit dem S1mdirnrn der entsprechenden Z'ivilisatio
nen zu förde1m, und sich auch weiter zu bemühen, das 
Inte11esse am Erlernen von Fremdsprachen zu stimulie
ren, eiinschüeßlich entsprechender AktiviJJät,en außer
halb des Unterrichts. 

e) Unterrichtsmethoden 
Den Erfahrungsaustausch auf bnateraler oder multi1a
teraler G:mnd1age über· Unterrichtsmethoden auj' allen 
Stufen der Bi'ldung, einschließlich von Methoden, die 
in der Weiterbildung und in der Erwachsenenbildung 
zur Anwendung kommen, sowie den Austausch von 
Lehrmaterial zu fö11dern, insbesondere durch: 
- die weitere Entwicklung verschiedenartiger Formen 
von Kontakten unid Zlllsammenarbeit auf den verschie
denen Ge!bieten der pä·dagogischen Wissenschaft, z. B. 
durch V·ergl'eichende oder gemeinsame Studien, die von 
interes.sierten Institutionen durchgeführt werden oder 
durch Informationsa'Ulstausch über die Erge1bnisse von 
pädagogischen Experimenten; 
- die Intensivie11ung des Informationsaustausches über 
Lehrmethoden, die in den verschiedenen Bildungssy.ste
men zur Anwendung kommen, sow.ie über die Ergeb
nisse der Erforschung der Pl'.'Ozesse, durch die Schüler 
und Studenten sich Wissen aneignen, unter Berücksich
tigung entsprechender Erfahrungen in verschiedenen 
Typen spezialisierter BHdungseinrich tungen; 
- Erleichterung des Austausches von Kenntnissen über 
Organisation und Arbeitsweise der Erwachsenenbildung 
und der periodischen Fortbildung, über die Beziehun
gen zwischen dies·en und anderen Bildungsformen und 
-ebenen wie auch ü!ber die Mittel zur Anpassung des 
BiLdungs·wesens, einschließlich der beruflichen und tech
nischen Amföi'lldung, a:n die Bediürfnisse der w.irtschaft
lichen und sozialen Entwicklung in ihren Ländern; 
- <die Fövderung des Austausches von Erfahrungen bei 
der Erziehung der Jugend und der E1,wachsenen zur 
internationalen Verständigung unter besonderer Be
rücksichtigung jener wichtigen Probleme der Mensch
heit, deren Lösung ein gemeinsames Herangehen und 
eine umfassendere internationale Zusammenarbeit ver
langen; 
- Fö11derung des Austausches von Lehrmaterial - ein
schließl<ich von Schu1büchern unter Beachtung der Mög
lichkeit, zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Dar-

„ stellung eines jeden Landes in diesen Büchern beizu
tragen - sowie des Austausches von Informationen 
über die technischen Neuerungen auf dem Gebiet der 
Bildung. 

Nationale Minderheiten oder Regionalkulturen. Die 
Teilnehmerstaaten, in Anerkennung des Beitrages, den 
die nationalen Min'derheiten oder die regionalen Kul
turen zur Zusammenarbeit zwischen ihnen in V·evschie
denen Bereichen der Bi]dung leisten können, beahsich
ti1gen, wenn auf ihrem Territorium solche Minderheiten 
oder Kulturen existieren, diesen Beitrag unter Berück
·sichtigung der legitimen Interessen ihrer Mitglieder, zu 
erleichterin. 

Folgen der Konferenz 

Die Teilnehmerstaaten, 
nach Erwägung und Beurteilung der bei der Konferenz 
ülber Sicherheit und Zusammen'arbeit in Europa erziel
ten Fortschritte; 

des weiteren fü der Erwägung, daß, im größeren welt
weiten Zusammenhiang, die Kon':flevenz einen wichtigen 
Teil des Prozesses ·der Verbesserung der Sicherheit und 
Entwickilung der Zusammenarbeit in Europa darstellt 
und daß ihre Ergebnisse i1n bedeuts,amer Weise zu die
sem Prozeß bei tragen weriden ; 

in der Absicht, die Bestimmungen der Schlußakte der 
Konferenz durchzuführen, um deren Ergebnissen volle 
Wi11ksamkeit zu verleihen und so den Pmzeß der Ver
besserung der Sicherheit und der Entwicklung der Zu
·S.ammenarbeit in Europa zu fördern; 

in der Überzeugung, daß sie, um die von der Konfe
renz v:erfo'lgten Ziele zu erreichen, neue unilaterale 
bUateraLe und multilatemle Anstrengungen machen und 
den durch die Konferenz eingeleiteten multilateralen 
Prozeß in den nachstehend aufgeführten geeigneten 
Formen fortsetzen müssen, 

1. Erklär-en ihre Entschlossenheit ,in der Folgezeit der 
Kon1ferenz di·e Bestimmungen der Schl'ußakte der Kon
ferenz geb<tihrenld zu berücksichtigen und sie arnziuwen
den: 

a) uni'laterail in allen Fällen, die sich für ein solches 
V'.orgehen eignen; 

b) lbi'lateml durch Verhandlungen mit anderen Teil
nehmerstaiaten; 

c) multHateral durch Treffen von Experten der Teil
nehmerstaaten sowie im Rahmen der bestehenden 
internationalen Organisationen, wie der Wirtschafts
kommission der Vereinten Nationen für Europa und 
der UNESCO in bezug auf die Zusammenarbeit in 
den Berieichen der Bil!dung, der Wissens1chaft und 
der Kultur; 

2. Erklären d'erner ihre Entschlossenheit, den durch 
die Konferenz einge'leiteten multiliateralen Prozeß fort
zusetzen: 

a) indem sie einen V·ertieften M,einungs.austausch vor
nehmen, sowohl über die Durchführung der Bestim
mungen der Schlußakte und die Ausführung der von 
der Konferenz definierten Aufgaben als auch, im Zu
sa:mme1nhang mit den von ihr behandelten Fmgen, 
über die Vertiefung ihrer gegenseitigen Beziehungen, 
1die Verbesserung der Sicherheit und die Ent.wicklung 
der Zusammenarbeit in Europa und die Entwicklung 
des Entspannungsprozesses i:n der Zukunft; 

b) indem sie diesem Zweck Zusammenkünfte zwischen 
ihren Vertretern organisier-en, wobei mit einem Tref
fen auf der Ebene der von den Außenministern be
nannten Vertretern begonnen wird. Di·eses Treffen 
wit1d die gee1gneten Modalitäten für die Abhaltung 
weiterer Zusammenkünfte festlegen, die neue Tref
fen ähnlicher Art llil!d die Möglichkeit einer neuen 
Konferenz umfassen können; 

3. Die erste der oben evwähnten Zusamenkünfte wird 
1977 in Belgrad stattfinden. Ein Vorbereitungstreffen, 
das mit der Organisierung dieses ersten Treffens be
auftragt ist, Wird am 15. JUJni 1977 in Belgrad statt
finden. Dieses Vorbereitungstreffen wird Datum, 
Dauer, Tagesordnung und die sonstigen Modalitäten 
des Treffens der von den A:ußenministern benannten 
Vertreter fostlegen; 

4. Die V'.erfahrens- und die Ar:beitsregeln sowie der 
Verteile11sch.Wss·el für die Kosten der Kond'erenz werden 
.sinngemäß. auf die in den oben stehenden Ziffern lc), 
2 und 3 in Aussicht genommenen Tr,effen angewendet: 
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Al1e oben erwähnten Tve:ffen werden abw1echselrrd in D. Freie Stellen 
den Tetlnehmerstaaten staatfinden. Das teclmi'sche 
Sekretariat wir1d vom G.astgeberlanid gestellt .weriden. 

iDalS Origina1 der vorliegenden Schlußakte, die in 
Deutsch, Englisch, Frarrzösisch, Italien~sch, RU&Slisch und 
Spanisch abgefaßt iist, wird der Regierung der Repu
bHk Finnliarrd zur Au:Lbewahrung in ihren Arclriven 
ülbergelben. Jeder der Teilrrehmerstaaten erhält von der 
RepUbLik Firrnla1rrd eine 'gleicMauitendie Abschrift der 
vovliegenden Sclr'lußa!kte. 

Der Text der vorliegenden Sclrlußakte wird in jedem 
Tetlrrehmerstaat veröffentlicht, der ihn so umfasserrd 
wie mögl'ich verbreitet und bekanntmaclrt. 

Di'e R'egierung der Republik Finn'1and wird gebeten, 
dem Genenalsekrietär der Ver,einten Nationen den Text 
der vorliegenden Schlußakte,, die nicht registrierbar 
naclr Artikel 10;2 der Charta der Vereinten Nationen 
ist, zur Weiterleitung an alle Mitglieder der Organi
sation als offifileUes Dokument der Vereinten Nationen 
zu übermitteln. 

Die Regierung der Republilk Finnland wird gleiclrfalls 
gebeten, den Text der vorliegenden Sclr'lußakte an den 
Gerreralsekvetär der UNESCO und den Exelmtivs,ekre
tär der WirtsclraJf1iskommission der Vereinigten N1atio
nen für Eu11opa zu über<mitteln. 

Zu Urkund dessen, haiben die unterzeiclrneten Hohen 
Vertreter der Teilrrehmerstaaten, im Bewußtsein der 
hohen politischen Bedeutung, d:i1e di,ese den Ergelbni<;
sen der Konferierrz 'beimessen, und mit der Eriklärung 
ihrer Entsclr'lossenheit, in Übereinstimmun:g mit den 
Bestimmungen 'i<n den oben aufgeführten Texten zu 
ha:rrdeln, ihre Untersclrrift unter diie vi0rliegende Schluß
aikte gesetzt. 

Ge:flertLgt zu Helsinki, den 1. Auguist 1975 

Namens 
Unterschriften 

C. Personalnachrichten 
Ordiniert 
wurden am 7. März 1976 in der Kirclre zu Tützpatz durch 
Bischof Gienke der Kandidat Wolf Beckmann, Alten
hagen, Kirclrenkreis Altentreptow und am 14. März 1976 
in der . Kirclre zu Luckow durclr Bisclrof Gienke der 
Kandidat Wulf Gaster, Luckow, Kirchenkreis Ücker
münde. 

Berufen: 
Pastor Hans-Martin Zander, Jatznick, zum Pfarrer der 
Pfarrstelle Jatznick, Kirclrenkreis Pasewalk, mit Wir
kung vom 1. November 1975; eipgeführt am 22. Februar 
1916. . 

Pfarrer Johannes Haerter au~ Spantekow, Kirchenkreis 
Anklam, zum Pfarrer der Pfarrstelle Strasburg I, Kir
chenkreis Pasewalk, mit Wirkung vom 1. Januar 1976, 
eingeführt am 28. März 1976. 

In den Ruhestand versetzt: 
Superintendent Gerhard Heyn in Pasewalk, Kirclren
kreis Pasewalk, zum 1. Februar 1976. 

Ausgeschieden 
wegen Übernahme eines Dienstes in einer anderen 
Landeskirche Pastorin Gisela Hanschmann, bisher 
Greifswald' St. Marien, Kirclrenkreis Greifswald-Stadt. 

E. Weitere Hinweise 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 
Nr.5) Konsultation der Konferenz Europäischer Kirchen 

in Buckow, Oktober 1975 

„Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und die Kirclren" war das Thema einer 
Konsultation der Konferenz Europäischer Kirclren, die 
auf Einladung des Bundes der Evangelischen Kirclren in 
der Deutschen Demokratischen Republik vom 27. bis 31. 
Oktober 1975 in Buckow bei Berlin stattfand. 

Nachdem am 1. August 1975 die Schlußakte der KSZE 
durclr die Repräsentanten von 33 europäischen Staaten 
sowie der USA und Kanadas unterzeichnet worden war, 
standen die Vertreter aus den europäischen Kirclren vor 
der Aufgabe, erste Folgerungen aus der Schlußakte von 
Helsinki für die Kirclren zu ziehen. 

„Bereits im Jahre 1967 hatte die KEK auf ihrer V. Voll
versammlung den Vorschlag gemaclrt, eine Konferenz 
mit Vertretern aller europäisclrer Staaten einzuberufen, 
um die brennende Frage des Friedens und der inter
nationalen Verständigung in Europa zu diskutieren. Sie 
war auch jetzt die erste internationale kirchliclre Orga
nisation, die den Inhalt der Sclrlußakte von Helsinki 
zum Thema einer Konferenz machte." 

„Die Teilnehmer der Konsultation in Buckow begrüß
ten einmütig die Ergebnisse der KSZE, wie sie in der 
Sclrlußakte von Helsinki zusammengefaßt und nieder
gelegt sind. Sie erklärten sich mit allen einig, die für 
die Verwirklichung der Sclrlußakte eintreten. Sie be
schlossen, im Rahmen ihres Auftrages ihre praktisclre 
Anwendung zu fördern. Sie baten die Kirclren, dafür zu 
sorgen, daß die Schlußakte der KSZE in den Gemein
den und auf allen Ebenen kirchlichen Lebens verbreitet 
und ausgewertet wird." 

„Die in der Schlußakte von Helsinki den Einzelnen und 
den Kirclren zugewiesene Verantwortung erfordert, daß 
die Kirclren durch Information und Bewußtseinsbildung 
in den Gemeinden ihre Glieder zu dieser Verantwortung 
fähig machen. Frieden als P~ozeß verlangt Lernen durclr 
Erfahrung und Einsicht. Hieraus ergeben sich eine um
fassende Verantwortung der Kirclre für die Erziehung 
zum Frieden, die als ein integraler Bestandteil des 
kirclrliclren Unterrichts, der Jugend-, Erwachsenen- und 
Elternarbeit und der Zurüstung zum kirchlichen Dienst 
zu verstehen ist." (Zitate aus dem Kommunique über 
die Konsultation.) 

Bei der Auswertung dieser Konsultation Europäischer 
Kirclren für die Arbeit der evangelischen Kirchen in der 
DDR wird die Information und Bewußtseinsbildung in 
den· Gemeinden Vorrang haben. Die Beschäftigung mit 
der Schlußakte von Helsinki wird Gelegenheit bieten, 
die zehn Prinzipien in ihrer unauflöslichen Zusammen
gehörigkeit und ihrem spezifischen Eigengewiclrt zu 
würdigen. Ziel ist, daß die Christen in der DDR siclr 
auclr in Zukunft für eine intensive Fortführung des 
Entspannungsprozesses in Europa auf allen Ebenen ein
setzen und dazu beitragen, die Abrüstung schrittweise 
weltweit zu realisieren. Mit der Aufgabe, die Erziehung 
zum Frieden noclr stärker in die gesamte Gemeinde-

( 
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arbeit zu integrieren, sind interessante Aspekte für die 
Zeugnis- und Dienstgemeinschaft im Bund der Evange
lischen Kirchen in der DDR markiert. Die Verantwor
tung für die Gestaltung des Friedens .an jedem Ort und 
in jedem Bereich bleibt auch in Zukunft ein wichtiges 
Thema für die evangelischen Christen und Kirchen in 
der DDR. 

Das Gewicht dieser Fragen ist auf der V. Vollversamm
lung des Ökumenischen Rates der Kirchen im Dezember 
1975 in Nairobi erneut unterstrichen worden. Die Voll
versammlung hat ein· Dokument zum Helsinki-Abkom
men und ein anderes Dokument zur Weltrüstungs
situation verabschiedet. 

Zur Information und zur Weiterarbeit in Pfarrkonven-
ten, Arbeitsgemeinschaften und Gemeindekreisen wer- . 
den in diesem Amtsblatt abgedruckt: 

1. Die Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, Helsinki, August 1975 
(Seite 22) 

2. Die Berichte der 4 Sektionen auf der Konsultation 
der Konferenz Europäischer Kirchen in Buckow, 
Oktober 1975 

3. Die beiden Dokumente der V. Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi zum 
Helsinki-Abkommen und zur Weltrüstungssituation, 
Dezember 1975. 

Greifswald, den 31. März 1976 

unterschiedlicher Auffassungen gemeinsam zu verant
worten. 

Die Autorität der Schlußakte ist eine moralische. Weil 
sie kein völkerrechtlicher Vertrag ist, bedarf es zu ihrer 
Verwirklichung um so mehr der öffentlichen Unter
stützung. Aus diesem Grund sind auch die Kirchen 
dafür verantwortlich, daß das Dokument zur Kenntnis 
gebracht und auf allen Ebenen der Gemeinden und 
Kirchen diskutiert wird. 

Als Vertreter der Kirchen Europas halten wir die Aus
sagen des Dokuments über die „Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungsfreiheit" sowie über die 
Kirchen für besonders bedeutsam. 

Beim Studium der Dokumente ist zu berücksichtigen, 
daß der Konsensus auf Grund eines Kompromisses er
reicht wurde. Das ermöglichte, die gleichberechtigte 
Teilnahme aller europäischen Staaten, auch der kleinen 
und kleinsten Staaten. 

Angesichts der unterschiedlichen Interpretationen ist 
der Zusammenhang aller Aussagen zu beachten. Die 
Spannungen zwischen den möglichen Auslegungen müs
sen im Interesse des erreichten Kompromisses ausge
halten werden. 

2. Auf Grund der Formulierungen der Schlußakte sehen 
wir für die theologisch-ethische Reflexion folgende 
Schwerpunkte: 

2.1. Der ganzheitliche Charakter der menschlichen Exi
stenz macht es notwendig, auf der Unteilbarkeit der 

G i e n k e , Bischof Prinzipien des Dokuments von Helsinki zu bestehen. So 
darf etwa die Spannung zwischen dem Eintreten für 
Menschenrechte sowie Grundfreiheiten (Prinzip VII) und 

Nr. 6) Konferenz europäischer Kirchen - Konsultation 
„Die KSZE und die Kirchen" Buckow/DDR, 27. bis 
31. Oktober 1975 - Bericht der Sektion 1 

Moralische und geistige Komponente einer neuen 
europäischen Ordnung und die Rolle der Kirchen 
und Christen (die Grundprinzipien .des KSZE
Dokuments) 

1. Wir begrüßen die Ergebnisse der KSZE wie sie in der 
Schlußakte von Helsinki zusammengefaßt und nieder
gelegt worden sind. Wir wissen uns mit allen einig, die 
für die praktische Verwirklichung der Formulierungen 
der Schlußakte eintreten. 

Nach einer Epoche voller Spannungen ist die Schluß
akte selbst Ausdruck und Ergebnis eines beginnenden 
Prozesses der Entspannung, der erweitert und vertieft 
werden muß. Der formulierte Konsensus eröffnet prak
tische Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen 
allen Staaten Europas ungeachtet ihrer sozialen Ord
nung und für das Zusammenleben der Menschen. In 
diesem Zusammenhang betonen wir die Notwendigkeit 
beiderseitiger und kontrollierter Abrüstung, um dadurch 
eine Vertiefung des Entspannungsprozesses zu fördern. 

Wir unterstreichen die Aussage des Dokumentes, daß 
die Interessen Europas nicht auf Kosten der Interessen 
der Entwicklungsländer durchgesetzt werden dürfen 
(Prinzip IX). Das bedeutete auch eine Kontrolle des 
eigenen Wirtschaftswachstums zugunsten dieser Länder. 

Wir hoffen, daß damit eine Atmosphäre des Vertrauens 
geschaffen wird, die darauf beruht, daß sich die Staaten 
durch ihre Repräsentanten dazu bereit erklärt haben, 
die Sache des Friedens und der Zusammenarbeit trotz 

dem Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegen-
heiten anderer Staaten (Prinzip VI) nicht dazu führen, 
daß das Prinzip der Nichteinmischung zur Abwehr des 
Einsatzes für die Menschenrechte benutzt wird. Anderer
seits darf auch das Eintreten für die Menschenrechte 
nicht zum Vorwand für politische Einmischung dienen. 

2.2. Die Aufforderung der Schlußakte zum Eintreten für 
die Menschenrechte fordert von den Kirchen, daß sie 
die Frage der Menschlichkeit von der Mitte ihres Auf
trages her bedenken: In ihrem Plädoyer für die Rechte 
des Menschen haben sie bei der Sicherheit und dem 
Wohl des menschlichen Lebens einzusetzen und ihn 
nicht übergeordneten Interessen auszuliefern ( „Nicht 
um die Sicherheit der Regierungen an sich geht es den 
Christen, sondern um die Sicherheit des menschlichen 
Lebens", s. KEK-Konsultation 1973„ „Frieden in Europa 
- die Rolle der Kirchen", S. 89). 

Für die theolqgische Reflexion bleibt zu beachten, daß 
die Menschenre;chte im Zusammenhang der gesellschaft
lichen Beziehungen des Menschen gesehen werden müs
sen. 

2.3. Die Ergebnisse von Helsinki erinnern die Kirchen 
daran, daß sie in ihrem . jeweiligen gesellschaftiichen 
Kontext zu dem Zeugnis berufen sind, das konstruktiv 
und kritisch im Interesse der Menschen formuliert und 
praktiziert werden muß. 

2.4. Ein Christlicher Beitrag zur Entspannung in Europa 
kann ohne die Nüchternheit des biblischen Menschen
bildes nicht auskommen. Dieses erinnert uns nämlich 
daran: „ohne ein Stück Einsicht in menschliche und 
gesellschaftliche Verstrickungen ... , ohne Einsicht in 
eigene Schuld und Fehlentwicklungen, ohne Bereitschaft, 
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von der eigenen Position wenigstens ein wenig abzu
rücken, ohne Bereitschaft zu einer schrittweisen Auf
gabe eigener Interessen, gibt es theologischer-, aber 
auch realistischerweise keinen Frieden" (Hans Ruh, 
KEK-Konsultation 1975, Pkt. 13). 

2.5. Die Universialität der Kirche wird dadurch zum 
Problem, daß das prophetische Zeugnis der Kirche in 
verschiedenen gesellschaftlichen Situationen unterschied
lich artikuliert werden muß; sie ist aber auch eine 
Chance, indem sie es den Kirchen möglich macht, trotz 
unterschiedlicher Herausforderungen und unterschied
licher Sprache unter dem einen Herrn beieinanderzu
bleiben. Dabei sind die konkreten gesellschaftlichen 
Bedingungen und Abhängigkeiten,, unter denen dieses 
Zeugnis ausgerichtet wird, selbstkritisch aufzuarbeiten. 

3. Empfehlungen 

3.1. Wir bitten die Kirchen, daß die Schlußakte der 
KSZE in den Gemeinden verbreitet und diskutiert wird 
und daß ihnen verschiedene Reaktionen der Kirchen 
zur Kenntnis gebracht werde. 

3.2. Wir ermuntern die Christe~, sich freimütig und mit 
nüchternem Blick für das jeweils mögliche dafür einzu
treten, daß alle Prinzipien der Schlußakte in der je
weiligen Situation verwirklicht werden. 

3.3. Wir ersuchen die Kirchen und ökumenischen Orga
nisationen, Studien in geeigneten Gremien anzuregen 
bzw. zu fördern mit dem Ziel, praktikable Regeln aus
zuarbeiten, die den Einsatz für, menschenwürdige Ver
hältnisse in allen Völkern ermöglichen, ohne die Gefahr 
militärischer Eskalation heraufzubeschwören. 

3.4. Wir legen den Kirchen nahe, die konkreten gesell
schaftlichen Bedingungen und Abhängigkeiten, unter 
denen das Zeugnis des Evangeliums ausgerichtet wirq, 
selbstkritisch aufzuarbeiten. 

3.5. Im Interesse der Förderung des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit unter den Völkern Europas ermutigen 
wir die Kirchen und Christen 

zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den 
Kirchen, 

zur wechselseitigen Hilfe bei der Wahrnehmung des 
Friedensauftrags und 

zur Solidarität und praktischen Hilfeleistung für 
Unterdrückte. 

Zu diesem Zweck sind Strategien zu entwickeln und 
bereits vorhandene Institutionen zu nutzen. 

Bericht der Sektion II 

Das Element des Friedensauftrags im Leben der Kirchen 
(Gottesdienst, Theologie, Verkündigung, Erziehung zum 
Frieden usw.) 

Im Leben der Kirchen spielt der Friedensauftrag eine 
zentrale Rolle. Im Blick auf die Schlußakte von Helsinki 
formuliert die Sektionsberichte II dieses Anliegen in 
dreifacher Richtung. 

1. Verkündigung und Theologie 

Die theologische Reflexion ergibt sich aus der ständigen 
Aufgabe der Kirchen,, die Geschichte von Jesus Christus 
in ihrer Beziehung zu unserer gegenwärtigen Geschichte 
aufzuzeigen. Darin arbeitet die Theologie der christ
lichen Verkündigung zu. Die Kirchen reflektieren dabei 
ihren Friedensauftrag und begründen ihr Friedens
handeln in der Botschaft von Jesus Christus. 

Erste Empfehlung 

Die Konsultation der KEK empfiehlt den Kirchen in 
Europa das theologische Nachdenken über den Frie
den in Kirchen und Gemeinden konkret jenen Ele
menten der Schlußakte von Helsinki zuzuwenden, in 
denen eine neue Qualität der Beziehungen der Staa
ten, Völker und Menschen zueinander sichtbar wird, 
vor allem: Sicherheit, Vertrauen, Zusammenarbeit, 
Gewal tverzi eh t. 

Dabei ist es die Aufgabe, von der biblischen Hoffnung 
auf das Reich Gottes her diese Ansätze zu verstärken 
und ihre Bedeutung für den Auftrag der Kirchen be
wußt zu machen, gleichzeitig aber vor Fehlentwicklun
gen und unrealistischer Überschätzung zu warnen, die 
zur Aushöhlung oder Verschüttung dieser Ansätze füh
ren können. 

Sicherheit hat ihren Grund darin, daß Gott, der Schöp
fer, dem Menschen Lebensgrundlagen gesichert hat und 
Geborgenheit gewährt (Gen. 8, 22); deshalb geht es den 
Christen nicht um die Sicherheit der Staaten allein, 
sonder~ zugleich um die Sicherheit des menschlichen 
Lebens in einem umfassenden Sinn (vgl. KEK Konsul
tation Engelberg 1973, S. 89). 

Vertrauen zwischen Menschen und Völkern, wie es in 
Helsinki als Voraussetzung und Ziel des Zusammen
lebens erkannt worden ist, gründet in der Zuwendung 
Gottes zu seiner Welt; das Verhältnis von Glauben und 
Vertrauen ist neu zu durchdenken. 

Der Friede zwischen den Völkern ist ein Friede der 
Vernunft; dennoch gründet er in dem „Frieden, der 
höher ist als alle Vernunft" (Phil. 4, 7). 

Zusammenarbeit zwischen Menschen und Völkern ist 
nur möglich, wo ein gemeinsames Ziel und eine ge
meinsame Veraptwortung für die Welt erkannt werden; 
die Christen fragen hier nach der schöpfungsgemäßen 
Verantwortung und weisen darauf hin, daß nur da, wo 
Welt und Mensch in ihrem Füreinander gesehen wer
den, der Auftrag Gottes erfüllt wird. 

Verzicht auf Gewalt um des anderen Volkes willen ent
hält ein Element dessen, was das Neue Testament als 
Liebe bezeichnet. Wie müssen Liebe und Verzicht für 
die Völker Europas im Blick auf andere Teile der Welt 
als Weg und Kriterium Anwendung finden? 

Christliche Verkündigung und Theologie wird dabei die 
Beziehung zur Wirklichkeit betonen, weil sie die Exi
stenz des Bösen weder optimistisch zu leugnen noch 
pessimistisch zu dämonisieren braucht. Geschichtsblind
heit, machtpolitischer Egoismus, Vorurteile sind politi
sche Formen der Sünde. Zusammenarbeit wird auf die 
Dauer nur möglich sein, wenn sie überwunden werden,, 
d. h., wenn das Element der Versöhnung und Vergebung 
zum Tragen kommt. Hier liegt ein aktiver Beitrag der 
christlichen Verkündigung zur Sicherung des Friedens. 

2. Erziehung zum Frieden 

Die in der Schlußakte von Helsinki dem Einzelnen und 
den Kirchen zugewiesene Verantwortung erfordert, daß 
die Kirchen durch Information und Bewußtseinsbildung 
in den Gemeinden ihre Glieder zu dieser Verantwortung 
fähig machen. Frieden als Prozeß verlangt Lernen durch 
Erfahrung und Einsicht. 

Zweite Empfehlung 

Die Konsultation der KEK empfiehlt den Kirchen in 
Europa für die Arbeit in den Gemeinden: 

( 

( 
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a) Die Schlußakte den Gemeinden nahe zu bringen 
und dabei ihr politisches Verantwortungsbewußt
sein zu stärl\:en; 

b) Konflikte in Gemeinden und Kirchen im Geist der 
Versöhnung zu lösen und damit für das künftige 
Zusammenleben der Menschen und Völker neue 
Verhaltensweisen zu erproben; 

c) Schuldhafte Vergangenheit zu bewältigen, um frei 
zu werden für künftige Zusammenarbeit; 

d) Vorurteile abzubauen durch Aufklärung über ihre 
Entstehung, ihre Funktion und ihre Überwindung 
durch Kontakte mit Gemeinden bei Auslandsreisen 
und durch Kennenlernen der Kultur und Ge
schichte anderer Völker; 

e) Die Resignation gegenüber den Bedrohungen des 
menschlichen Zusammenlebens zu überwinden und 
Mut zu vertrauensvoller Zusammenarbeit zu wek
ken; 

f) Diese lind weitere Elemente der Erziehung zum 
Frieden sind zu sehen und zu gestalten als inte
graler Bestandteil im kirchlichen Unterricht, in der 
kirchlichen Jugend-, Eltern- und Erwach'senen
arbeit und in der Zurüstung zum kirchlichen 
Dienst. 

3. Gottesdienst 

Indem die Kit-ehe in ihrem Gottesdienst das Evangelium 
verkündet und Eucharistie feiert, richtet sie vor der 
Welt ein sichtbares Zeichen für Frieden auf. Alles 
christliche Reden zum Frieden und alles Handeln der 
Kirchen für den Frieden muß von dieser Mitte seinen 
Ausgang nehmen und auf sie bezogen bleiben. In der 
Liturgie, im Gebet, besonders in der Fürbitte, in alten 
und neuen Formen der Verkündigung, kommen aktuelle 
Anliegen des Friedens, der Verständigung unter den 
Völkern im Lichte des Evangeliums zur Sprache. 

Dritte Empfehlung 

Um die Wichtigkeit dieser Anliegen zu unterstreichen, 
bitten wir das Präsidium der KEK„ in Verbindung 
mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen zu prüfen, 
welcher Termin für einen „Tag des Friedens und der 
Verständigung unter den Völkern" für unsere Kirchen 
in Europa geeignet erscheint (vgl. KEK-Konsultation 
Engelberg 1973, S. 91). 

Anhang 

Während der Diskussion über diesen Sektionsbericht in 
der Plenarsitzung wurden den Texten von zwei vor
geschlagenen Zusätzen üb.er Fragen zum „Gewaltver
zicht" und „Verweigerung des Wehrdienstes" besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Texte der zusätzlichen Empfehlungen werden voll 
aufgeführt in der Zusammenfassung der Plenardiskus
sion dieses Sektionsberichtes im KEK Studienheft, daß 
wir über diese Konsultation herausgeben werden. 

Bericht der Sektion. III 

Beitrag der Kirchen zur „detente" und zur Zusammen
arbeit auf ökonomischem, wissenschaftlich-technischem 
und kulturellem Gebiet sowie in den menschlichen Be
ziehungen (2. und 3. Hauptteil des KSZE-Dokuments) 

Vorbemerkung 

Die Sektion III unterstreicht die bahnbrechende Bedeu
tung der Schlußakte von Helsinki für die Entspannung. 

In der Diskussion wurde der enge Zusammenhang zwi
schen Sicherheit und Zusammenarbeit hervorgehoben. 

Auch wurde die spezifische Verantwortung von Kirchen, 
Gemeinden und Christen für die Vertiefung des Ent
spannungsprozesses betont. Die bisherige Friedensarbeit 
der KEK, verschiedener christlicher und anderer Gre
mien (z. B. OeRK-KKIA, CFK, Forum der Eur. Offent
lichkeit - Brüssel, Weltkongreß der Friedenskräfte -
Moskau usw.) wird hoch geschätzt. Nach Helsinki dür
fen Kirchen und Christen in ihrem Einsatz für Entspan
nung und Frieden nicht nachlassen. An sie sind unsere 
Vorschläge gerichtet. 

1. Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft 

a) Die Kirchen und Christen sollten sich einsetzen ffü· 
die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit in Europa auf der Grundlage der 
Gleichberechtigung, des Abbaus von Diskriminierung 
und der Entwicklung industrieller Kooperation. 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit von Staaten auf Grund 
einer gerechten, sozialen ökonomisch und technisch be
gründeten Arbeitsteilung ist friedensfördernd, doch wäre 
es gut, genauer nachzuprüfen„ welche ergänzenden Be
dingungen der Zusammenarbeit noch berücksichtigt 
werden sollten. 

b) Die Sektion III geht davon aus, daß .die Zusammen
arbeit europäischer Staaten nicht gegen irgendein 
außereuropäisches Land gerichtet ist, sondern im 
Gegenteil von großer Bedeutung für Entwicklungs
länder sein kann. Daher befürwortet sie die Schaf
fung gerechter Beziehungen auf Grund der auf der 
VI. und VII. Sondersitzung der UNO besprochenen 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung. 

2. Sicherheit und Abrüstung 
Die Sektion III spricht ihre Sorge über die fortschrei
tende Rüstung aus. Sie sieht darin nicht nur eine Ver
geudung der abnehmenden Naturvorkommen, sondern 
auch eine stets drohende Gefahr für die ganze Mensch
heit. Abrüstung muß eine wichtige Konsequenz der 
Schlußakte von Helsinki sein. Anstelle des Sicherheits
konzepts durch Gleichgewicht der Rüstung muß ein auf 
vielseitige Zusammenarbeit gestütztes Sicherheitssystem 
im Sinne der Schlußakte von Helsinki geschaffen wer
den. Kirchen sollten in diesem Sinne für Abrüstung als 
notwendige Konsequenz der Schlußdokumente von Hel
sinki eintreten. 

3. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft, 
Technik und Umwelt 

Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, Schutz 
und Verbesserung der Umwelt sowie Schutz der Natur 
und die verantwortliche Nutzung ihrer Ressourcen sind 
Voraussetzung für das Wohlergehen der Völker und die 
wirtschaftliche. Entwicklung aller Länder. Die Lösung 
der dabei anstehenden Probleme ist nicht durch Tech
nologie schlechthin möglich, sondern erfordert ein im
mer neues Nachdenken über Ziele und Zweck von Ent
wicklung und den Maßstab für Fortschritt. Die Kirchen 
müssen der Gefahr der Enthumanisierung der Techno
logie entgegentreten. Diese Frage wird immer dringen
der durch die Wissenschaftler gestellt. Kirche und Theo
logie bleiben hier meistens eine sachgerechte Antwort 
schuldig. Deshalb schlagen wir vor: 

l. Aufbereitung der vorhandenen Materialien (z. B. der 
OeRK-Konferenz von Kirche und Gesellschaft, Buka·
rest 1974) und Bereitstellung zur Verwendung in den 
Kirchengemeinden. 
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2. Arbeit von nationalen und internationalen Experten
gruppen z. B. aus Naturwissenschaftlern, Sozial
ethikern, Ökonomen, Philosophen und Theologen 
über die Frage nach einem modernen biblischen 
Naturverständnis. 

3. Der KEK wird empfohlen, die Initiative zu einer 
Konsultation zu ergreifen, die sich mit der Ziel
setzung einer wissenschaftlich und technisch-orien
tierten Gesellschaft in Bezug auf die Bedürfnisse der 
Menschen befaßt. 

4. Wanderarbeiter 

Die Teilnehmer halten es für richtig, daß die Frage der 
ausländischen Arbeitnehmer in der Schlußakte erwähnt 
worden ist. Sie sind der Meinung, daß die Kirchen in 
ihren eigenen Aktionen die in Helsinki angestrebte Ziel
setzung berücksichtigen sollten. Sie müssen sich für die 
„Gleichberechtigung zwischen Wanderarbeitern und 
Bürgern der Gastländer" einsetzen und „die Bemühun
gen der Herkunftsländer fördern, die darauf zielen, 
ihren Bürgern im eigenen Land erweiterte Beschäfti
gungsmöglichkeiten zu beschaffen". 

5, Zusammenarbeit in humanitären und anderen 
Bereichen 

Die Teilnehmer der Sektion III sind sich des hohen 
Wertes des angeführten Katalogs (Kontakte und regel
mäßige Begegnungen auf der Grundlage familiärer Bin
dungen, Familienzusammenführung, Eheschließung zwi
schen Bürgern verschiedener Staaten usw.) bewußt. Sie 
sind von der Notwendigkeit überzeugt, daß die Kirchen 
diesen Katalog durch eigene Aktivitäten praktisch um
setzen müssen. 

Während der Diskussion wurden folgende Punkte be
handelt: 

a) Die Schlußakte hat mit den zehn Prinzipien ein 
wichtiges Novum auf dem Gebiet der Menschen
rechtsdiskussion eingeführt, indem sie das Prinzip 
der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 
neben das Prinzip der Menschenrechte stellt. Die 
Gruppe war der Meinung, daß die Reflexion weiter
geführt werden muß und daß dies nur so geschehen 
darf, daß sie die Entspannung zwischen Staaten und 
Völkern fördert. Hier könnte die bereits durch die 
Kommission der Kirchen für Internationale Ange
legenheiten geleistete .Arbeit über Menschenrechte 
nützlich sein (St. Pölten Konsultation, 1, 4). 

b) In der Gruppe wurde auch die Frage gestellt, ob 
Kirchen und Christen sich dafür einsetzen sollten, 
daß ein internationales Gremium zustandekommt, 
das unterstützt und anerkannt wird durch die Staa
ten Europas und das sich mit den menschlichen 
Fragen befassen sollte, die mit der Auswanderungs
absicht von Bürgern europäischer Staaten in andere 
europäische Staaten zusammenhängen. 

c) In der Gruppe wurde die Meinung vertreten, ob 
nicht kirchliche Vertreter als Experten in religiösen 
Fragen zur Vorbereitung von Belgrad 1977 durch die 
Regierungen herangezogen werden können. 

Vorschlag 

Wir schlagen vor, daß die KEK die Mitgliedskirchen 
dazu ermutigt, untereinander und imit anderen nicht
kirchlichen Organisationen bei der Vorbereitung von 
Belgrad 1977 in Fortführung der Beschlüsse von Helsinki 
1975 mitzuarbeiten. 

6. Information 

Als eine wichtige Aufgabe der Kirchen wurde erkannt, 
sich um sachlich zutreffende, authentische Information 
zu bemühen, selbst solche Informationen gegenseitig 
auszutauschen und andererseits der Verbreitung tenden
ziöser Informationen entgegenzutreten. 

Da die genaue Kenntnis der Schlußakte von Helsinki 
unentbehrlich für eine Bewußtseinsbildung in den Ge
meinden ist, schlagen wir vor: 

Die Mitgliedskirchen der KEK sollen dafür sorgen, daß 
der Text der Schlußakte mit positiven Empfehlungen 
in den Gemeinden verbreitet wird. 

Diesem Text sollte die allgemeine Erklärung der Men
schenrechte und die Konvention „für wirtschaftlicheJ 
soziale und kulturelle Rechte und für zivile und politi
sche Rechte" 1966 hinzugefügt werden. 

Kultur und Bildung 

Zum Fragenkomplex des Austausches von Kultur und 
Bildung wurde betont, daß der gegenseitige Austausch 
auf diesen Gebieten auch von den Kirchen gefördert 
werden sollte. 

Dieser Problemkreis bedarf einer weiteren Erörterung. 

Bericht der Sektion IV 

Der g·emeinsame Beitrag der europäischen Kirchen zum 
Frieden und die Konsequenzen dieses Beitrags auf ihr 
Verhältnis zueinander sowie auf ihre internationalen 
Organisationen (KEK, OeRK usw.) 

1. Die Sektion IV ist von der Aktualität und der Be
deutung des ihr zugeteilten Themas überzeugt. Sie emp
fiehlt generell die Frage nach „dem gemeinsamen Bei
trag der europäischen Kirchen zum Frieden und den 
Konsequenzen dieses Beitrags auf ihr Verhältnis zuein
ander sowie äuf ihre internationalen Organisationen 
gerade in der Zeit nach dem Abschluß der KSZE für 
eine eingehende Behandlung sowohl in den einzelnen 
Mitgliedskirchen als auch im Rahmen der KEK. Die 
Sektion war selbstverständlich nicht in der Lage, das 
Thema umfassend zu bearbeiten. Sie hat sich darauf 
beschränkt, einige Vorschläge auszuarbeiten, und sie auf 
ihre Realisierbarkeit hin zu prüfen sowie der Frage 
nach dem notwendigen Instrumentarium nachzugehen. 

2. Als Arbeitsergebnisse legt die Sektion folgende spe
ziellen Empfehlungen vor: 

2.1. Die KEK i..nd ihre Mitgliedskirchen werden einge
laden, der Schlußakte der KSZE volle Aufmerksamkeit 
zu schenken" deren Inhalt in den Gemeinden möglichst 
breit bekannt zu machen, sie auf jede geeignete Weise 
auszuwerten und im Rahmen ihres Auftrages die prak
tische Anwendung zu fördern. Die Kirchenleitungen 
mögen auf die Bedeutung und die Tragweite der Er
klärung von Helsinki hinweisen und sie näher dar
legen. Der Generalsekretär der KEK wird gebeten, über 
die Rezeption der Schlußakte von Helsinki durch die 
einzelnen Mitgliedskirchen Bericht zu erstatten. 

2.2. Mit dem Abschluß der KSZE ist eine gute Voraus
setzung gegeben die zur weiteren „Festigung des Frie
dens und der Sicherheit in der ganzen Welt" führen 
soll. In dieser Absicht wird der KEK empfohlen, in 
Verbindung mit den einzelnen Kirchen und anderen 
kirchlichen und ökumenischen Organisationen für die 
allseitige und kontrollierte Abrüstung einzutreten und 
alle Anstrengungen zu unterstützen, die auf die wirk
liche Reduzierung des Militärbudgets hinzielen. 

( 
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Zugleich sollten die Kirchen darauf hinwirken, daß 
durch Abrüstung freiwerdende Mittel im Rahmen inter
nationaler Vereinbarungen der Entwicklung von Län
dern in der Dritten Welt zugutekommen. 

2.3. Verschiedene Konferenzen und Arbeitsgruppen ha
ben die Erweiterung und die Neukodifizierung der Rot
kreuzkonventionen im Sinne eines humanitären Völker
rechts vorbereitet. Die Sektion empfiehlt der KEK und 
ihren Mitgliedskirchen, das Material zu studieren und 
sich in der Folge für die Ratifizierung und die Durch
setzung der Konventionen einzusetzen. Auf internatio
naler Ebene ist durch das Präsidium und den General
sekreträr in dieser Sache mit der Liga (jer Rotkreuz
gesellschaften Fühlung zu nehmen. Der zeitlichen Rei
henfolge nach werden folgende Schritte empfohlen: 

(1) Beschaffung von Informationsmaterial für die Mit
gliedskirchen durch das Generalsekretariat. (2) Fühlung
nahme mit der Liga der Rotkreuzgesellschaften. (3) Eine 
Mitteilung über die Gesprächsergebnisse an die Mit
gliedskirchen. 

Auf der Ebene der einzelnen Länder soll jede Kirche 
mit den anderen Kirchen ihres Gebietes zusammen 
Kontakt zu ihrer Rotkreuzgesellschaft aufnehmen und 
bei ihrer Regierung vorstellig werden. 

2.4. In den Berichten der KEK Konsultation (Engelberg, 
28. Mai bis 1. Juni 1973) sowie der Sektion 2 der VII. 
Vollversammlung der KEK sind in den Abschnitten 4.3. 
bis 4.6. *) Empfehlungen zur Förderung des Prozesses 
der Entspannung enthalten, die die Kirchen Europas 
in ihren gegenseitigen Beziehungen beachten sollten. 

Die Sektion IV empfiehlt, die KEK möge ihre Mitglieds
kirchen erneut auf diese Empfehlungen aufmerksam 
machen und alle Initiativen und Bestrebungen fördern, 
die - auf der Grundlage des 7. Prinzips der KSZE
Schlußakte und der unter der Überschrift „Zusammen
arbeit in humanitären und anderen Bereichen" ausge
sprochenen Absichtserklärungen - zur Intensivierung 
und Erweiterung der kirchlichen Zusammenarbeit bei
tragen können. 

2.5. Die KEK möge mit den zuständigen Stellen, die die 
Weiterführung der Arbeit der KSZE organisieren, Ver
bindung aufnehmen,, um in den Vorbereitungen sowie 
bei der Durchführung von Belgrad 1977 - wegen der 
Wichtigkeit der Meinungsbildung in den Völkern - den 
Status einer Nichtgouvernementalen Organisation oder 
eines Beraters in den die Kirchen betreffenden Fragen 
zu erreichen. (Siehe Bericht der 2. Sektion der VII. Voll
versammlung der KEK in Engelberg; 4.9.). 

2.6. Im Zusammenwirken der Kirchen in Europa wird 
ein Instrumentarium für nötig gehalten, das von der 
Schlußakte von Helsinki ausgehend der Planung und 
Gestaltung eines gemeinsamen Handelns der Kirchen 
für den Frieden dient. Die Sektion IV empfiehlt der 
KEK als ersten Schritt· die Initiative zu ergreifen, daß 
bereits bestehende Einrichtungen kirchlicher Friedens
arbeit in den verschiedenen Kirchen auf der Grundlage 
einer gemeinsamen längerfristigen Konzeption in Form 
einer Arbeitsteilung zusammen wirken. 

3. Sektion IV empfiehlt, jede Kirche möge sich an ihrem 
Ort mit den anderen Kirchen ihres Ortes verbinden, um 
in gegenseitiger Absprache gemeinsam zu sprechen und 
zu handeln. 

•i siehe Anhang 

Anhang 

Auszug aus: Kreuzwege der europäischen Kirchen 
(Bericht der VII. Vollversammlung) 

Bericht der Sektion 2, Seite 78 uncl 79 

„4.3. In der heutigen Lage ist es notwendig, daß die 
Kirchen und Christen ihre Anstrengungen in der Frie
densarbeit, und zwar auf internationaler, nationaler und 
lokaler Ebene, fortsetzen und vermehren. Sie können 
den Prozeß der Entspannung dadurch fördern, daß sie 
das Klima des Vertrauen(> verstärken und die Verträge 
im vollen Umfang wirksam werden lassen. 

4.4. Das Engagement der Gemeinden ist eine notwen
dige Voraussetzung einer wirksamen Tätigkeit der Kir
chen für den Frieden. Als Aufgaben auf diesem Gebiet 
sehen wir: Verbreitung der auf ökumenischen Veran
staltungen gewonnenen Erkenntnisse über Frieden und 
Gerechtigkeit; Information über kirchliche und s~'ikulare 
Bemühungen um den Frieden; Einleitung und Förde
rung eines Denk- und Lernprozesses mit dem Ziel einer 
Bewußtseinsbildung (Erziehung zum Frieden), Entwick
lung von Methoden für die Gestaltung dieses Prozesses. 

4.5.1. Voraussetzung von ökumenischer Friedensarbeit 
ist die Begegnung von Christen und Kirchen. Die Ge
legenheiten dazu sind im Prozeß der Entspannung im 
Wachsen begriffen. Es ist Aufgabe der Kirchen,, ihre 
Mitglieder für sinnvolle Wahrnehmung und Gestaltung 
dieser Möglichkeiten vorzubereiten„ damit der Aus
tausch der Einheit der Christen und dem Wohl aller 
Menschen dient. 

'1.5.2. Touristik und Reisen können dem besseren Ver
ständnis füreinander und dem größeren Vertrauen zu
einander dienen. Sie sind jedoch nicht automatisch 
Instrumente der Friedensarbeit. Es werden gerade auf 
diesem Gebiet gute und sachgerechte Vorbereitungen 
nötig. 

4.5.3. Verschiedene Formen ökumenischer Kontakte wer
den bereits zwischen den Kirchen praktiziert und müs
sen weiter ausgebaut werden (offizielle bi- und multi
laterale Begegnungen, Studenten- und Professorenaus
tausch, Austausch von Pfarrern usw.). 

4.5.4. Die Wanderung von Arbeitnehmern in die europä
ischen Industriezentren ermöglicht internationale Be
gegnungen und neue Erfahrungen mit der Ökumene am 
Ort. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
ausländischen Arbeitnehmern und das Eintreten für 
gleiche Rechte mit einheimischen Arbeitnehmern kön
nen die Kirchen einen Dienst für den sozialen Frieden 
und für die Verständigung zwischen Menschen leisten. 

4.5.5. Bei allen ökumenischen Begegnungen geht es auch 
nicht nur darum, Gedanken auszutauschen, sondern die 
geistliche Gemeinschaft (Gottesdienst, Gebet, Singen 
usw.) als Grundlage für gemeinsamen Dienst am Frie
den zu praktizieren. Auch hier können neue Formen 
entwickelt werden (Gebetswoche für den Frieden usw.). 

4.6. Es ist eine entscheidende Friedensaufgabe europä
ischer Kirchen, neben gegenseitiger Hilfe gemeinsam 
ihre Solidarität mit Entrechteten und Unterdrückten in 
Europa, wie auch in anderen Teilen der Welt zu prak
tizieren (z. B. Unterstützung des Antirassismus-Pro
gramms und der Hilfsaktionen des ÖRK für das chile
nische Volk)." 
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Nr. 7) Abrüstung - Das Helsinki-Abkommen -
Religionsfreiheit 

(Bericht der Sektion III der V. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi) 

1. Ökumenische Organisationen (ÖRK, Konferenz ·Euro
päischer Kirchen, Lutherischer Weltbund) und einige 
europäische Kirchen haben aktiv an den Bemühungen 
teilgenommen, die zur Unterzeichnung des Abkommens 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975 in 
Helsinki geführt. haben. Sie betrachten dieses Abkom
men als ein Zeichen der Hoffnung in einer Welt, die 
durch einander widersprechende Ideologien zerrissen 
und durch Interessenkonflikte gespalten ist. 

2. Die Fünfte Vollversammlung des ÖRK ruft die 
Unterzeichner auf,, das Abkommen von Helsinki unver
züglich und vollständig zu verwirklichen. Ein Klima 
gegenseitigen Vertrauens wird durch die Einhaltung der 
zehn Grundsätze geschaffen werden, die die Beziehun
gen zwischen den Nationen regeln. 

3. Diese Grundsätze lauten: 

1. Souveräne Gleichheit und Achtung der Souveränitäts
rechte 

2. Unterlassung von Gewaltandrohung oder Gewalt-
anwendung 

3. Unverletzlichkeit der Grenzen 

4. Territoriale Integrität der Grenzen 

5 .. Friedliche Beilegung von 'Auseinandersetzungen 

6. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten 

7. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions
oder Glaubensfreiheit 

8. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker 

9. Zusammenarbeit zwischen Staaten 

10. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach 
Treu und Glauben. 

4. Wir verweisen nachdrücklich auf die Klausel, in der 
von den Grundrechten· des Menschen die Rede ist, wie 
sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen verkündet wurden. Es gehört 
zu der Verantwortung der Kirchen, dabei mitzuwirken, 
wenn immer deutlich gemacht werden muß, daß Sicher
heit und die Entwicklung echter grenzüberschreitender 
zwischenmenschlicher Beziehungen zusammengehören. 
Die Kirchen sollten sich insbesondere um die Erarbei
tung von Verhaltensregeln bemühen, die die Gefahr von 
Gewaltmaßnahmen bei der Schaffung neuer Bedingun
gen für die Achtung der Würde von Männern und 
Frauen in Europa abwenden. Weiterhin müssen gewalt
freie Strukturen geschaffen werden, die die Beilegung 
von Auseinandersetzungen zwischen Nationen ermög
lichen (hierzu gehört z.B. der „Vertragsentwurf über 
ein europäisches System für die friedliche Beilegung 
von Auseinandersetzungen"). 

5. Die Kirchen appellieren an alle Menschen guten Wil
lens in allen Ländern, die Entscheidungsgewalt besitzen. 
Diesem Appell liegt jedoch die realistische Erkenntnis 
der Macht des Bösen zugrunde (die sich zum Beispiel 
im Egoismus des einzelnen und der Gemeinschaft, in 
Mißtrauen, Machtstreben usw. äußert). Ihr Beitrag wird 
dann wirksam werden, wenn einzelne Menschen und 
Nationen anfangen zu lernen, daß Frieden die Bereit
schaft zum Eingeständnis der eigenen Fehler erfordert. 
Frieden erfordert weiterhin die Bereitschaft, die eigene 

Position aufzugeben. Die Kirchen werden sich darum 
bemühen, aufzuzeigen, wie bedeutsam die Versöhnung 
für die Beziehungen zwischen den Nationen ist. 

6. Für die bevorstehenden bilateralen und multilateralen 
Verhandlungen über die Verwirklichung des Abkom
mens von Helsinki wird man konkrete Vorschläge zu 
den vielfältigen Aspekten der Sicherheit und Zusam
menarbeit benötigen. Die Kirchen, die über reiche Er
fahrungen in grenzüberschreitenden Kontakten und 
humanitärer Arbeit verfügen, können dazu einen wich
tigen Beitrag leisten. 

7. Die einzelnen Kirchen in Europa, die Konferenz 
Europäischer Kirchen -(KEK) und die Kommission der 
Kirchen für internationale Angelegenheiten (CCIA) 
müssen auf diese Aufgabe vorbereitet sein. Sie müssen 
auch bereit sein, bei der Konferenz der KSZE, die zur 
Bewertung der geleisteten Arbeit 1977 in Belgrad statt
finden soll, über ihre Erfahrungen bei der Verwirk
lichung des Abkommens von Helsinki zu berichten. 

8. Die Kirchen werden sich darüber hinaus mit jenen 
Klauseln im Abkommen von Helsinki befassen, die ihre 
eigenen Positionen und Funktionen unmittelbar betref
fen (Religions- und Glaubensfreiheit, Freiheit des Got
tesdienstes, Kontakte zwischen den Kirchen, Austausch 
von Informationen usw.). Sie werden den Regierungen 
ihre eigene Auffassung über diese Abschnitte und die 
Möglichkeiten zu ihrer Verwirklichung darlegen. 

9. Wir preisen die Staaten, die die noblen Grundsätze 
des Helsinki-Abkommens entworfen und unterzeichnet 
haben. Wir hoffen und bitten darum, daß diese Staaten 
alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um diese 
Grundsätze zu verwirklichen; wir fordern andere Staa
ten auf, sich an diesem lehnenden Wagnis zu beteiligen. 

10. Die Vollversammlung hat auf die Debatte über die 
angebliche Verweigerung der Religionsfreiheit fn der 
UdSSR beträchtlfche Zeit ,verwandt. 

11. Die Vollversammlung stellt fest, daß die Kirchen in 
den verschiedenen Teilen Europas unter ganz unter
schiedlichen Bedingungen und aus ganz verschiedenen 
Traditionen heraus leben und wirken. Politische Syste
me, Verfassungen und Verwaltungspraktiken sind von 
Nation zu Nation verschieden. In den meisten Ländern 
Westeuropas haben die Kirchen die Möglichkeit, Men
schen über die verschiedenen öffentlichen Medien zu 
erreichen und besondere Gruppen für Jugendliche und 
andere zu bilden. Da in vielen Ländern Osteuropas sol
che Möglichkeiten nicht gegeben sind, erreichen die 
Kirchen die Menschen, auch die Jugendlichen, über die 
christliche Erziehung der Kinder in der Familie, über 
die religiöse Unterweisung in der Kirche für alle, die 
daran interessiert sind, und durch lebendigen öffent
lichen Gottesdienst. 

12. Trotz aller dieser Unterschiede sind die Christen in 
beiden Teilen Europas wie auch in cter ganzen Welt eins 
in Christus. Die Solidarität aus dem Glauben an unse
ren gemeinsamen Herrn ermöglicht es Christen, Freude 
und Leid miteinander zu teilen, und verpflichtet sie,, 
sich gegenseitig zu korrigieren. Christen dürfen nicht 
schweigen, wenn andere Glieder des Leibes Christi, wo 
immer in der Welt, Probleme zu bewältigen haben. Was 
immer auch gesagt oder getan wird, muß jedoch aus 
gegenseitiger Beratung hervorgehen und Ausdruck 
christlicher Liebe s.ein. 

13. Für Probleme der Grundfreiheiten, d. h. auch der 
Meinungs-, Gewissens-, Religions- oder Glaubensfreiheit, 
bietet die Erklärung von Helsinki neue Lösungsmöglich-

( 
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keiten. Der Geist von Helsinki läßt keinen Zweifel an 
der Verpflichtung der Signatarstaaten, eine neue Ära 
des „Kalten Krieges" zu verm~iden. 

14. Aus diesem Grunde fordert die Vollversammlung 
den Zentralausschuß und das Generalsekretariat nach
drücklich auf, sich mit derartigen Situationen eingehend 
zu befassen und geeignete Schritte zu unternehmen. 

15. Die Vollversammlung fordert den Generalsekretär 
auf„ dafür zu sorgen, daß die Frage der Religionsfreiheit 
Gegenstand gründlicher Beratungen mit den Mitglied
kirchen der Signatarstaaten des .Helsinki~Abkommens 
ist und daß auf der nächsten Zentralausschußtagung im 
August 1976 ein erster Bericht vorgelegt wird. 

16. Diese Vollversammlung stellt fest, daß alle ab
schließend genannten Signatarstaäten gleichermaßen da
für verantwortlich sind, daß die Grundsätze dieses 
feierlichen Abkommens beachtet und ausgeführt wer
den. 

Nr.8) Die Weltrüstungssituation 

(Bericht der Sektion III der V. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen in Nairobi) 

1. Drei Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg ist die 
Menschheit wieder in einem bisher I)ie dagewesenen 
Ausmaß bewaffnet. Zuverlässigen Berechnungen (aus 
dem Friedensforschungsinstitut in Stockholm) zufolge 
betrugen die Weltrüstungsausgaben 1974 insgesamt 
mehr als 220 Milliarden US-Dollar. Das heißt, die mili
tärischen Ausgaben der Welt entsprechen etwa dem 
Volkseinkommen von über einer Milliarde Menschen 
in den Entwicklungsländern Südasiens, des Fernen 
Ostens und Afrikas. Der Löwenanteil dieser Ausgaben 
- 82 % im Jahre 1973 - entfällt auf die NATO- und 
Warschauer Pakt-Staaten. Auf China entfallen etwa 
5 %. Abgesehen von dem finanziellen Aufwand bedeu
ten· die genannten Zcihlen eine ungeheure Verschwen
dung der natürlichen Ressourcen der Welt. 

2. Die Steigerung der Rüstungsausgaben wird lediglich 
'{on Fortschritten in der militärischen Technik über
troffen. Atomsprengköpfe haben heute eine Sprengkraft 
von mehreren Millionen Tonnen TNT. Ebenso bedeu
tend ist die Verbesserung von Geschwindigkeit und 
Treffsicherheit bei den nuklearen Trägerwaffen. Zusätz
lich zu den strategischen Kernwaffen, die für inter
kontinentale Auseinandersetzungen entwickelt wurden, 
haben die Supermächte ein umfangreiches Arsenal von 
taktischen Kernwaffen angelegt. Damit verringert sich 
die potentiell wichtige Schwelle zwischen konventionel
ler und nuklearer Kriegführung. 

3. Das krebsartige Wachstum von militärischer For
schung und Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg 
zeigt, daß sich der Rüstungswettlauf von größerer 
Quantität auf bessere „Qualität" konventioneller wie 
nuklearer Waffen verlagert hat. Nachdem man Indo
china und den Nahen Osten als Testgebiete für konven
tionelle Waffen benutzt hat, ist es zu einer „stillen 
Revolution" moderner Kriegsführung gekommen: Neue 
Generationen von Flugzeugen, Hubschraubern, Kanonen
booten und Bomben wurden entwickelt. Die modernen 
Waffenarsenale enthalten u. a. elektronisches Gerät, 
ferngelenkte Geschosse, Sensoren und ein vielgestaltiges 
Sortiment von Splitterbomben. 

4. Es besteht zunehmend die Gefahr einer Ausbreitung 
von Militärstützpunkten. Ausländische Militärstütz-

punkte bedeuten eine Gefahr für die Unabhängigkeit 
und Integrität vieler Nationen. In einer Zone„ die bis
her relativ unberührt von Konflikt und Konfrontation 
geblieben war, im Indischen Ozean, hat in letzter Zeit 
ein massiver Aufbau von Militärstützpunkten stattge
funden. 

5. Eine weitere alarmierende Entwicklung ist die zu
nehmende Militarisierung der Dritten Welt. Auf die 
Dritte Welt, China ausgenommen, entfallen 7 bis 9 °/0 

der Weltrüstungsausgaben - etwa das Dreifache der 
offiziellen Entwicklungshilfe aus anderen Ländern an 
die Dritte Welt. Im allgemeinen steigen die Militäraus
gaben der Entwicklungsländer relativ schneller als die 
entsprechenden Ausgaben der Industriestaaten. Die mei
sten Waffen der Dritten Welt stammen aus den ent
wickelten Ländern. Einige Länder der Dritten Welt 
planen jedoch den Aufbau einer eigenen Rüstungs
industrie. Aufrüstung und Militarisierung haben in vie
len Fällen dazu beigetragen, daß sich Entwicklungs
prioritäten verlagerten, daß das wirtschaftliche Wachs
tum geschwächt bzw. erstickt und die sozio-politische 
Kraft der Länder der Dritten Welt reduziert wurde. 

6. Die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten 
Militärblöcken der Welt beruhen auf dem Prinzip der 
gegenseitigen Abschreckung. Diese entwickelt jedoch 
eine Eigendynamik, die den Rüstungswettlauf eher be
schleunigt als verlangsamt. Frieden und Stabilität kön
nen natürlich nicht durch eine Politik der Drohungen 
erreicht werden. Die Tendenz, bei Berechnungeo. immer 
vom Schlimmstmöglichen auszugehen, sowie die Nei
gung zur Überempfindlichkeit, zu übertrieben scharfen 
Reaktionen und zum Planungsgigantismus können das 
Wettrüsten nur noch weiter eskalieren. 

7. Die rasante Aufrüstung scheint heute jedoch nicht 
allein durch externe, sondern auch durch interne Fak
toren verursacht zu sein. Die ständig expandierenden 
militärischen, industriellen, bürokratischen Apparate 
spielen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des 
Wettrüstens. Darüber hinaus wird die Aufrüstung durch 
die technologische Konkurrenz vorangetrieben, in der 
jede Seite versucht, ihr Potential aufs äußerste zu stei
gern. Militärische Forschung und Entwicklung warten 
in der Regel nicht erst Reaktionen der Gegenseite ab_, 
sondern reagieren vielmehr in einem kontinuierlichen 
Prozeß jeweils auf den eigenen Entwicklungsstand. 

8. In den letzten fünfundzwanzig bis dreißig Jahren 
sind verschiedene Versuche gemacht worden, den 
Rüstungswettlauf zu stoppen. Trotz einer ganzen Reihe 
von UN-Resolutionen; in denen zur Abrüstung aufge
rufen wurde, konnten Abrüstungsverhandlungen ledig
lich die Vernichtung bakteriologischer Waffen erreichen. 

9. Das Interesse· an der Abrüstung konzentriert sich 
heute weitgehend auf die Idee der Rüstungskontrolle, 
d. h. auf die Kontrolle der Rüstungsfortschritte. In die
sem Zusammenhang könnten die Verträge über die 
friedliche Nutzung der Antarktis und des Weltraums 
sowie die Konvention gegen die Meeresverschmutzung 
und das Teilabkommen gegen Atomtests genannt wer
den. Am wichtigsten ist hier zweifellos der seit fünf 
Jahren bestehende Atomsperrvertrag, der die Verbrei
tung von Nuklearwaffen verhindern soll und die Grund
lagen für eine Kontrolle der friedlichen Nutzung von 
Atomenergie schafft. Bedauerlicherweise haben mehrere 
wichtige Staaten den Vertrag nicht unterzeichnet oder 
ratifiziert. 
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10. Mit den SALT-Verhandlungen , und -Abkommen e) Untersuchung der Beteiligung der Kirchen an Waffen-
zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten produktion und -handel, 
unternehmen die beiden Supermächte einen Versuch, 
sich in Fragen der quantitativen Aufstockung ihrer 
Waffen einander anzupassen; Ziel ist ein Gleichstand 
der Bewaffnung. Die Verhandlungen mögen zu einer 
Verbesserung des politischen Klimas zwischen den bei
den Ländern beigetragen haben, doch haben sie den 
strategischen Rüstungswettlauf gleichzeitig vor allem 
in die Richtung einer Verbesserung der Waffenqualität 
gelenkt. 

11. Zwischen den beiden Supermächten ist es zwar nicht 
zu einer direkten militärischen Konfrontation gekom
men, doch hat man seit dem zweiten Weltkrieg in etwa 
hundert Kriegen gekämpft, die über zehn Millionen 
Menschen in sechzig Ländern das Leben gekostet haben. 
Unter Bedingungen, in denen Massenvernichtungswaffen 
zum Einsatz kommen können, bleiben die Möglichkeiten 
zur Entwicklung eines Verhältnisses der Partnerschaft 
und Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit der Er
klärung von Helsinki zwischen den Großmächten be
grenzt. 

Appell an die Kirehen 

1. Die obige Untersuchung wird den Kirchen zum Stu
dium empfohlen. 

2. Die Christen müssen der Versuchung widerstehen, 
sich mit einem falschen Gefühl von Machtlosigkeit oder 
Sicherheit abzufinden. Die Kirche sollte ihre Bereit
schaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben, 
und bedeutsame Initiativen ergreifen, um auf eine 
wirksame Abrüstung zu drängen. Die Kirchen„ die ein
zelnen Christen und die Mitglieder der Öffentlichkeit 
aller Länder sollten bei ihren Regierungen darauf drän
gen, daß die nationale Sicherheit ohne den Einsatz mas
siver Zerstörungswaffen gewährleistet wird. 

3. Wir fordern den neuen Zentralausschuß auf, Schritte 
zu unternehmen, um eine Konsultation über Abrüstung 
durchzuführen. Diese Konsultation sollte eine Unter
suchung und einen Vergleich des verfügbaren Materials· 
über die ursächlichen Faktoren des gegenwärtigen Wett
rüstens sowie die technischen, wirtschaftlichen, umwelt
technischen und militärischen Auswirkungen anstellen. 
Die Konsultation sollte sich zum Ziel setzen, eine Stra
tegie auf nationaler und internationaler Ebene zur Ver
hinderung der weiteren Aufstockung der Militärausga
ben vorzuschlagen. Diese Strategie sollte u. a. folgende 
Punkte berücksichtigen: 

a) Vorbereitung von Bildungsprogrammen zur Verwen
dung durch die Kirchen, 

b) Anregung diesbezüglicher Diskussionen in der Öffent
lichkeit, 

c) Studium der Fragen von Krieg und Frieden in theo
logischer Sicht, 

d) Vermittlung der Erfahrungen der historischen Frie
denskirchen, 

f) Förderung der Einberufung einer weltweiten Ab
rüstungskonferenz unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen, 

g) Notwendigkeit der Umschulung und Wiederbeschäfti
gung derer, die bisher in der Rüstungsindustrie ihren 
Lebensunterhalt verdienten. 

4. Der Zentralausschuß sollte sicherstellen, daß Ab
rüstung ein Hauptanliegen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen ist. 

5. Wir appellieren an alle Christen, für die Abrüstung 
der Welt zu denken, zu arbeiten und zu beten. 

Nr. 9) Lutherakademie Sondershausen in Torgau vom 
19. bis 24. August 1976 

Wir haben bereits auf den Hochschullehrgang der 
Luther-Akademie (Sondershausen) vom 19. bis 24. Au1' 
gust 1976 in Torgau hingewiesen. Der Hochschullehrgang 
steht unter dem Gesamtthema: Kennen wir Jesus? 

Folgende Vorlesungen sind vorgesehen: 

1. Prof. Dr. T. ~oltz (Halle): „Kenntnis von Jesus und ( 
Kenntnis Jesu (Zum Verhältnis zwischen historisch
philologischer Erkenntnis und historisch-theologi
schem Verständnis)" 

2. Prof. Dr. Dr. K. Rudolph (Leipzig): „Jesus im Koran" 

3. Domprediger G. Pilgrim (Schwerin): „Die Gottesfrage 
in der modernen Literatur (unter Berücksichtigung 
von Gott, Jesus und Christentum)" 

4. Dr. G. Wiederanders (Berlin): „Die Darstellung Jesu 
in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts" 

5. Propst Treu (Wittenberg): „Kennen wir Jesus?" 
(Gemeindevortrag) 

6. Prof. Dr. Th. Jergensen (Kopenhagen): „Grundfragen 
heutiger Christologie" 

7. Prof. Dr. R. Leuenberger (Küsnacht): „Wandlungen 
des Jesusbildes heute" 

8. Doz. Wolf Krötke (Berlin): „Die Wirklichkeit Gottes 
in Jesus Christus" 

Unterrbingung am Tagungsort in Privatquartieren. Die 
Verpflegung erfolgt in einer Gaststätte. 

Teilnehmerkarten für den gesamten Lehrgang: 8,- M. 
Studenten und Vikare zahlen bei allen Kosten die 
Hälfte. 

Anm e 1 dun gen mit genauer Angabe der Anschrift, 
des Berufes und des Alters werden erbeten an Super
intendent Sens, 729 Torgau, Wintergrüne 2. Formulare 
der RED für die Fahrpreisermäßigung werden angemel
deten Teilnehmern zugesandt. 

Wir sind bereit, in besonderen Fällen, eine Reisebeihilfe 
zu gewähren. 

Für das Konsistorium 

Gummelt 
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